
DIE ENTWICKLUNG
DER VERFASSUNG
UND DES RECHTS

INUNGARN
Herausgegeben

von Gábor Máthé

DIALÓG CAMPUS VERLAG .:. BUDAPEST

2017



Sponsoren:

IG"ZSAGOGYI MINISZTtP.IUM

MOK<'

Aus dem Ungarischen von
© P. Dieclinde Draskóczy. Erzsébet von Kontz und Dr. Péter Kengyel

Tamás Antal

Elemér Balogh

Gábor Béli

Péter Bónis

Attila Harmathy

Mária Homoki Nagy

Lektorar. Klára Hőníg

Juristische Fachlektore:
Lajos Gecsényi CSc

professor emericus

András Patyi PhD
Universitatsprofessor

Mihály T. Révész CSc

Universit3.tsprofessor

Autoren:

Attila Horváth

István Kajtár

Tibor Király

István Kukorelli

Gábor Máthé

Barna Mezey

Béla P. Szabó

Lajos Rácz

Gábor Schweitzer

István Sripra

István Szabó

András Varga Zs.

Das Werk sreht unter urheberrechtlichem Schutz. Alle Rechre, ínsbesondere das Rechr der Vervieifaltigung und
Verbreicung sowie der Überserzung. sind verbehaleen. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schrifiliche

Genehmígung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elekrronischer Systeme verarbeiter. in solchen
gespcichert. mit solchen vervielf.iltigt und verbreitet werden.

© Dialóg Campus Verlag. 2017
© Autoren, 2017

Inhalt
Empfehlung

Vorwort

Suasio - pacto alia ratione

(;ábor Máthé
Einleitende Worte

TEIL I - STANDISCHER DUALISMUS

Lajos Rácz
Die Reprasentanten der ungarischen Staatstheorie

Staatstheorie - Machtübertragung
Symbolik und ideologischer Híntergrund der Machrübertragung
Die Epoche des Wandels - das Srandewesen

Standewesen - Entstehung der Grundlagen der Vertragstheorie
Die Entstehung der Staatstheorie in Ungarn
Humanistische Staatstheorien im 15. Jahrhundert
Die Lehre von der Heiligen Krone und Werböczys Synthese

Die Lehre von der Krone
Eine organische Staatsauffassung
Werböczys Synthese

Die Anfange der ungarischen staatswissenschaftlichen Literatur
(von Stephan Báthori bis Georg 1. Rákóczi)

Der humanistische Hof Stephan Báthoris
Fürstliche Weisungen
Arbeiten aus dem Ausland aufUngarisch
Eigenstandige Arbeiten aus Ungarn

Literatur

Gábor Béli
Organe der Machtausübung

21

23

25

29

33

35
35
35
43
44
49
53
61
63
68
70

72
74
78
82
85
86

93



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Zentrale Organe
Der königliche Hof nationale und Hofwürdenrrager
Die Organe der schriftlichen Erledigung der Arnrsgeschafie, Kapelle
und Kanzleien
Der königliche Rar
Der Srarthalrereirat

Ungarische Dikasterien
Ungarische Hofkarnmer (Camera regia, Camera regia Hungarica)
Ungarische Hofkanzlei (Cancellaria Hungarica aulica)
Starrhalrereirar (Consilium regium Locumrenentiale)

Allgemeine Versammlungen und der Reichsstandetag
Organe auíierhalb des königlichen Hofes

Komitat und königliche Burgen
Das autonorne Organ des Adels der Kornitate, das sogenannte Adelskomitat
Freie Hospesgemeinschafien und freie Stadte

Literatur

Péter Bónis
Die Bestandteile und die RechtsqueIlen des Privatrechts in Ungarn

Grundlagen
Das Privatreéht des ungarischen Adels

Die Gesetze
Die königlichen Dekrete und Parenre
Das königliche Privileg
Die Statuten
Das Gewohnheitsrecht (consuerudo)

Das Privatrecht der Kirche: kanonisches Rechr oder römisches Recht
Das Privatrechr der ungarischen Stadte

Die wichtigsten überlieferten ungarischen stadtischen Rechrsbücher
aus dem Mittelalter

Das Ius commune
Funktionen
Einflüsse des römischen Rechts und des kanon ischen Rechts
Die Rezeption
Die in Ungarn gebrauchlíchen Quellen des Ius commune

Literatur

Gábor Béli
Die Basisinstitute des Privatrechts

Der Adel und seine Rechrssrellung

93
93

97
101
106
108
108
109
110
111
117
118
120
127
128

133
133
137
137
139
140
140
141
148
151

152
156
157
160
163
167
174

177
177

INHALT

Dic durch das Recht der Verwandtschafi und durch das Recht
dcs Königs eingeschrankten Rechte
Durch die Avitizitat eingeschranktes Eigentum
Durch das Recht des Königs (ius regium) eingeschranktes Eigentum
Der Besitz
Erbfolge
Vormundschatt
Die Rechrssrellung der Frauen
Die Rechrsfahigkeit adliger Frauen
Die Vermögensrechte adliger Frauen
Schuldverhaltnísse im alten ungarischen Recht
Verrrage
Aus Vertragen resultierende besondere Verpflichtungsverhalrnisse
Privardelikre

Literatur

181
183
185
189
190
193
194
195
196
198
199
205
209
212

r:
Elemér Balogh

Dic Entwicklung des Strafrechts

Die Anfínge
Die Epoche der materieIlen Wiedergurmachung
Der Beginn der christlichen Rechtsordnung
Das Blutgeld

Das Strafrecht des Adelsstandes
Urreile

Verrat
Majesrarsbeleidigung
Srrafiaten gegen das Land
Ketzerei

217
217
218
220
221
222
224
226
227
228
228
229
231
232
233
234
235
236
236
237
238
238
239

Urkunden-, Siegel- und Geldfalschung
Die Sanktion

Machthaberei
Die wichtigsten Formen der Begehung
Die Sanktion

Ehrlosigkeit
Treubrüchige
Uritreue Vormunde
Blutverleumder
Falschheit
Beleidigung

Prozessvergehen



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Zankerei
ZungengefaJle

Mit einer Celdbuíie belegre Vergehen
Neuzeirliche Kodifikarionsversuche

Enrwürfe und Vorlagen am Anfang des 18. Jahrhunderts
Der Enrwurfvon 1795
Formales Recht
Materielles Recht
Der Enrwurf von 1830
Die Einleitung
Das Verfahren
Die einzelnen Straftaten und ihre Strafen
Überrrerungen
Sonstige Normen

Der Gesetzesenrwurf von 1843
Allgemeiner Teil
Besonderer Teil
Epilog

Lirerarur

Béla P. Szabó
Das System der Rechtspflege

Die Gerichte des frühen Feudalismus
Die Gerichte zur Hochzeit des Feudalismus
Die Organe der Rechtsprechung in der frühen Neuzeit
Die Organe des öffentlichen Glaubens

Das Prozessverfahren
Die Enrwicldung des ungarischen Prozessrechts im Micrelalrer und
der Prozessablaufbis 1526
Der Prozessablaufim Mirtelalter
Die Enrwicldung des Prozessrechrs nach 1526
Das Zivilverfahren

Das Srrafverfahren
Literarur

Lajos Rácz
Das Beziehungssystem Staat und Kirche im historischen Ungarn

Vorgeschichte
Christliche Missionierung im Karpatenbecken vor der ungarischen Landnahme

Das Recht zur Gestalrung der kirchlichen Organisation, das Patronarsrecht

239
240
241
241
242
247
250
252
255
257
258
258
259
259
260
261
264
267
267

271

271
274
280
290
293

293
296
306
307
312
316

321

321
321
325

INHALT

329
331

337
342

343
343
346
348

.350
351
357

359

359
361
364
367
375
382

387

389

389
390
391
392
393
394
395
396
397
397
398

Dic Konsolidierung des Patronatsrechrs
Kirchcnorganisatorische Neuerungen

Dk Auswirkung der Reformarion auf das Verhaltnis von Staat
und Kirche in Ungarn

Dic "Umarmung" zwischen Religionsfreiheit und scandischen Freiheitsrechten
Dic wichtigsren sraatsorganisatorischen Neuerungen der Reformation -
der europaische Hintergrund

Die Reaktion der Machthaber. Religionsgesetze und die Gegenreformation
Die durch die Gegenreformation bedingten Veranderungen in Ungarn

Dic MaBnahmen des Kirchenregimenrs der Aufklarung in Ungarn
Religiőse Vielfalt, die der katholischen Dominanz dienr
Maria Theresia und die neu srrukturierre territoriale Einteilung der Kirche

Literatur

IWa P. Szabó
Wissenschaftsgeschichrlicher Überblick

Über die Rechtswissenschaft
Mittelalter
An der Grenze zweier Epochen
Das 16. und 17. Jahrhundert
18. Jahrhundert

Literatur

TEIL ll- DER UNGARlSCHE RECHTSSTAAT

István Kajtár
Charakteristiken der modernen ungarischen Rechtsentwicklung
im 19.Jahrhundert

Die traditionellen Wurzeln
Reformbestrebungen
Die "gesetzliche Revolution"
Die Durchsetzung des österreich ischen Rechcs in Ungarn
Die Landesrichterkonferenz
Das Rechrsquellensytern des Dualismus
Kodifikarion zur Zeit des Dualismus
Werkstatten der Juristenausbildung
Die Dokumenrationsbasis des Rechtslebens
jurisren mit herausgehobenem Habitus
Der europaische Charakter des ungarischen Rechrs des 19. Jahrhunderts



OlE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Das kulturelle Umfeld der Rechtsentwicklung
Das Erbe des langen 19.Jahrhunderts

Literatur

399
400
400

Gábor Máthé
Das institutionelle System des ungarischen Rechtsstaates
und die Doppelmonarchie

Europa der Heüigen Allianz
Die Heilige Allianz - Grundsarze der territorialen Gliederung
und der Zusammenarbeit
Die polirische Nation
Die Pragmatica Sanctio
Die ungarische öffenclich-rechcliche Formel
Doppelmonarchie

Die Idee des Rechtsstaates
Der Staat als Hűrer der Gesetzlichkeit

Legislative
Die Organisation des Reichstags und die Gesetzgebung
Gesetzesvertretende Verordnungen
Die Sphare der parlamentarischen Kontrolle

Exekutive
Ministerprasidium
Die Entwicklung der Zusrandígkeír des Staatssekretars

Ministerrat
Die allgemeine Verwaltung und die Fachverwaltung

Die wichtigsten Bereiche der Fachverwaltung
Verwaltung des lnnern
Finanzverwaltung
Verwaltung des Unrerrichtswesens
Wirtschaftliche Verwaltung _

Mehrstufige territoriale Verwalrung: Komitat - Kreis - Gemeinde,
Verwaltung auf der mittleren und der lokalen Ebene

Die Munizipalbehörden
Die Kornirare
Die "Stadte"
Die Gemeinden
Hauptstadtischer Rar fur Öffencliche Arbeiten
Bezirksverwaltung
Veranderungen auf der mítrleren und lokalen Verwaltungsebene

Das Ausbildungs- und ~alifikationssystem

403
403

403
404
405
406
409
413
413
415
415
416
416
417
418
419
423
424
424
424
426
426
427

429
430
431
432
433
434
436
436
439

INHALT

judikativc
Die richterliche Gewalt, die Gerichtsorganisation
Sraarsanwaltschafi - Rechtsanwaltschaít - Notariae
Das System der Sondergerichte
Das Verwaltungsgericht
Conclusio

Literatur

442
442
443
444
445
446
447

Mária Homoki Nagy
(.cschichte der zivilrechtlichen Kodifikation

Der Anspruch auf Rechtsvereinheiclichung in zeidicher Ordnung
Die Abschaffung des gebundenen Eigcntumssysrcms
Das Aviriziratspatenr
Das Inkrafitreren des Österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuchs (AB GB)
Die Grundbuchordnung
Beschrankte dingliche Rechte - Iura in re aliena
Erbrecht, legiert aus ABGB und ITSZ
Fideikommiss (Majorarsgur)
Dilemmata im Kodífikarionsmodell
Entwürfe zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Literatur

451
451
455
459

463
466
474
481
487
487
492
498

Barna Mezey
Das ungarische bürgerliche Strafrecht

Revolutíonare Aufange
Die srrafrechtliche Kodifikarion wahrend der Revolution
Was nicht in die Strafgesetzgebung eingegangen ist
Regelung des Gefangniswesens durch Verordnungen

Die Epoche des Strebens nach Souveranitat
Die Inkrafiserzung der österreichischen Strafgesetze in Ungarn
Provisorische Vorschrifi:en fur die Gerichtsbarkeit
Die Srrafrechtslehre von Tivadar Pauler

Die Epoche der Kodifikationen
Die Anfange der Kodifikarion
Der Aufbau des ersten ungarischen Strafgesetzbuches
Die strafbaren Handlungen
Die Grundsatze des Strafgesetzbuches
Das System der Strafen
Die Kritik des Strafgesetzbuches

501
501
501
504
504
SOS
SOS
506
508
SIO
SIO
512
513
514
517
519



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Die Qualíraren des Strafgesetzbuches
Die Kodifikatíon des Übertrerungsrechts
Der Anstieg der Krirninalitar - Antwerten auf die Herausforderungen
Die erste Novelle des Strafgesetzbuches
Rückfálligkeit und Cewohnheirsmaűigkeit
Die Verurteilung auf unbesrimmre Zeit und die Bedingtheit
Gesetze über Arbeitshauser und gemeingefahrliche Arbeitsscheue
Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs - die Ausnahmeerrnachtígung

Literatur

István Stipta
Das Zivilverfahrensrecht (1848-1945)

Das Zivilverfahrensrecht bis 1911
Die Herausbildung des modernen Zivilverfahrens
Die bürgerlichen Modernisierungsbestrebungen nach dem Ausgleich

Die Zivilprozessordnung, Gesetz Nr. I des Jahres 1911
Die Grundsarze des Gesetzes
Der Ablauf eines Zivilprozesses gemag der Zivilprozessordnung
Das Rechtsmirtelsysrern der Zivilprozessordnung
Die Bewertung der Zivilprozessordnung

Zivilverfahrensrecht 1918-1945
Die Schaffung der Rechrskonrinuirar
Das Gesetz uber die Vereinfachung der Rechtsprechung
Sonstige Anderungen im Prozessrecht

Literatur

Tamás Antal
Das Strafverfahrensrecht (1867-1944)

Die ~ellen des Strafverfahrensrechrs von 1867
Die Verordnung über die Presseschwurgerichre von 1"'867
Die vorübergehende Regelung des Strafverfahrens - das "Gelbbuch «

Fortserzung der Kodifikation: die neuen Gesetzesentwürfe
Die Strafprozessordnung (Gesetzesartikel Nr. XXXIII von 1896)
Das Gesetz über die Errichtung der Schwurgerichte
(Geserzesartikel Nr. XXXIII von 1897)
Fachlíche Diskussionen über die am Strafverfahren bereilígten Berufsrichrer
und Geschworenen

Skizze und Rechtsinstitute des Strafverfahrens
Regelung der Kompetenzen
Die Hauprbereilígten des Strafverfahrens

520
521
523
526
528
530
532
533
534

541
541
541
543
547
547
550
553
554
555
555
557
560
563

565
565
565
567
569
570

575

576
580
580
582

INHALT

Z\I cinzclncn ZwangsmaBnahmen
IIcwcismittel und Beweisverfahren

Dic Vcrfahrensabschnitte
1 ic Ermittlung
Dic Untersuchung
Dic Formen der Anklageerhebung
Dic Arten der Hauptverhandlung
Rcchtsmirtel

Literatur

1/lIá1l Stipta
Ole ungarische Rechtsgeschichtswissenschaft zur Zeit des Dualismus

Dic rcalistische historische juristischc Schule: Ignác Frank
Die historische juristische Schule und das römischc Rechr

Dic universelle europaische Rechtsgeschichte: Gusztáv Wenzel
Positivismus in der Rechtsgeschichte: Imre Hajnik
Die nationale Schule: Ákos Timon
Paradigmenwechsel in der Rechtsgeschichte: József1llés
Öffcntlich-rechtlicher Dogmatismus unter dem Mantel dcs Historischen:
ÖdönPolncr

Die Rechrsgelehrten der Praxis
Literatur

TEIL III - ÖFFENTLICH-RECHTLICHES INTERREGNUM

lstudn Szabó
Dic staarsrechtliche Ordnung in Ungarn (1920-1944)

Prolog
Dic Grundlagen der Staatsordnung

Die politischen/konstitutionellen Folgen der Revolutionen nach
dem militárischen Zusammenbruch
Die Wahlen im Januar 1920
Die zu lösenden öffentIich-rechtIichen Problemc
Der vorübcrgehende Charakter des gesetzgebenden Organs
(der Nationalversammlung)
Dic Bestimmung der Staatsform
Die Königsfrage
Die formelle und die materielle Rechrskontinuirár

Der Reichsverweser

584
585
587
587
588
590
591
593
594

597
598
600
603
606
609
611

614
615
617

619

621
621
622

622
623
624

625
625
627
629
630



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Die vorübergehende Regelung der Macht des Staatsoberhauptes Anfang 1920
Die Besonderheiten der Institution des Reichsverwesers
Die Regeln für die Wahl des Reichsverwesers
Die Verantwortung des Reichsverwesers
Über die Kornpetenzen des Reichsverwesers im Allgemeinen
Königliche Kompetenzen, die dem Reichsverweser nicht ubertragen
werden konnten
Reformen in der Verwaltung - Rationalisierungsbestrebungen
Einschrankungen der Kompetenzen aufgrund des freien Ermessens der
Nationalversammlung /des Parlamears
Die reilweise Aufhebung der Einschrankungen der Kompetenzen
Die Stellvertretung des Reichsverwesers
Die Auswirkungen der Etablierung des Arnres des Reichsverwesers

Das Oberhaus
Dispure um die Neugründung der zweiten Kamrner
Die Zusammensetzung des Oberhauses
Die neuen Elemente im Oberhaus
Die Mitgliedschaft des Hauses Habsburg-Lorhringen im Oberhaus
Die im Jahr 1926 fesrgelegten Kompetenzen des Oberhauses
Die Erweiterung der Kompetenz des Oberhauses im Jahr 1937

Das Wahlrecht
Die Frage der VerfassungsmaJSigkeit der Wahlrechtsverordnungvon 1922
Die geheime Wahl und die Pflicht der Teilnahrne an der Wahl
Mehrheits - oder Verhaltniswahl?
Die Eínrichrung der Wahlkreise
Die Hauptmerkmale der Feststellung der Wahlberechtigung
Die positiven Regeln für die Feststellung der Wahlberechtigung
Die Feststellung der Wahlberechtigung im Wahlrechtsgesetz von 1938
Die Wahlorgane und die Wahlgerichtsbarkeit

Ánderungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung
Der Zustand der öffendichen Verwaltung an der Wende 1919/1920
Die Reformen der öffendichen Verwaltung - Rationalisierungsbestrebungen
Die Starkung der fachlichen Qualiíikation
Reformen, die das Verwaltungsverfahren berrafen
Anderungen bezüglich der Gesetzlichkeitsaufsicht über die örtlichen
Selbstverwaltungen
Die Munizipialreformen
Reformen, die die Haupt- und Residenzstadt betrafen
Die Umgestaltung der Komitats- und stádtischen Munizipalkomirees

Die Lage der Rechtspflege
Anderungen betreff der ordentlichen Gerichte

630
630
631
632
634

634
635

635
636
637
639
639
639
640
641
642
643
644
645
645
646
646
647
648
648
649
651
652
652
652
653
654

655
656
656
658
659
659

INHALT

1)Ic Tiitigkcit der Kurie zur Schaffung der Rechtseinheit 659
1 ~~Kornperenzgericht 661
Dic Arbeirsgerichrsbarkeír 661
I ic Sozialgerichtsbarkeit 662
I ic Honvédgerichte (Wehrgerichte) 662
Wcitcrc Sondergerichte 664
Epilog 665

Llrcratur 666

(Mbor Schweitzer
I )1~'Frciheirsrechte 669

Freiheirsrechre wahrend der Horthy-Ára 669
Dogmatische Fragen 671

lllirgcrliche Freiheitsrechte 674
Pcrsönliche Freíheít 674
Rccht aufEigentum 676
Vcrsammlungs- und Vereinigungsrecht 677
Prcssefreiheit 681
Lchrfreiheír 683
Rcligionsfreiheit 685
Rcchte der nationalen Minderheiten 687
Das Recht aufbehördliche Rechtshilfe 688

Polirische Freiheítsrechte 689
Einige Merkmale des Wahlrechts 691
Scaarsbeamrenrecht 691
Staatsbürgerliche Crundpflichten 692

Literatur 695

Attila Horváth
nic Entwicklung des ungarischen Privatrechts 697

Enrwurf des Ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches 697
Das Zeitalter der staatlichen Eingriffe (1920-1938) 700
Die Anderungen der Regeln bezüglich des Privateigentums im 20. Jahrhundert 702
Grundbesitzpolitik in der Zwischenkriegszeit 706
Reformen nach sozialen und wirtschaftlichen Kriterien im Bereich
der rechtlichen Regelungen für Verrrage 709

Das ungarische Handelsgesetz 712
Vorgeschichte 712
Die Offene Handelsgesellschaft 714
Die Kommanditgesellschaft 715



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Die Aktiengesellschafi:
Die Genossenschaíi
Die Gesellschafi: mit beschrankter Hattung
Die stille Gesellschafi

Konkursrecht
Wertpapierrecht
Wechselrecht
Literatur

Barna Mezey
Ánderungen im Strafrecht

Epoche der Zwange
Kontinuitár und Diskontinuitat
Die zweite Strafgesetznovelle
WirtSchaftsdelikte
Strafrechtlicher Schutz der Gesellschatisordnung
Die Verlángerung der auBergewöhnlichen Macht
Die Judengesetze

Literatur

István Stipta
Rechtsgeschichtsschreibung

Die in juristischen Realismus übergehende Geistesgeschichte: Ferenc Eckhart
Die Eckhart-Schule
Die groBen Rechtshisroríker an den Fakultaren in der Provinz
Rechtsgeschichtswissenschaft an den Rechtsakadernien
Dogmatische jurisren, die keine Rechtshistoriker waren, extranente Forscher

Literatur

TEIL IV - EINGESCHRA.NKTE'SOUVERA.NITÁT -
MACHTKONZENTRATION (1944-1990)

István Kukorelli
Die Entwicklung des ungarischen öffentlichen Rechts (1944-1990)

Perio den
Die Jahre der Volksdemokratie (1945-1949)

Die Bedeutung des Gesetzes Nr. 1des Jahres 1946aus der Sieht
der Geschichte des öffentlichen Rechts

Die Ara der Volksrepublik Ungarn (1949-1990)

.716
719
727
729
731
736
737
744

749
749
750
752
752
754
755
755
756

757
758
760
761
764
767
769

771

773
773
773

776
778

INHALT

1 ic Hauprrnerkrnale des Einparteiensraates und die Auffassung
der staatsbürgerlichen Rechte
Das Regierungssystem
Das Parlament
Der Prasidialrat
Der Minisrerrat

Dic Organe der Rechtsprechung (1945-1990)
Dic Gerichte
Die Staatsanwaltschaften

Dic kommunale Verwaltung und das Ratesystem (1945-1990)
Alternativen zwischen 1945-1949
Das Zentralisationsmodell der ersten beiden Rategeserze
Die Ausgabe des "Schlagworts" Selbstverwaltung
Die Bewerrung des Gesetzes Nr. 1des Jahres 1971
Die Novellen des drirren Raregeserzes
Die staatliche Einteilung des Territoriums von Ungarn

Die Anfange der parlamentarischen Republik (23.Oktober 1989-2.Mai 1990)
Der verfassungsmaűige Übergang, die Vorperiode
Das Ergebnis der Wahlen von 1985
Das Gesetz über die Rechtserzung, die Rechrsstaarlichkeir
Der Demokratie-Paketplan der Regierung Németh
Die Einsetzung der Grundrechte
Die der Verfassungsanderung vorausgehenden Gesetze

Die verfassungsmaEige Wende
Dreiseirige politische Abstimmungep. (NEKA)
Die polirischén Verhandlungen begannen in Kerintnis der Absichtserklarungen
öffentlich am 13.und am 21.Juni im Jagersaal des Parlamenrs
Die őflentlich-rechtliche Wende, die sysrernverandernde Verfassung
und das Gesetzespaket
Der Vier-Ja-Stimmen-Volksentscheid in der öffentlich-rechtlichen Wende
Das erste frei gewahlte Parlament
Das Gesetz Nr. XL des Jahres 1990zur Anderung der Verfassung
Die die Wende abschlieBenden Verfassungsanderungen

Literatur

András TizrgaZs.
Dic Entwicklung des Rechts der öffentlichen Verwaltung

Öffentliche Verwaltung und das Recht der öffentlichen Vcrwaltung zwischen
dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederherstellung des Rcchtsstaates

Möglichkeiten der Periodisierung
lnhaltliche Abgrenzungen

778
780
780
784
786
790
790
793
794
794
795
796
797
798
800
800
800
801
802
803
803
804
805
805

806

807
809
810
811
812
813

817

817
819
824



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN

Übergang vom Rechrsstaat zum totalitaren Staar (1945-1949) 827
Vorschlage zur Umgestaltung der Verwaltungswissenschafi: 829
Der Aufbau der öffendichen Verwaltung und ihre Anderungen 831
Die Wiederherstellung der bürgerlichen öffendichen Verwaltung 832
Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen der bürgerlichen öffendichen
Verwaltung 835
Die Republik und ihre öffentliche Verwaltung 837
Die Erweiterung der Kompetenzen der öffentlichen Verwaltung 839

Die öffendiche Verwaltung des totalitaren Staares 843
Die Einstellung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 844
Die Verfassung der Volksrepublik 845
Die enrscheídenden Akteure der zentralisierren öffentlichen Verwaltung: die Rate 849

Die statische monolithische öffendiche Verwaltung 851
Das Gesetz über das Staarsverwalrungsverfahren 853

Sozialistische Gesetzlichkeit: das Auftreten der Rechtssraarsersatze 857
Das WiederauA.eben der Verwaltungsrechtswissenschaft 858
Rechtsetzung der öffentlichen Verwaltung in der zweiten Halfie der 1980er Jahre 860
Zusammenfassung 863

Literatur 863

Attila Harmathy
Die Ge'schichte der Zivilisrik (1945-1990)

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Machtübernahme
Die Periode der politischen Machtübernahme und der strengen Planwirtschaft
Die Periode der Erarbeitung der Geserzbücher
Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1959
Die Periode der langsamen Veranderungen
Literatur

869

869
874
894
905
912
930

Tibor Király
Strafgesetze und Srrafverfahrensgeserze (1944-1990)

Einleitung
Die Verordnungen der Volksgerichte

Strafrechtliche Besrirnmungen
Organisarorische RegeIn
Verfahrensregeln
Die auíserordenrlíche Natur der Verordnungen der Volksgerichte
Die nachtragliche Prüfung durch das Verfassungsgerichr, die AuA.ösung
der Volksgerichre

Strafrecht

935

935
936
936
938
939
940

942
943

--

INHALT

(;csctzcsarrikel Nr. XLVIII des Jahres 19,48 űber die Behebung
und dic Nachbesserung einige Mángel der Straígeserze, die dritte Srrafnovelle
Gcsctz Nr. II des Jah res 1950: Der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches
Dic oRlzielle Zusarnmenstellung der geltenden materiellen Srarfrechtsnorrnen
Bcsondere Rechtsvorschrífien
;CSctzNr. V des Jahres 1961: Das Strafgesetzbuch

Gesetzesverordnung Nr. 28 aus demJahr 1971
Dic Übemetungen
Gcsctz Nr. IV des Jahres 1978 über das Straígeserzbuch

,litrafvcrfahrensrecht
Ccricht, Staatsanwaltschaft und Polizei
Strafverfahrensrecht

csetz Nr. III des Jahres 1951 über die Strafprozessordnung
Gcsetz Nr. V des Jahres 1954
Gesetzesverordnung Nr. 8 des Jahres 1962 über das Strafverfahren
Gesetz Nr. I des Jahres 1973 über das Strafverfahren
Die Merkrnale der drei Strafprozesskodexe
Rechrspolitische Veranderungen

Nachwort
Litcratur

Dic Autoren

943
945
949
950
955
962
963
964
970
970
972
974
981
983
985
991
992
994
995

997

J



r

Béla P. Szabó

Das System der Rechtspflege

Die Gerichte des frühen Feudalismus

-~'.•.

Die wohl wichtigsten Organe des Staatsrnechanismus im Feudalismus waren die Foren der
Rechtspflege. Ihre Urteile verkőrperten die Entwicklung des (srandíschen) ungarischen
feudalen Rechts.

Die für die feudale Rechtspflege charakteristische Trennung im Gerichts-
wesen - nam lich dass die Angehörigen der verschiedenen Stande und die nicht zu
den Scanden gehörenden Gruppen der Gesellschaír jeweils ihr eigenes Recht und ihre
eigene Rechtspflege hatten - galt zu Anfang der Epoche noch nicht. Sie éntstand erst mit
der Festigung des Standewesens, als sich die gesonderte Rechtspflege und das in vielerlei
Hinsícht eigene Recht des Klerus, des Adels, des Bürgertums und der Leibeigenen
herausbildeten.

Im frühen Feudalismus wurde die Rechtspflege durch die zentralen (königlichen
oder stellvertretend für den König arbeitenden kurialen) Gerichte, die Rechtsprechung
der Burgkomitate und der Stadte, die grundherrlichen Gerichte und schlielilích die
Kirchengerichte wahrgenommen.

Die Rechtsprechung des Königs war im Zeitalter des Feudalismus die wichtigste. Er
war der einzige Richter im Staat, der in jeder Sache Recht sprechen durfte, und mit der Zeit
sprachen die obersten Richter an seiner Stelle Recht, da seine vielfaltigen Verpflichtungen
es ihm imrner weniger erlaubren, diese Tarigkeír selbst auszuüben.

Zugleich waren in der Zeit des frühen Königtums noch Spuren der Rechtspflege der
Geschlechter vorhanden, die als organisierte Form der Selbstverteidigung überall prakti-
ziert wurde. Die Blutrache als Pflicht der Familie duldete auch das Gesetz Stephans des
Heiligen (1000-1038) noch, Ladislaus der Heilige (1077-1095) aber ging schon energisch
gegen "die heimlich urteilenden falschen Richter", die Richter der Geschlechter, yor, mit
anderen Worten, die starke Königsmacht konnre die parallel zu ihrer eigenen betriebene
Rechtspflege nicht mehr tolericren.

Die Rechtsprechung des Königs erfolgte in der frühen Phase am königlichen Hof
("Kurie"). Dieser Hof war jedoch immer dorr, wo sich der König auf seinen Reisen durch
das Land gerade aufhielt, es gab also keine an einen Ort gebundene Rechrsprechung,
Die Sitze des Königs wie Esztergom und Székesfehérvár waren namiich keine Regierungs-
und Rechtspflegezentren im modernen Sinne, auch wenn der Herrscher die jahrlíche fei-
erliche Rechtsprechung (Geríchcsrage) in Székesfehérvár abhielt, Der König und sein Hof
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zogen von einem Besitz zum nachsten, aus einem Komitat ins nacliste und vérbrauchren
die dort eingenommenen Naturalieneinkommen yor Orr. In diesem HoE, der immer
in Bewegungwar, würde man vergeblich nach Beamten suchen, die (unrer anderern) mit
de.r Rechtspflege befasst waren. Der Kern des Personenkreises, der bei der Rechtspflege
rnirwirkre, war der königliche Rar,

Für die Regelung der Besitzverhaltnisse, die Ermittlung und Vernichtung der
Strafrater und die Vollstreckung der gefassten Urreile wahlre der Herrscher unter
den Vornehmen und Ritrem. die sich gerade in seinem Gefolge befanden, von FalI zu
Fall diej~~igen aus, die er uriter den gegebenen Urnsranden als für die Aufgabe geeignet
befand. Ahnlich wie beim Regieren lieí~ er den Teil, der yor Orr nicht erledigt werden
konnre, von für den jeweiligen Einzelfall hinzugezogenen Beauftragten durchführen.

Zus~tzlich zur Rechtsprechung im Rat und zu den von Einzelfallbeaufrragten
durchgefuhrten Verfahren wurde es wohl schon recht früh nötig, die Aufgaben der Rechr-
sprechung in eine Hand zu !egen. Wegen der sonstigen Verpflichtungen des Königs nahm
die Rechtsprechung immer őlrer der Gespan des königlichen Hofes, der Palatin, wahr,
der ab dem ll. Jahrhundert auch eigenstandíg Rechr in Bezug auf den königlichen Hof
s?rach, wie. auch eines der Gesetze Ladislaus' des Heiligen (1077-1095) belegt: "Solange
sich aber dieser Gespan zu Hause aufhalr, soll er sein Siegel niernandem schicken auBer
denen, die Höflinge genanm werden, und er soll die Macht haben.", über die zu urteilen,
die aus freiem Willen yor ihm erscheinen." Spater ab er wandten sich auch Freie, die
nicht yor sein Gericht gehörten, gerne an ihn als höchstert Würdenrrager bei Hofe. Als
die wirrschaftlichen Aufgaben des Palatins, also diejenigen im Zusammenhang mit der
zenrralen Verwaltung der königlichen Besitztümer, im Laufe desIz, Jahrhunderts dem
Hofgespan (comes curiae) ubertragen wurden, hatte der Palatin nur noch richterliche
Aufgaben, allerdings rnit einer immer gröBeren Kompetenz. .

Von da an wurde die Rechtsprechung des Palatins immer eigenstandiger, und die
Goldene Bulle (1222) bestimrnre bereits, dass "der Palatin ohne Umerschied űber alle
Menschen unseres Landes richten möge". Allerdings durfre er Angelegenheiten, die
mit ~mhaup~un? und -yermögenseinziehung einhergingen, nur mit Wissen des Königs
erledlgen. DIe nchterhche Kompetenz des Palatins wurde mit der 1231 erneuerren
Goldenen Bulle bestatigt, laur welcher der Palatin ohne Umerschied über alle Menschen
nehten durfie, die yor ein Kirchengericht gehörenden Angelegenheiten jedoch aus sein em
Kompetenzbereich genom men wurden. Der Palatin sprach nicht nur am königlichen HoE,
sondern - ab dem 13.Jahrhundert - auch "in der Provinz" Rechr.

Mit der Entstehung der eigenen Rechtsprechung des Palatins übernahm der
Hofiespan die Verrrerung des Königs in Angelegenheiten der Rechtspflege. Er wurde
ebenfalls zum richterlichen Würdemrager, zum Landesrichter (iudex curiae regiae).
Der Landesrichter fallte als Leiter des Gerichts der königlichen Anwesenheit (praesentia
regia) im Namen des Königs sowie in seinem Namen und mit seinem Siegel Urteile, die
so erschienen, als harte der König selbst sie gefallr.

die in den Burggespanschaften entstandenen Gerichte, die jeweils ein Komitatsgespan (comes
comitatus) für die Menschen eines königlichen Burgbesitzes abhielr.

Daruber hinaus kann man davon ausgehen, dass schon Stephan der Heilige (1000-1038)
(nach bayrischem und frankischem Vorbild) die Rechtsprechung der Königsrichte: ~udices
regii) eingeführr hat. Wie man anhand spaterer Gesetze feststellen ~ann, w~ren In jedern
Komitat 2 Königsrichter tat ig. Sie konnten über jeden zu Gerichr slf.zen, rnrt Ausna~~e
des Klerus und der Gespane, die an der Spitze der Komitate scanden. Sle harten dem Komg
Rechenschaft abzulegen und führren au ch die Vorladungen rnit seinem Siegel durch.
Aufgrund dies er Befugnis und des Siegels, das sie ~m den, Hal,~ ha~ge~ ha~ten, ,wurde~
sie "billogos" (etwa ,Siegeltrager', gebildet aus ungansch "btllog , .Zitationssiegel', bilachi
regales) genannr. Die Rechrspflege der Königsrichter wurde im 11.~12. Jahrhunderr der
Hoheit des Burggespans untersrellr, und im 13.Jahrhundert durften sle nur noch unter der
Aufsicht des Gespans über Diebe und Rauber richten: "Die Diebe und die Ranber sollen
die Dorfgespane des Königs verurteilen, jedoch yor dem Stuhl des Gespans desselben
Kornirats." (Goldene Bulle, Art. 5).

Trotz dieser Praxis wurde aulserhalb des königlichen Hofes lange Zeit die mit dem
Amt des Palatins verbundene sogenanme Palatinsversammlung, die seit der 2. Halfie des
13.Jahrhunderrs belegr ist und bis zum 15.Jahrhunderr bestand, zum wohl wichtigsten
Organ der Rechtsprechung in der Provinz. Ab dem 13.Jahrhundert war es namiich übli~h,
dass der Palatin an stelle des Königs, aber in jedem Fall mit des sen gesondertem Auftrag, Im
Rahmen der Komitatsversammlung Gerichr hielr. Solche Auftrage erteilte der König nicht
nur dem Palatin, sondern, seltener, auch dem Landesrichter und spater dem Schatzmeister
und mehrmals dem Obergespan des berreffenden Komitats, in erster Linie war es aber
Aufgabe des Palatins, die zur Eliminierung der Verbrecher einberufenen Versammlungen
abzuhalten. Wirkliche Bedeutung erlangte die Institution im 14. Jahrhundert, als der
Palatin regelmaísíg durch die Provinz reiste und an seiner start oftrnals den Vize~~latin
schickte. Da diese Gerichte unter freiem Himmel abgehalten wurden, waren dafur nur
die Frühlings- und Sommermonate geeignet, sodass ofi mehrere Jahre vergingen, bis der
Palatin erneut in ein und dasselbe Komitat karn.

Das bedeutendste adlige Gerichr des Feudalismus, das Komitatsgericht, enrstand im
13.Jahrhundert, am Ende des frühen Feudalismus. Davon wird nachstehend ausführlicher
die Rede sein.

Natürlich entstanden in der Árpádenzeit im ungarischen Königreich auchstddtische
Gerichte. Die ersre und wichtigste Befugnis innerhalb der stadtischen Privilegien war die
freie Richterwahl. Die Richter in den königlichen Stadten hatten das Recht, in den Pro-
zessen der Bürger unrereinander zu urteilen. Die Rechtsprechung nahm der Sradrrichter
zusammen mit Richterkollegen, den sogenannren Geschworenen, im Rat (senatus) Yor,
der im frühen Feudalismus bereits die wichtigste Körperschaft der Stadt war.

Die Rechtsprechung für die Leute der Grundherren erwarben die kirchlichen
und weltlichen GroBgrundbesitzer zunachsr durch besondere königliche Privilegien.
Nach der Enrstehung des Adels durfien auch die Mitglieder dieser neuen Schicht über
ihre Leibeigenen richten. So eritstand das grundherrliche Gericht, das sogenannte
Patrimonialgericht, das auf den gröBeren Besitztümern in den folgendenJahrhunderten

Die zentrale Macht musste natürlich relatív früh auch für Organe der Rechtspre-
chung in der Provinz sorgen. Die wichtigsten Gerichte in der Provinz waren anfangs
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aufgrund eines gesonderten königlichen Privilegs sogar das Recht uber Leben und Tod,
das "ius gladii': erlangen konnte.

. S~hlieBlich beweisen schon die Gesetzbücher Srephans des Heiligen (1000-1038)
die ~xIstenz kircblicher Gerichte. Die Sachen im Zusammenhang mit Religion und Moral
gehorten also schon ab dem ll. Jahrhundert yor ein Kirchengericht. Im Recht des frühen
F~udalism~s wachten die Vertréter der Staatsmacht jedoch sorgfaltig darüber, dass die
K~rc.~endie Rechtsprechung in Vermögensfragen nicht mit Beschlag belegen konnten.
Die ubngen Prozesse der kirchlichen Würdentrager blieben aber stets bei den Kirchen-
gerichten, anfangs beim Archidiakon und bei gröBeren Sachen beim Gericht des Bischofs
und spater bei den sogenannten heiligen Stühlen.

Die Gerichte zur Hochzeit des Feudalismus

Infoige der grolSen gesdlschaftlichen Veranderungen, die sich im 13.Jahrhundert voll-
zogen, verfestigre sich das Gerichtswesen gewissermalSen und erlangte seine in spaceren
Jahrhunderten so charakteristischen Konturen. Die kirchlichen und die weltlichen
GroBgrundbesitzcr erwarben das Recht, über die auf ihrem Grund und Boden lebenden
L~ibeigenen zu richtcn, und sparer taten es ihnen die kleineren Adligen nach. Durch
die Umwandlung des königlichen Komitats zu einem adligen Burgkomitat eritstand
das Provinzgericht dcs Adels, der Gerichtshof des adligen Burgkomitats. Eine ahnliche
Rechtspflege gab cs auch in den privilegierten Bezirken und den königlichen Stadten.
Infoige der organisatorischen Tarigkeir der Anjou-Könige (1308-1395) und Matthias' I.
(1458-1490) koordinierrc die königliche Kurie das ganze Netzwerk der Gerichte immer
in.tensiver, sodass es zu Andcrungen karn, die ebenfalls in Richtung Zentralisierung
wlesen. ~ .•

Die Machtansprüche und die Vielfalt der gesellschaftlichen Schichten resultíerten
a~ch in einer Vielfalt des Gerichtswesens. Im stand ischen Ungarn des spaten Mittelalters
richeere der König über bestimmte Mitglieder der Klasse der GroBgrundbesitzer mit
besonderen Privilegien oder in besonders wichtigen Angelegenheiten auch weiterhin
persönlich (in Form des sogenannten Gerichts der besonderen königlichen Anwesenheit,
"specialis praesentia regia"). Da die Zahl dieser privilegierten Personen und der besonders
wichtigen Angelegenheiten stieg, hatte den Vorsitz in den Angelegenheiten der yor die
bes.ondere ~nwesenheit des Königs Zitierren ab der 2. Halfre des 14.Jahrhunderrs (zur
Zeit Ludwigs I., 1342-1382) nicht mehr der König, sondern einer seiner Vertrauten.
der Kanzler. In den 1380er Jahren galr bereits der Kanzler als Richter der besonderen
Anwesenheit des Königs. Anfang dcs 15.Jahrhunderts übertrugen die Kanzler die
Aufga~en ~er Rechtsprechung dann gelegendichen und spater standigen Stellvertretern.
Der standige St~llvert~eter versah gewöhnlich auch die Aufgaben eines königlichen
Kr.onanwalts. Die Praxis der besonderen Anwesenheit wurde 1429 ausgesetzt und erst
Mitte des Jahrhunderts erneut eingeführt, allerdings nur für ein Jahrzehnt.

Unter Sigismund (1387-1437) bestand in den ersten Jahrzehnten des 15.Jahrhun-
derts die wichtigste Aufgabe der Rechtsprechung darin, der feudalen Anarchie Einhalt
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ZU gebieten, und dem Rar, der in diesen Angelegenheiten urteilte, stand erneut der
König selbst vor. Díeses Gericht wurde als personliebe Anwese~h~tt des Komgs, "personalts
praesentia regia"bezeichnet. Mit der Gerichtsreform ~atthlas 1.von 1464 wurde das

cricht der besonderen Anwesenheit des Königs, also die Rechtsprechung des Kanzlers,
cndgültig abgeschafft. Das Forum der persönlichen Anwese~heit de~ König.s wurde
urnorganisiert und an seine Spitze der Personalis gestellt, der semeUrtetlsschrelben rrut
dem Siegel des Königs ausstelirc. Zur Zeit Matthias' I. (1458-1490) ,:ar de.rPersonalis
cin königlicher Bearnter und Vertrauter des Königs, der in den ~rtellen dl~ Inren~lOn
seines Herrn umsetzte. Seine Richterkollegen waren nicht nur gelsthche Wurdenrrager
und Magnaten, sondern auch Kleinadlige und 4 auf dem Gebiet ~~sRechts bewanderre
Protonotare. Das vom Personal is geleitete Gericht wurde bereits wa~rend der Herrschafr
Matthias' 1.als königliches Tafelgericht (tabula regia [udiciaria) bezelC~net. .

Die Lelter der früheren und der neu eingerichteten kuria!en Gerichte, der Palatin,
der Landesrichter, der Kanzler und der Personalis, wurden ordentliche Richte~ des Landes
(iudices regni ordinarii) oder Oberrichter genannt, weil yor ihnen - als Richtern, die
den König vertraten - jede Art von Prozess begonnen werden konnte. ~er soge~annte
Schatzmeister gehörte nicht zu den ordentlichen Ríchrern des La~des:weil er nur 111 den
Prozessen der freien königlichen Stadte (Schatzmeisterstadte) urtellt~, in denen Berufung
eingelegt worden war, und die Angelegenheiten der Adligen nicht in semeJunsdtktton

fielen.
Die Oberrichter srellten ihren Rat aus den gerade am königlichen Hof, in der

Kurie weilenden geistlichen Würdentragern und Magnaten zusammen. Deshalb war
ihre Rechtshoheit nicht scharf abgegrenzt, und auf Befehl des Königs ,,:urden Prozesse
háufig vom Geritht des einen zum Gericht des anderen verlegt. Die Aufg.abe der
bereits erwahnten Richterkollegen bestand darin, den Oberrichter, der den Vorsitzhatrc
und letztendlich alleine entschied, über den Usus zu informieren.

Es diente den Zentralisierungsbestrebungen Matthias' 1.,dass in d.en 1480erJ~hrcn
auch Mánner, die römisches beziehungsweise kanonisches Recht studiert hatten. 111 dic
Rechtsprechung der Kurie einbezogen wurden. Im Falle des Erfolgs der Bestreb~ngcn
des Königs hátre die Rechrspraxis der Kurie die Grundlage für em mode.rnesungansch~s
Gewohnheitsrecht darsrellen können. Auf jeden Fali aber kann man die leircndcn Mir-
glieder der Kurie von dieser Zeit an als Berufsrichter und nicht nur alsBeamte bccnclucn.

In der Provinz richtete nach der Entstehung des adligen Burgkomitats, in der 2. Hlilfre
des 13.Jahrhunderts - wie bereits angedeutet - zunachst die Recht spr~chcndeKomi-
tatsversammlung, das ,Judicium generale", das die Adligen mehrere Komltarc zusammen
abhielten und zwar zumeist unter dem Vorsitz des vom König gcsondcl't darnit beauf-
tragten P:latins, weshalb dieses Forum auch Palatinsvers.am~lu,~~.~~tdiciUr.npalatin~le)
genannt wurde. Früher wurden diese Versammlungen Jeweds fUIeine grolSereRegion
von 5 bis 7 Burgkomitaten einberufen, ab der Mítte des 14.Jahrhllnderts nur nochfur 2

oder 3 Komitate.
Zur Palatinsversammlung hatten alle Adhgen uritcr Androhung einer GeldbuBe

zu erscheinen, und Anfang des 14.Jahrhunderts konntcn aLlchNichtadiige noch daran
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teilnehmen. Bei der Versammiung waren selbsrversrandlích au ch die Komitatsbehörde,
der Untergespan und die 4 Stuhlrichter zugegen. Die Öffendichkeit des Kornirats wahlte
für die Zeit der Versarnmlung 12 Geschworene {iurati assessores), die alle Bewohner
vertraren. Der Palatin wu rdc gcwöhnlich vom Vizepalatin, vom Protonotar des Palatins,
von weiteren Mannern dcs Palatins und vom Gesandten des Kapnels Székesfehérvár
begleitet. Die Aufgabc dcs Letzteren war die Ausstellung von Urkunden. Der Zweck der
Versammlungwar dic Vcrfolgungvon Tatern. die öffendiche Srrafiaren begangen hatten
(publici malefoclo/"I'.1),was zunachsr aufgrund einer Privatklage, an hand der Akklamation
des gesamtcn Publikurns erfolgte. Der primarc Zweck der Palatinsversammlungen war
also eine gewisse Festigung der öffentlichen Sicherheit.

AuBer der Rechtsprechung befasste sich die Palatinsversammlung auch mit der
Ermitrlung bcscrzrer, also verheimlichrer, königlicher Güter, mit Statusprozessen, das
heiBt J r Fesrsrellung der Adligkeit, dem Verbot der unbefugren Erhebung von Zöllen
und mit Bcsitzprozessen, die jedoch gewöhnlich am königlichen Hof abgeschlossen
wurdcn. Auch wegen Machthaberei kcnnte man Beschwerde einlegen. In solchen An-
gclcgenheiten richeere der Palatin Fragen an die Komitatsbehörden oder an das gesamte
Publikum und fallee sein Urteil an hand der so erhaltenen Auskűnfre. Das Verfahren
der Komitatsversammlung wird orr als eine Art Schwurgerichtsverfahren oder schnelles
Beweisverfahren betrachrer, des sen Anwendung in vielen Fallen bis ins 15. Jahrhundert
wünschenswert blieb. Die verkümmernde Institution wurde schlieBIich 1486 aufgehoben.

Au Ber der Palatinsversammlung, an der die Adligen mehrerer Kornitate teilnahmen,
wurden don Quellen zufolge schon im 14. jahrhunderr Versammlungen der Adligen
eines einzelnen Kornitars (proclamata congregatio) abgehalten, die neben beziehungsweise
anstelle der eigentli.chen Rechtsprechung Beweisführungen für die kurialen Gerichte
durchführten. Im Übrigen befasste sich die Komitatsversammlung mit allen Arren
von Angelegenheiten des Burgkomitats. -...

Das ordentliche Forum der Rechrsprechung der Komitate war ab dem Anfang des
14. Jahrhunderts das Komitatsgericht (sedes judiciaria), mit verkűrzrern lateinischem
Namen "sedria'~ wo uriter dem Vorsitz des Obergespans oder des Vizegespans die
St~~lric~ter und aus den Kreisen der vermögenderen Adligen gewahlre vereidigte
Beisitzer III erster Instanz unter anderem in Fallen der Machthaberei und in bürgerlichen
Angelegenheiten mit einem Wert von weniger als 100 Gőldgulden und in der zweiten
Instanz in Fallen, in denen beim Patri'monialgericht Berufung eingelegt worden war,
urteilten. Die Kornperenz des "sedria"war bis zum 16. Jahrhundert im Grunde ziemlich
eingeschrankr, da sich die Adligen in allen gröBeren Angelegenheiten an das königliche
Gericht, die Kurie, wandten. Es hatte sich nami ich der Grundsatz etablierr, dass die Rechr-
sprechung in Bezug auf die Besitzrechre und die Privilegien nicht yor das Komitatsgericht
gehört. Das Komitatsgericht war für die Angelegenheiten aller Bewohner des Kornitars, ob
adlig oder nicht, zustandig, mit Ausnahme derjenigen, die der König von der Rechtshoheit
des Komitats befreit hatte. Matthias r. hob imJahr 1486 alle diesbezüglichen Privilegien
auf Mitglieder des Cerichrs waren auíser dem Vizegespan und den Stuhlrichrem - wie
bereits erwahnt - auch Adlige, die ab dem 15. Jahrhundert im Sinne der gesetzlichen
Bestimmung als standige Beisitzer gewahlt wurden.

DAS SYSTEM DER RECHTSPFLEGE

Was die richterliche Macht über die unterworfenen Bevölkerungsschichten betriffi, so
wurde weiter oben darauf hingewiesen, dass einzelne Grundherren schon im 13. Jahr-
hundert die Erlaubnis des Königs erhalren hatren. über die Menschen zu richten, die auf
ihren Besirztümern lebten. Im 14. Jahrhundert wurde es dann allgemein üblich, dass die
Grundbesitzer in allen Angelegenheiten über ihre Leibeigenen und besitzlosen Familiares
nehten durfren, mit Ausnahme der mit dem Tode zu bestrafenden öffentlichen Strafiaten
(Diebsrahl, Raub, Mord, Brandsriftung, Vergewaltigung usw.), die zunachst in die Kom-
petenz des Gespans und dann in die des "sedria" des Komitats fielen. Hatte der Grundherr
jedoch vom König das Recht über Leben und Tod (ius gladii) erhalten, war er auch
berechtigt, über die öffentlichen Strafiater zu richten. Den Vorsitz im Patrimonialgericht
(Herrenstuhl) hatte der Grundherr selbst oder einer seiner Bearnten, der Gespan oder der
Burggraf Die Richterkollegen waren - je nach der Standeszugehörigkeit der Prozesspar-
teien - Adlige, Familiares oder Leibeigene. Gewöhnlich war seitens des Burgkornitars als
Komirarszeugenschaft (testimonium legale) einer der Stuhlrichter und ein Geschworener
anwesend, die beim naclisten "sedria" über die Rechtsprechung des Patrimonialgcrichts
berichteten. Das Patrimonialgericht verhangre auíser körperlichen Züchtigungcn sehr
hohe Celdbuíien gegen die Leibeigenen, die yor ihn gebracht wurden. Diese Betrage waren
wichtige Einnahmen für den Grundherrn. Der Grundherr trat einen Teil seiner richterlichen
Gewalt in kleineren - in Form von Privilegien - an die Gemeinden ab, wo der Dorfricbter
(uillicus) zusammen rnit örtlichen Geschworenen Recht sprach.

Wie die adligen Burgkomitate waren auch die königlichen Stadte Munizipi-
albehörden, im rechtlichen Sinne machte eben dies sie zu Stadten, Mit den ab dem
13. Jahrhundert reichlich gewahrten stadrischen Privilegien nahm der König die
Bewohner der Stadte von der Oberhoheit sciner Beamten und der Kornirarsorgane aus
und ermöglichte ihnen die freie Richterwahl und damit die Anwendung ihrcs eigenen
Rechts. Eine Gemeinde wurde in dem MaBe Sradt oder Markdlecken, in dern der König
(beziehungsweise der private Grundherr) ihr die Ausübung der richterlichen Gewalt über-
trug. Im 14. J ahrhundert wurden nur noch Gemeinden als königliche Stadt (regia civitas)
bezeichnet, die nur der Gewalt des Königs unterstanden und von ihm dic volle Befugnis
in Zivil- und Strafsachen erhalten hatten. Als solche galten auch die Bergbaustadre mit
ihren leicht abweichenden Regeln. Die Rechtsprechung der Stüdte wurde im Grunde
durch Sigismunds Dekret von 1405 zu einem selbststandigen Bereich des ungarischen
Gerichtswesens, denn dies es Gesetz erkannte die gesonderte Rechtspflege der Stadte an
und legte ihre Beziehung zur RechtspRege des Landes fest. "Darübcr hinaus sollen die
Bürger insgesamt und einzeln, die Zuwanderer und die Einwehner der einer beliebigen
oder einer narnhafieren Stadt angeschlossenen freien Gemeinden die Freiheit haben,
gegen jedes Urteil, das ihre Richter und Geschworenen-Bürgcr gcf.illt haben, bei unserem
Schatzmeister oder beim Gericht derjenigen Stadt, dessen Ereiheir dic betrcffcnde Stadt
oder Gemeinde genieBt, Berufung einzulegen,' (1405: [1] Geserzesarcikel Nr. 4)

In den freien königlichen und Bergbaustadren urtellren - im Sinne des königlichen
Privilegs - der Stadtrar, also der Stadrrichrer (iudex) und die 12 Geschworenen (iurati cioes)
und übten auch das Recht über Leben und Tod aus. Ríchterliche Aufgaben harte in gtöBeren
Sradten auBer dem Stadtrichter oder Oberríchter (iude« supremus) auch der für kleinere
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Schuldensachen zustandige Geldrichter, der gewöhnlich eines der Ratsmitglieder war, der
in Marktaufsichtssachen entscheidende Marktrichter und schlíeíilích der Judenrichter,
der in den Angelegenheiten der Juden untereinander und den von Christen gegen Juden
angestrengten Prozessen enrschíed.

Die Kompetenz des stadtischen Gerichts erstreckte sich auf alle Prozesse, die gegen
die Bürger der Sradr angestrengt wurden - die Bürger konnten - mit den nachstehend
genannten Ausnahmen - gar nicht bei anderen Foren verklagt werden. Da die Bürger der
Stadte haufig au ch auBerhalb der Stadtmauern Land oder Weingarten erwarben, war im
Falle einer von einem auf dem Cebiet des Komitats gelegenen Besitz begangenen Macht-
haberei die Sradr oder der Bürger je nach Schwere des Delikts yor das Komitatsgericht oder
yor die persönliche Anwesenheit des Königs zu zitieren und dort zu bestrafen. Diejenigen,
die auíserhalb der Stadr Land oder Weingarten pachteren, mussten sich für auf dem herr-
schaftlichen Besitz begangene Stranaten oder dort verursachte Schaden yor dem Gerichr
des Grundherrn veranrworten. Gleichzeitig unterstanden Adlige, die in einer Stadr ein
Haus oder ein Grundstück besaísen, hinsiehtlich dieser Irnrnobilien und ihrer stadtischen
Rechtsgeschafie der bürgerlichen Rechtsprechung, in Strafsachen jedoch den Adelsgerichten.

In Zivilprozessen konnte man gegen die Urteile der stadrischen Gerichte - oberhalb
eines bestimrnten Streirwerres - beim Grundherrn, also beim König, Berufung einlegen, an
dessen start ein Oberrichter und ab dem Ende des 14. jahrhunderes regeImaBig der Schatz-
meister Rechr sprach. Damals ahnelte das Schatzmeistergericht noch den übrigen kurialen
Cerichren, das heiBt, dort saBen dieselben geistlichen Würdentrager, Barone und Adligen
wie neben dem Palatin oder dem Landesrichter.

Im nachsten jahrhunderr aber resultierren der Zusammenhalt des bürgerlichen
Scandes und der Erwerb seiner Privilegien in der Einrichrung der gesonderren bürgerlichen
Obergerichte. In den Gesetzesartikeln Nr. 4 und 12 von 1405 wurde den Stadten das
Recht der freien Berufung eingeraumr, und zwar beim SchatzmeisteN>der - auf grund der
Privilegienurkunde beziehungsweise nach freier Wahl- bei der Mutterstadr. Darnit wurde
der Sruhl des Schatzmeisters (sedes tauernicalis) zu einem von der Kurie getrennten Gericht,
das seine Sitzungen gar nicht in der Burg Buda, sondern in der Stadr abzuhalten harte.
Zu einem bürgerlichen Gericht wurde es dadurch, dass infoige der unter der Herrschatr
Sigismunds erfolgten Entwicklung start der Mitglieder der feudalen herrschenden Klasse
die Abgesandten der Stadte als Richterkollegen tarig waren.

Ab der Mitte des 15.Jahrhunderts wurde der Stuhl des Schatzmeisters, der nach Budaer
Recht urteilte, das Berufungsgericht der 7 und sparer 8 freien königlichen Stddte (Buda,
Bárifi:t [heure Bardejov), Eperjes [heute Presov], Kassa [heute Kosice], Nagyszombat [heute
Trnava), Pozsony [heute Bratislava), Sopron und ab dem Ende des 15.Jahrhunderts Pest). Von
da an anderre sich jedoch auch der Charakter des Schatzmeisterstuhls. Zuvor konnten sich
alle königlichen Stadte an ihn wenden und eine Entscheidung nach ihrern eigenen Rechr
erreichen, nun aber wurden die Rechtsgepfl.ogenheiten der 7 (8) "Schatzmeisterstadte"
vorherrschend, und das Budaer Recht bestimrnre die ab 1456 mehrmals abgefassten Staturen
des Gerichts.

In die Kompetenz des Schatzmeistersruhls gehörten regular nur Zivilprozesse, da
in Strafsachen die Stadte rechrskrafríge Urteile fallen konnten. Konkrer konnre man

dort in Prozessen bezüglich des Eigenrumsrechrs an Irnrnobilien, im Zusammenhang mit
Schulden von mehr als 60 Gulden und bezüglich beweglicher Sachen Berufung einlegen,
und hinzu kamen noch die testarnentarischen Angelegenheiten der Bürger. Gegen die
Urteile des Schatzrneiscerstuhls konnte man erneut Berufung einlegen, und zwar beim
König, in dessen Namen der Personalis die Beschlüsse des Schatzmeisterstuhls revidierte,
wobei er start der landesweit geltenden Rechtsnormen die Bestimmungen des stadtischen
Rechrs anwandte. Die matericllen und Verfahrensregeln des Schatzrneisrersruhls enthielcen
die Sammlungen des Schatzmeisrerrechrs.

Die übrigen freien königlichen Stádte, die nicht Budaer Recht anwandten und nicht
zu den Scharzrneisrersradten gehörten, erhielten vom König das Rechr, unrnirrelbar beim
Personalis Berufung einzulegen. Aus diesen Stádten entstand die sogenannte Gruppe der
Personalisstadte (Esztergom, Székesfehérvár und Lőcse [heure Levoca]). Ihr gesondertes
Obergericht war der Personalisstuhl (sedes personalitia), wo der Personal is in einem aus
den Richtern des kurialen Gerichrs, der königlichen Tafel (bei der ebenfalls er den Vorsirz
hane) und nicht aus den Gesandten der Stadte zusammengestellten 5-köpngen Rat Recht
sprach.

Eine gesonderte Gruppe der Stadte, die Bergbaustadte in Nieder- und Oberungarn,
richtete im 15.Jahrhundert ebenfalls ihr eigenes Berufungsforum ein, wo die Gesandten
der Sradte die Urteíle sprachen.

Gegen die Entscheidungen der Gerichte bestimrnter Sradte konnte man sich (haupr-
sachlich im 14. jahrhunderr) an das Gerichr einer anderen Stadt wenden. Es war namlich
üblích, dass die Stadte, die ihre Privilegien gerade erst erhalten hatten. den König darum
baten, das Recht und die Privilegien einer alteren oder bedeurenderen Stadt anwenden zu
dürfen. Auf diese Weise entsranden in Ungarn (wie in Westeuropa) die stddtischen Rechts-
fomilien. Gegen die Gerichte der Tochterstadte musste man nicht unbedingt beim König
Berufung einlegen, man konnte sich auch an die Mutterstadte wenden.

Das Netz der Kirchengerichte (forum spirituale, sacrasedes),das parallel zu den anderen
Gerichten existierte und das ganze Land überzog, unterschied sich durch seine personelle
und sachliche Kompetenz von den weltlichen Gerichten. Schon bei der Sraatsgründung
verfügte ein Gesetz den Grundsatz, dass Kleriker nur yor einem Kirchengerichr vcrpflíchtet
waren, an Prozessen teilzunehmen (privilegium fori). AuBerdem wurden nach da emblierten
Praxis - nach dem kanonischen Recht - alle Angelegenheiten an das Kirchcngericht
verwiesen, die rnit Religion und Moral zu run hatten. Die Organisation der (sparer so
bezeichneren) heiligen Srühle wurde vom König unabhángig und karn IInter dic Oberhoheit
des Papsres als universellern Kirchenrichter,

Die Organisation der Kirchengerichte, der heiligen Stühle (sacrasedes)und das System
der Foren, des bischöflichen heiligen Stuhls, des erzbíschöflichen heiligen Scuhls und des
heiligen Sruhls des Primas und lerztendlich die Rechrshoheit der rörnischen Kurie blieben
also auch weiterhin bestehen. (In kleineren Angelegenheitcn cnrschied das Gericht des
Archidiakons.)

Die Rechtsprechung der heiligen Stühle war zwar durch das nehterliebe Privileg
der Kirchenrnanner entsranden, in Ungarn zag sie aber auch aUjene Prozesse weldicher
Menschen an sich, die mit dem Glauben und mit Moral zu run hatren. In ihre Kompetenz
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gehörtcn in crstcr Linie die Kirchenmanner, doch für deren Immobilienprozesse war die
Kuric ZlIstiindig. Von den Angelegenheiten der Weltlichen gehörren Ehesachen und mit
dicscm Snkramenr verbundene Vermögensprozesse (Widerlage, Mitgitt und Brautgeschenk),
:llIBcrdcm Zehntprozesse, Testamentssachen, Wuchersachen, Meineid, Angelegenheiten
von Witwcn und Waisen, darunter auch der Madchenanteil, in ihre Kompetenz. In Sachen
dc' letzteren sprach auch die Kurie Urreíle, weshalb diese Falle als Sachen für gemischte
Ccrichre (causae mixti flri) bezeichner wurden. ;"

Dic sehr weit gefassten Kompetenzen der heiligen Stühle konnten die ungarischen
Könige jedoch nach der Schwachung der Macht des Papsres (Kirchenspalrung, Konzil-
bcwegungen) auf dem Wege der Gesetzgebung immer mehr in die Schranken verweisen,
sodass sie den ungarischen geistlichen Würdentragern und dern Papsr in der Mehrzahl der
Angelegenheiten das Rechr der Entscheidung und die rnit der Rechtsprechung einherge-
henden gewaltigen Einnahmen enrziehen konnten. Bereits eine Bestimmung Sigismunds
(1387-1437) vom Anfang des 15.JahrhundertS (1405: [LJ Gesetzesartikel Nr. 14), die die
Annahme der Vorladungen und der Urteilsschreiben des papstlichen Gerichts und ihre
Umsetzung an eine Genehmigung des Königs knűplte, sollre die Kirchengerichtsbarkeit,
deren höchstes Forum sich im Ausland, in Rom, befand, zumindest teilweise unter die
Kontrolle des Königs bringen. Sigismunds Gesetze von 1405 besagren auBerdem, dass,
sofern es zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen kirchlichen und weltlichen Gerichten
komme, diese in der persönlichen Anwesenheit des Königs zu verhandeIn seien, wodurch
er im Wesentlichen freie Hand hatte: " ... derartige strittige Angelegenheiten haben sie yor
unsere besondere Anwesenheit zu bringen, dorthin, wo wir uns von Gott gelenkt gerade
zusammen mit den geistlichen Würdentragern und den Baronen aufhalten werden, wo wir
einen Beschluss fassen und feststellen werden, dem Gericht oder Gerichtshof welcher Partei
die fraglichen Angelegenheiten zustehen und welches/welcher zustandig ist." (1405: [LJ
Gesetzesartikel r. 14) Seitdern rníschren sich die ungarischen Könige und Oberrichter nicht
nur dann in Kompetenzstreitigkeiten ein, wenn diese ihnen vorgetra~n 'wurden, sondern
ertellren - aufErsuchen einer beliebigen Partei - den Verlegungsbefehl an den Vikar, laur
welchem dieser die Sache - da sie weltlicher Art sei - dem König, dem Palann oder dem
Landesrichter vortragen solle.

SchlieBlich blieben nach jahrhundertelangen Bemühungen auBer den kirchlichen
Angelegenheiten im engeren Sin ne nur die Misshandlung Geistlicher und die formale Gül-
tigkeit von Testamenten sowie die Prozesse in Verbindung mit der Ehe in der Kompetenz der
heiligen Stühle, die Beginn des 16. JahrhimdertS zu folgsamen Instrumenten der Anführer
des staatlichen Lebens wurden.

Die Organe der Rechtsprechung in der frühen Neuzeit

Nach der Niederlage von Mohács (1526) richtete sich in dem im engeren Sinne verstan-
denen Ungarn, dem sogenannten königlichen Ungarn, die Habsburg-Dynastie für die
Herrschatt ein. Diese bedeuteride politische Veranderung harte - selbsrverstandlích _ auch
Auswirkungen auf die Organe der RechtspRege. Da der neue fremde Herrscher nicht
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in Ungarn lcbte, enrfiel die frühere persönliche Rechtsprech.ung durch den König.
AuBerdem verringerre sich die Bedeutung der zentralen kur~alen Rechtsprechu~g,
und ihre Kornperenzen wurden weniger. Da die Habsburg-Kol11g~ Ungarn n~r als eme
ihrer Provinzen berrachreten, fiel die Rechrspílege zum groBen Tet! den standischen Be-
hörden zu. Auf der unteren Ebene bedeutere das die Wahrnehmung der grundherrlichen
[urisdiktion, die Rechtsprechung der Parrirnoníalgerichre, sowie die G.erichtsbarkeit der
adligen Burgkomitate, der freien königlichen Stadte und der Bergbaus~adte, denn obwohl
die Grundsatze des im Mirtelalter entstandenen Cerichrswesens auch Im 16. Jahrhundert
und danach bestehen blieben, wurde die zentrale Rechtsprechung im 17.Jahrhundert
nahezu vollscandig eingestel!t. .

Im 16. und 17.Jahrhundert bot das ungarische Gerichrswcsen em sehr verw~r~enes
Bild. Mehrere Jahrzehnte lang herrschte hinsiehtlich der Kornperenz, der Ter':l1l11 der
Rechtsprechung und der Zusammensetzung der Gerichte ein gewal,tiges Du:ch~m.ander.

Das höchste Forum der Rechtspflege in der Epoche nach Mohacs war die königliche
Kurie, die aus dem in früheren Jahrhunderten tatigen Genchr der persönlic~en Anwe-
senheit des Königs und dem Palatinsstuhl entstanden war. In der Habsb~rg-Ara wurde
aus ersterer die unter der Leitung des königlichen Personslis stebende komgltche Taftl
und aus letzterem die unter dem Vorsitz desPalatins (Statthalters) tatige Septem~lr~lt~ftl.
Diese beiden Obergerichte wurden, zusammengefasst uriter der Bezei~hnung kOl11glI~he
Kurie, das hőchste Organ der Rechtspflege in Ungarn. Die Septemviralrafel entschied
ausschlieíilich Berufungssachen in der höchsten 1nstanz. Die königlic~e Tafel w~r - da
sie ein sogenanntes gemischtinstanzliches Gerichr war - überwiegend in de.n .bel ihr zur
Berufungvorgebrachten Angelegenheiten tatig, besrimmte Gruppen von ZlVllprozessen
begannen aber gleich in der ersten Instanz don.. .

Die Bezeichnung Septemviraltaftl (iudicium septemuirale oder tabula septe",:~lrale)
kann erst nach 1694 gebrauchlích gewesen sein. Das Gerichr ist nach den tra~lt1.onell
7 Raten benannt, denn es bestand ordnungsgernaf aus 3 Magnaten und 3 geistlIchen
Würdemragern, und bei ersterén saB gewöhnlich auch der Landesrichter oder der
Schatzmeister. .

An der Spitze der königlichen Taftl (tabula regiajudiciaria) stand der Persona~ls.
Ihre Mitglieder waren 1 geistlicher Würdemrager, 1 Magnat, 4 Protonotare:.4.ad.bge
Geschworenen-Beisitzer, 2 Beisitzer des Erzbischofs von Esztergom und der königlíche
Kronanwalt. Die Mitglieder wurden zu gleichen Anteilen aus den verschiedcnen Bc~irk~n
des Landes ausgewahlt. Die königliche Tafel war im Hinblick auf ganz Ungarn ein cinheir-
liches ordentliches Gericht, yor dem in der ersten 1nstanz mit Ausnahrric der hcsonderen
Angelegenheiten alle Sachen und in der höchsten Instanz die bei den Proeonotargcríchren
und den Komitatsgerichten abgehandelten Prozesse verhandelt wurdcn, l3c:rufungen
gelangten von der königlichen Tafel zum Palatin (vor die Sepremvlrnlraf 1). wo derselb.e
Protonotar, der die Sache bei der Tafel verhandélt hane, sie dern PaIMIn vor~ru~u~d.mlt
der Vollstreckung des von der Septemviraltafel gefassten Urreils h nfall dic kőnigliche
Tafel beauíiragt wurde. .

Beide Tafeln waren saisonale Gerichte, die an Ocn v 19 ri hl HIgen arbeiteten.
Die groBen Octavalgerichtstage waren, wie yor Mohács, Sa n k.t (, 'Ol'~IInd Sankt Michael.
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Für die miserable Lage der Rechtsprechung im 16. und 17.Jahrhundert war auch das ver-
altere Prozessrecht verantwortlich. Einige Nachteile der Praxis, die die prozessrechtlichen
Regdn des "Tripartitum" verzerrte, die viden Möglichkeiten, auf Zeit zu spielen.

die Beschadigung der materiellen Gerechtigkeit durch die Winkelzüge der Advokaten hat
schon Kitonich aufgezeigt, Abhilfe wurde jedoch erst 1723, eher noch 1729 geschaffen.

In den Reforrnvorschlagen zur Neugestaltung des Landes wurde seit dem Ende
des 17. jahrhunderts auch die Reform der Rechtsprechung diskutiert. Die Vorschlage
von Palatin Paul Esterházy, das Leopold Kollonich, dem Erzbischof von Esztergom, zuge-
schriebene "Einrichtungswerk" (1688) und andere Vorschlage beschafiigren sich intensiv
mit der Reform des Geríchrswesens, des Prozessrechrs und des Privatrechts. .

Durch den Freiheitskampfvon Franz II. Rákóczi (1703-1711) wurden die Reformen
aufgeschoben, doch in der darauf folgenden relativ friedlichen Zeit waren die Verausset-
zungen dafür gegeben, die Neuorganisation des zum groBen Teil verwüsteten und in seiner
Entwicklung zurückgebliebenen Landes einzuleiten. Die Neuorganisation war auch
in Bezug auf die marode RechtspRege, die auf dem Tiefpunkt angekommen war, dringend
nötig.

Joseph 1. (1705-1711) legte schon dem Parlament von 1708 Vorschlage Yor, die der
Beschleunigung der Rechtsprechung dienten, doch ohne Ergebnis. Bei der Parlarnentsver-
sammlungvon 1712 nach dem Freiheitskampfbeziehungsweise Bürgerkriegwurden dann
gleich zwei Arbeiten mit der Bezeichnung"Systema Iuridicum"vorgelegt. Die eine hatten
die Richter des Septemviralgerichts und die Mitglieder einer vom König ausgewahlren
Kommission erarbeitet, die andere die Stande, als Gegenvorschlag. SchlieBlich wurde
durch den Ceserzesartikel Nr. 24 von 1715 eine Kommission, die sogenannte "Systematica
Commissio", eingesetzt, deren Hauptaufgabe in der Verbesserung der Gesetze und der
Rechtspflege bestand. Die Verbesserung der Gesetze bezog sich in erster Linie auf das
Privatrecht, das Strafrecht und das Prozessrecht im Zusammenhang mit der Rechrspflege
sowie auf die Grundsátze des öffentlichen Rechts, also generell auf den Stoff des "Tripar-
titum", Die Verbesserung der Gerichte bedeutete für die Kommission das Ersetzen der
Protonotarsgerichtsbarkeit durch standige Gerichtshöfe.

Das Ergebnis der Verhandlungen der Kommission war die justizreform bei der
Parlamentsversammlungvon 1723 (Gesetzesartikel Nr. 24-26), deren wichrigsres Merkmal
auíser der Eliminierung der bis dahin háuhgen Míssbrauche die Einrichtung der srandíg
arbeitenden Gerichte war. Auf der hőchsten Ebene bedeutete das, dass die königliche Kurie
aus einem gelegentlich einberufenen Octavalgerichtzu einem srandigen Gerichr wurde, auch
wenn es die jahrlichen Gerichtsferien wahrnahm, und dessen Zustandigkeit auf das ganze
Land ausgeweiter wurde. Indem die königliche Kurie vom Hof getrennt wurdc, wurde sie
in zwei standige Gerichte umgewandelt, das Septemviralgericht und die Mnigliche Taftl.
Letzterer wurden alle Angelegenheiten zugewiesen, die bis dahin in die Zustandígkeit der
Octavalgerichte gehört harren. ungeachtet dessen, welcher Oberrichter sie enrschieden hatte.
Die Cerichrsbarkeit der Protonotarc in der Provinz wurde eíngesrellt, startdessen wurde
in den 4 Bezirken des Landes je eine "Bezirkstafel" und für Kroatíen-Slawonien auíserdem
die Banustafel in Zagreb eingerichrer.

Als wichrigstes Ergebnis der Reform kann man den Urustand bewerten, dass mit
der Schaffung der besagten Bezirkstafeln auch in der ersten Instanz königliche Gerichte
eingerichtet wurden, die die schwerfallige. unsachgernaíie und für ihre Bestechlichkeit
berüchrigte Wandergerichtsbarkeit der Protonotare ablösten.

Ersterer wurde in Eperjes [heute Presov] für die oberen Landesteile. Ietzterer "in Pozsony
[heute Bratislava] für die unterén Landesteile abgehalten. Da jedoch ein solches Gerichr
mit vollen Befugnissen wahrend der Stande- beziehungsweise Parlamentsversammlungen,
die Rechtsprechungspausen bedeuteren, bei Epidemien oder zur Zeit gröBerer Naturka-
rastrophén nicht abgehalten werden konnte, war die Arbeit der Kurie bis zum Beginn des
18. Jahrhunderts ausgesprochen lückenhaft und verlief sehr schleppend. Beispíelsweise
fanden in der 1. Halfre des 17.JahrhundertS 14Jahre und in Oberungarn 40 Jahre lang
keine Octavalgerichte statt (1649: Gesetzesartikel Nr. 76). Diesen Rechtsprechungspausen
wurde Ende des Jahrhunderts durch ein 50 Jahre (von 1650 bis 1700) wahrendes .iuristi-
tium" die Krone aufgesetzt.

An den sogenannten kurzen Octavalgerichtstagen (iudicia breoia) war ein Statthalrer-
gericht tatig, das der Palatin mit der vorherigen Zustimmung des Königs einberief und bei
dem au ch andere wiclitige Prozesse bearbeiter wurden, die nicht unter die Rechtshoheit
des Srarrhalters helen und trotz des Ausfalls des allgemeinen Gerichtstages erledígr werden
konnten. Jedes Jahr wurde höchstens ein soleher Gerichtstag abgehalten, gewöhnlich
in Pozsony (heute Bratislava).

Sozusagen als Ersatz für die zentralen Gerielite entwickelte sich in den verworrenen
Kriegszeiten eine eigenstandíge Rechtsprechung der Protonotare auíserhalb der Kurie. An-
fangs waren sie im Auftrag ihres Oberrichters (Palatin, Landesrichter, Personalis und Banus
von Kroatien) tátig und besratígten ihre Urteile stets mit dem Siegel der Vorgenannten.
Die Protonotarc waren als Wandergericht tatig: Der Protonotar schwang sich aufs Pferd
und beteiste in Begleitung seiner Schreiber einen Landesteil. und wo es etwas zu erledigen
gab, hielt er Gerlehe. Die Rechtsprechung der 5 Protonotarc (von den en im Allgemeinen
2 vom Personalis enrsendete Personen waren) bot vide Gelegenheiten für Missbrauch.
Der Rat der Richter bestand aus den rechtskundigen Mannern. die gerade verfügbar waren.
Sie zogen auch Angelegenheiten auf Komitatsebene und sogar solche der Tafel an sich.

Um die Lücken der zentralen Rechtspflege auszufüllen, wurde zu jener Zeit die
sogenannte "compromissionalis"Rechtsprechung üblich, bei der die Kurie oder ein aus ihren
Mitgliedern oder anderen "festgehaltenen" Richterkollegen zusammengestellter Rat wie
ein Schiedsgericht einen Vergleich - Kompromiss - der Parteieri herbeiführte.

Mit der Zurückdrangung der Tarigkeit der zentralen Cerichre im 16. und 17.Jahrhundert
erstarkte die Gerichtsbarkeit der Burgkomitate. Don lief eine so groBe Anzahl von Fallen
auf, dass jeweils ein gesonderter "sedria"for zivile und für strafrechtliche Bille abgehalten
werden musste, Im Laufe des 17.Jahrhunderts entstanden dann das Vizegespansgericht
und das Stuhlrichtergericht. Für die Adligen war das Komitat die erste, für die Leibeigenen
die zweite Instanz. Doch auch dieses Gericht arbei te te nicht regelmaBig. Oft wurde über
Jahre kein "sedria" abgehalten. Die privatrechtlichen Prozesse zogen sich sehr in die Lange,
und auch die Strafgerichtsbarkeit des "sedria"lieB einiges zu wünschen übrig.
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M ir der Reform wurden auch im Prozessrecht bedeutende Anderungen eingeführt.
Nun war cs namiich möglich, starr des bis dahin gebrauchlichen richterlichen Befehls
(mandatum judiciarium), der oftrnals nur durch langwierige Beamragungen zu erwirken
war, dcn Prozess mit dem Einreichen einer Klageschrijt (libellus actionalis) einzuleiten,
und d icse Praxis - die eines der wichtigsten Elememe der spateren Prozessordnung
darsrcllte - etablierre sich auch. Das beschleunigte die Erledigul}g der Prozesssachen
naturgemaB erheblich. '

In dieser Epoche erfolgten im Bereich der Rechtsprechung noch drei nennenswerte
MaBnahmen. Die erste war in Gesetzesartikel Nr. 21 von 1741 verarikert und verwies
die bis dahin auf ungeserzliche Art und Weise durchgeführren Neo-Acquistica-Prozesse
auf den gesetzlichen Weg, in die Zustandigkeir der königlichen Taftl. Die zweite wichtige
MaBnahme bestand in der Zusammenstellung einer "Kurialen Urteilssammlung"
(Planum Tabulare) im Jahr 1769 als Ersarz für die fehlende rechtliche Kodifikation, die
die Beschleunigung des Verfahrens förderte. SchlieBlich wurde noch im selben Jahr die
obligatorischeRechtsanwaltsprüfungeingeführt, was die Sachgerechtheit der RechtspRege
deutlich erhöhte.

Nach den Reformen - auch im Zeichen einer gewissen Kontinuitar in Relation
zur vorangegangenen Epoche - war das oberste Gericht des Adels also nach wie yor die
königliche Kurie, die auch weiterhin zwei Gerichte umfasste, das Septemviralgericht
und die königliche Tafel. (Ab 1840 kam als drittes Glied der königlichen Kurie das
Wechselberufungsgerichtbinzu.) Als wichtiger Fortschritt in dieser Zeit ist zu bewerten,
dass die Obergerichte, die noch im 16. und 17.J ahrhunderr nur für die privatrechtlichen
Angelegenheiten der Privilegierten - Priesterschafi und Adel- zusrandig waren, im 18.
und 19.jahrhunderr in Obergerichte mit allgemeiner und landesweiter Zustandigkeír
umgewandelt wurden.

Allerdings hatte keine der oben genanmen MaBnahmen eine ~o starke Wirkung, als
dass man den grundlegenden Fehler der feudalen Rechtsprechung, namiich ihre Über-
holtheir. hatte beheben können. Dazu hatte man die gesamte RechtspRege von Grund
auf andern müssen. Joseph II. (1780-1790) hat das ohne Erfolg versucht. Er streb te
den Ausbau einer übersichtlichen und gut funktionierenden zemralisierten RechtspRege
an, die das standisch gepragte, mit der öffentlichen Verwalrung verwobene, komplizierte
Gerichtswesen ablösen sollee. Dememsprechend löste er mit seiner am 12. Dezember 1785
herausgegebenen Verordnung, die als "Novo ordo iudicarius"bekanm geworden ist, die
Mehrzahl der standisch gepragten richterlichen Foren auf, darunter den Personalissruhl
und den Schatzmeisterstuhl, hob die Rechtsprechung der Burgkomitate und der privile-
gierten Bezirke auf, emzog dem Patrimonialgericht der Grundherren und den Sradten das
Recht über Leben und Tod und schaftte die Einmischungder heiligen Stühle in weltliche
Angelegenheiten (z, B. Eheprozesse) ab. Die erstinstanzliche Verhandlung bestírnrnrer
Zivilprozesse (z, B. die sogenannten Aviriz.iratsprozesse] wurde in die Zustandigkeit der
Bezirkstafeln verwiesen, sodass die königliche Tafel, die zuvor ein gemischtinstanzliches
Cerlehe gewesen war, nun ausschlieBlich Berufungsforum war.

Die Bezirkstafeln waren im Sin ne der Reform Josephs II. nicht nur mit der ersten
Instanz und nicht nur mit Zivilsachen befasst, sondern hatten auch Berufungskompetenzen
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und emschieden auch in Strafprozessen. Die bedeursarnste MaBnahme der Reform
bestand darin, dass von da an auch in Strafprozessen Berufung eingelegt werden konnte
und die Kurie, die bis dahin ausschlieBlich Angelegenheiten von Adligen verhandélt
hatte, als hőchstes Berufungsforum in Zivilsachen auch für die Leibeigenen zuganglich
geworden war. Die bedeutsame Reform Josephs II. scheiterte jedoch zusammen rnit
anderen fortschrittlichen MaBnahmen, zum einen am Widerstand der privilegierten
Klassen und zum anderen wegen ihres Anachronismuus, und nach dem Tod des Herrschers
wurden die gesamte Struktur und das System der RechtspRege in ihrem Zustand yor 1786
wiederhergestellt, das heiBt, die früheren, standisch gepragren Obergerichte wurden ebenso
wieder eingeführt wie die Gerichtsbarkeit der Komitate, der Stadte und der Grundherren.

Dennoch blieb nicht alles beim Alten, denn Gesetzesartikel Nr. 43 von 1790/91
bestimrnre, dass in StrafprozessenBerufung bei derKurie (derköniglichen Tafel)eingelegt
werden konnre, von Nichtadligen allerdings nur dann, wenn das Urteil der ersten
Instanz ein Todesurtei! war, auf mindestens 3 Jahre Freiheitsstrafe oder 100 auf einmal
aufzuerlegende Srockhiebe lautere. Beim Septemviralgericht konnte man jedech nur
dann Berufung einlegen, wenn die königliche Tafel die in der ersten Instanz verhangte
Todesstrafe besratigr hatte. SchlieBlich verwies Gesetzesartikel Nr. 56 von 1790/91 die
Majestatsbeleidigungsprozesse an die Kurie, sodass in diesen Sachen start der berüchtigten
delegierten Gerichte nun in erster Instanz die königliche Tafel und in zweiter und zugleich
letzrer Instanz das Septemviralgericht urteilte. Ab 1807 wurden auch die Falle des
Schatzmeistergerichts, gegen die Berufung eingelegt wurde, in die Zusrandígkeit der
Kurie verwiesen.

Von den Veranderungen, die in der 1.Halfie des 19.Jahrhunderts in der Organisation
beziehungsweise im System der Rechtspflege eingetreten sind, ist in strafrechdicher
Hinsieht noch die breite Anwendung der Standgerichtsbarkeit und in der Zivilgc-
richtsbarkeit die Verabschiedung des Wechselgesetzes (1840: Gesetzesartikel Nr. 15)zu
erwáhnen. Letzteres sonderte - wie es die Entwicklung im Handel und im Kreditwesen
erforderte - unter den Zivilsachen die Wechselsachen und die Prozesse in Verbindung rnir
Handelsangelegenheiten aus und übertrug die Entscheidung in diesen Sachen den da mals
neu aufgestellten Wechselgerichten. In dies en Prozessen war in der zweiten Insrunz der
ebenfalls zu der Zeit eingerichtete Wechselberufungsgerichtshof (forum appellflto,.ium
cambiale) - der neben dem Septemviralgericht und der königlichen TaFcI nl~ dritre
Organisationseinheit der königlichen Kurie hinzukam - und in der dritten und zlIgleich
letzten Instanz dann die ebenfalls zu jener Zeit ausgegliederte Wechselahrcllllng des
Septemviralgerichts útig. Diese Wechselgerichte begannen ihre tatsachlich A I'beir - auf
allen Ebenen - im Jahr 1841.

Es ist anzumerken, dass die Organisation der Rechtsprechungvon 17 , elbsr 1848
unberührt blieb. Zu jenem Zeitpunkt erfolgten nur zwei wichtige Aud I'lJllgen: Im
Einklang mit der Befreiung der Leibeigenen wurden die Patrimonialg 'rltlll . aufgelöst,
und für die Beurteilung von Pressevergehen wurden Schwurgerichte cln~ rkhtet.

Um auf die organisarorischen und kompetenzbezogenen Aspekte d r IM lnen Ebenen
der Rechrspílege in der frühen Neuzeit zurückzukomrnen, ist zUIl1SPI mviralgerícht



DIE ENTWICKLUNG DER VERFASSUNG UND DES RECHTS IN UNGARN DAS SYSTEM DER RECHTSPFLEGE

anzumerken, dass es als Nachfolger des alten Palatinsstuhls eigendich das Gerichr des
Palatins war, in dem unrer seinem Vorsitz ursprünglich 3 Magnaten und 3 geistliche
Würdentrager geurteilt hatten. Mit der Gerichtsreform von 1723 wurde die Zahl der
Mitglieder auf 21 erhőht, und von da an waren auch Adlige mit Besitz unter ihnen,
sodass das Septemviralgericht im Sinne der Regeln von vor 1848 aus 5 geistlichen
Würdentragern (den Erzbischöfen von Esztergom und Eger una 3 Titularbischöfen),
6 Magnaten und 9 adligen Beisitzern bestand. Sein Vorsitzender war auch weiterhin der
Palatin, doch im Grunde war an seiner start der Landesrichter tatig, Um ein gültiges Urreil
fallen zu können, mussten II Mitglieder anwesend sein. Das Septemviralgericht war ein
Berufungsgericht, das die Sachen der königlichen Tafel verhandelte. in denen Berufung
eingelegt worden war.

Das andere Obergericht war die königliche Tafel, die schon am Ende der Epoche
des Feudalismus (vor 1848) 26 Mitglieder hatte (eine Mischung aus geistlichen Würden-
tragern, Hochadligen und kleinadligen Beisitzem): den Vorsitz hatte der Personalis. Ein
Urteil konnre gefállt werden, wenn 9 Mitglieder anwesend waren. Die königliche Tafel ur-
teilte in der ersten Instanz in Vérrats- und Majestatsbeleidigungsprozessen und auíserdern
in den sogenannren "Iuris-Prozessen", in denen ein Recht in Bezug auf eine Immobilie
an hand alter Privilegien zu beweisen war. Hierher gehörten auch diejenigen Prozesse,
in denen es um die Authentizitar, die Gültigkeit oder die Auslegung von Urkunden ging.
Und schliefslich fielen auch die Falle schwererer Machthaberei in die ersrinstanzliche
Zustandigkeit der königlichen Tafe!.

Wenn die königliche Tafel ein erstinstanzliches Urteil fállte, konnre man dagegen
beim Septemviralgericht Berufung einlegen. Die königliche Tafel war zugleich Beru-
fungsgericht der zweiten Instanz in Angelegenheiten, in denen in der ersten Instanz
Gerichte niederen Ranges (die Banustafel, die Bezirkstafeln, der Schatzrneisrerstuhl
und die Komitatsgerichte) enrschieden hatten. Seit 1744 kainen die-Angelegenheiten des
Schatzrneisterstuhls, gegen die Berufung eingelegt wurde - mit einer bei der königlichen
Tafel zu erwirkenden Prozessaufnahme - vor das Septemviralgericht, das heiíst, auch ein
betrachtlicher Teil der Angelegenheiten der stadrischen Bürger karn vor die königliche
Tafel. Ab 1791 konnte in schweren Strafsachen nicht nur gegen Urteile der Komitate,
sondern auch gegen solche der freien königlichen Stadec und der Patrimonialgerichte
unmittelbar bei der königlichen Tafel Berufung eingelegt werden (1790/91: Gesetzes-
artikel Nr. 43). SchlieBlich wurden Init dem Gesetzesartikel Nr. 10 von 1848 auch die
Frondienstprozesse (die Maria Theresia 1765 auf den Verwaltungsweg verwiesen harre)
wieder in die zweitinstanzliche Zustandigkeit der königlichen Tafel zurückverwiesen.

Als Resulrat einer langen Debatte konnte man gegen Urteile des Schatzmeistersuhls ab
1744 - wie bereits erwahnt - bei der königlichen Tafel Berufung einlegen, ab 1807 dann
unmittelbar beim Septemviralgericht (1807: Gesetzesartikel Nr. 9 § 3).

Seit Anfang des 18. Jahrhunderts stieg die Zahl der Schatzrneisterstadre kontinu-
ierlich, eine ganze Reihe von Stadten wurde der Gerichrsbarkeir des Schatzmeisterstuhls
untersrellt, womit sie zugleich das Recht erwarben, das ihre Gesandten (zunachsr je 2
pro Sradr, als die Zahl der Stadte wuchs, nur noch je 1) ebenfalls an den Sitzungen des
Schatzmeisterstuhls teilnehmen konnten. Auf diese Weise erhöhte sich dic Zabl der
Schatzmeisterstddte, die im 15. Jahrhundert ursprünglich 7 (8) betragen hatte, bis zur
Mitte des 19.Jahrhunderts au/28.

Der Personalisstuhl hatte nur die Funktien eines Berufungsgerichts, er bearbeitete
in der zweiten Instanz die Berufungen gegen die Urteile der Personalísstadte und in der
dritten Instanz (rheoretisch bis 1744) die Berufungen der Scharzrneisterstadte gegen dic
Urteile des Schatzrneistersruhls. Der Personalis übre dabei gemaB der feudalen Rechtsauf
fassung die Rechrshoheit des Königs in seiner Eigenschaft als Grundherr der Stadtc aus.
bis Joseph II. das Arnt 1786 aufhob - das auch nach 1790 nicht wiedereingeführt wurdc.

In dies er Epoche stieg auch die Zahl der Personalisstadte. Sie betrug schon Anfang
des 16. Jahrhunderts 7 und stieg bis Mitte des 19. jahrhunderts auf etwa 40. Wegen dicscs
groBen Anstiegs der Zahl der Personalisstadte hatte der Personalisstuhl auch weiterhin
einen betrachtlichen Geschaíisverkehr zu bewaltigen, nachdern die in die dritte Insranz
gelangten Angelegenheiten der Schatzrneistersradte 1744 in die Zustandígkeir der
königlichen Kurie verwiesen worden waren.

Beim Personalisstuhl urteilte der Personal is in einem aus d~n Mitgliedern der kö-
niglichen Tafel bestehenden Rat, der laut den überlieferten Angaben zusammen rnit dCl11

Personalis, der den Vorsitz hatte, und mindestens 1 Protonotar aus 5 Personen bestand.
Dieses Gericht musste sich - aufgrund seiner Zusammensetzung - nach dern Sitz der
königlichen Kurie richten, sodass es ab 1724 in Pest tagte. Der Personalisscuhl bcfassrc
sich nur mit Zivilsachen. Seine Ur teile waren endgülrig, nach seiner Enrscheidung konnrc
der Prozess nicht weitergeführt werden.

Ab dem 16. Jahrhundert kann man die Schatzmeister- und die Personalisstühle als
Obergerichte des Bürgertums als zentrale Gerichte betrachten. Der Schatzmeisterstuhl,
der in den von den Schatzmeisterstadten an ihn verwiesenen Angelegenheiten mit
einem Streitwert von 60 bis 300 Forint ein endgültiges Urteil fallte, trat ab der Mitte des
18.Jahrhunderts theoretisch ein mal pro Jahr zusammen, doch auch diese Regel wurde
nicht eingehalten. Gegen Urteile des Schatzrneisterstuhls konnre man (bis 1619) beim Per-
sonalisstuhl Berufung einlegen. Von 1619 bis 1733 war die Berufung praktisch ausgesetzt.

Mit der Gerichtsreform von 1723 wurden die Bezirkstafeln in Nagyszombat (hcutc
Trnava), Kőszeg, Eperjes (heute Presov) und Debrecen standige Geríchre, Dic Tafeln
bestanden aus 1 Vorsitzenden und 5 oder 6 ordenrlichen sowie mehreren auBcrordentli-
chen (überzahligen] Beisitzern. Für die Urteilsfallung mussten auíser dem Vorsirzenden
mindestens 3 Mitglieder anwesend sein. Die Bezirkstafeln waren immer Gerichre der
ersten Anrufung. Sie waren zustandíg für Schulden- und Hinterlegungsprozcsse mit einem
Streitwert von mehr als 100 Guldcn, Erbschafts-, Erbteilungs- und Rückerwerbsprozesse
bei Erbschafien oder ungereilrem gemeinschaftlichem Besitz, die in mehreren Komitaten
lagen, für Prozesse bezüglich des Witwenrechts, der Wiederlage, der Mitgift und im
Zusammenhang mit Brautgeschenken, wenn sich die betreffenden Güter in mehreren
Kornitaten befanden, für Prozesse bezüglich der Vertragserfüllung, für Prozesse in Ver-
bindung mit der Rechenschaftslegung und der Wiedereinlösung von Pfanden gegen
Vormunde und Verwalter usw.
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Wie bereits angedeutet. erledígren die Komitarsgerichte die Prozesssachen nach der Ni~-
derlage bei Mohács - yor allern weil der Betrieb der Obergerichte wahrend der Tür~enzelt
ausgesetzt war - zeirweise praktisch allein. Das Gericht, yor dem Adlige Prozesse ~uhrten,
war zu jener Zeit überwiegend der Komitatsgerichtshof (sedria). Yor den: "sedna k~nnte
yor dem 17. Jahrhundert aus rechtheher Sicht jeder Adlíge des Komirars erscheinen,
Gesetzesartikel Nr. 24 von 1613 besagte jedoch, dass bei der Rechtsprechung auBer den or-
derulichen und den auBerordendichen Geschworenen keiner der anwesenden Adligen
zu Wort kommen dürfe: "Damit die Rechtsprechung möglichst gut verlauit, so llen die
Burgkomitate zusatzlich zu den orderitlichen vereidigten Bei.sitzern ~us den .Reih~n der
vornehmeren Adligen mehrere Beisirzer wahlen, die durch Eid verpílichtet sind, sich an
das Gesetz zu halten und bei Gerichr zu erscheinen," Spater wurde der "sedria"vom Ober-
oder vom Vizegespan einberufen, und wie vorstehend beschrieben nahrnen daran auBer
dem Vizegespan, der den Vorsitz hatre, nur die Protonotare, die Geschworenen, die
Tafelrichter und der Komitatsstaatsanwalt teil.

In den Angelegenheiten der Adligen entschied der "sedria" gewöhnlich in der ersten
Instanz, bezüglich der Angelegenheiten der Leíbeígenen, in denen Berufung eingelegt
werden konnte, hatte es die Funktion des Gerichts der zweiten Instanz.

In der 1. Haltte des 17.Jahrhunderts verhandelten am "sedria" bereits gesonderte
Abteilungen die Zivil- und die Strafsachen, die Kornpetenzen der beiden Abreilungen
waren jedoch nicht vollscandig getrennt.

Yor den "StrafSedria" gehörten mit Ausnahme der Majestatsbeleidigung und des
Vérrats alle öffentlichen Srraíraten (delictumpublicum). Der "Zivil-Sedria"verhandelte nur
wichtige Zivilptozesse. Allerdings galten die Falle der geringfügigeren und ~er schwerer~n
Machthaberei {uiolentiae}, Verleumdung, Beleidigung, Beleidigungdes Genchts und Kör-
perverletzung ebenfalls als privatrechtliche Klagen. Ab der Mitte des 17.Jahrhunderts
wurden die Falle der schwereren Körperverletzung eher bei den öffentlichen Srraftaren

eingeordnet.
Für Zívílprozesse gab es auBer dem "sedria" auch den Vizegespansstuhl und

den Protonotarsstuhl, die als Erweiterung der Rechrspflege der Burgkomitate zu berrachten
sind. Ab dem 17. Jahrhundert behalfen sich die Burgkomitate angesichts des erheblichen
Anstiegs der Zahl der Verfahren, indern sie zum einen den GroBteil der Angelegenheiten zu
schrih lichen Sachen machren. wodurch die Zahl der mündlichen Prozesse eingeschrankr
wurde. Zum anderen verwiesen sie'einen Teil der Prozesse an den Vizegespansstuhl oder
an den Protonotarsstuhl. Anfangs legten die Statuten der Burgkomitate die Kornpetenzen
dieser richterlichen Foren sehr unterschiedlich fest, doch im Zuge der Neuorganisation der
Rechtspflege wurde der Kreis der Angelegenheiten, die vor diese Foren gebracht werden
konnten, bereits gesetzlich geregelt (1729: Gesetzesartikel Nr. 35).

Yor den Stuhl des Vizegespans (forum vicecomitis), wo der Vizegespan mit einem
Protonotar und einem Geschworenen Recht sprach, konnten weltliche Schuldensachen,
pfandsachen und kleinere Machthabereien - das heiBt Prozesse wegen Beleidigung oder
leichter Körperverletzung - gebracht werden. Demgegenüber konnte der Protonotar an
seinem eigenen Gericht mit einem Geschworenen die welelichen Schulden- und Pfandsa-
chen mit einem kleineren Streitwert verhandeln.

Im Übrigen erstreckte sich nicht nur die Kornpetenz des "sedria" und des Vize-
gespansstuhls, sondern auch die des Protonotarsstuhls jeweils auf das ganze Komitat.
Obwohl die Kornitare hinsichdich der öffendichen Verwaltung in kleinere Einheiren
(Kreise) unrerteilt waren und auch die Wahl der Protonotare entsprechend erfolgte, gab es
für die Rechtsprechung keine territoriale Aufieilung. Der Vizegespan bestimrnte, welcher
Protonotar in dem jeweiligen Fall eingesetzt wurde.

Es war schon seit einiger Zeit üblich, dass bei Überrrerungen, die mit einer Geld-
strafe oder einer körperlichen Züchtigung bestraír wurden, der Protonotar und in noch
geringfügigeren Sachen der Bauernrichter urteilre. Der Dorfrichter durfie nur in kleineren
Angelegenheiten (z, B. Fluchen, Larrnen in der Kirche) tatig werden. Diese Rechrshoheit
basierre nicht auf Geserzen, und die etwaige Möglichkeit der Berufung war ebenfalls
nicht geregelt.

Im Zusammenhang mit der Rechrspflege der Komitare im 18. und 19.Jahrhundert
ist zu erwahnen, dass die Praxis, aufgrund der Errnachtigung der Komitatsversammlung
ein auBerordendiches Gerichr unter der Leírung des Vizegespans einzusetzen, wenn
die Zahl der Strafiater in einem Gebiet des Kornitats starker zunahm, damals eritstand.
Der Vizegespan konnte sich dann zusammen mit einigen Protonotaren und Geschwo-
renen, sparer mit dem Tafelrichter yor Ort begeben und von Gemeinde zu Gemeinde
ziehend die Verbrecher verurteilen. Dieses Vorgehen erstreckre sich jedech nur auf die
Bauern, die Angelegenheiten der Adligen gehörten auch in einer solchen Situation
ausschlieBlich yor der "sedria". Diese Ermitdungen yor Ort wurden als Patrouillieren
bezeichnet. Die diesbezügliche srrafrechtliche Gewalt des Vizegespans basierre immer
auf einer Sondervollmacht und war eine aulserordentliche.

Die Urteile in den Angelegenheiten der Bürger der freieri königlichen Stadre fallten au ch
weiterhin die Stadtrate (senatus, magistratus), und ihre Organisation und ihre Kornpe-
tenzen haben sich auch nach der Niederlage bei Mohács nicht geandert - höchstens haben
sich der Behőrdenapparar und die Art der Erledigung der Angelegenheiten weiterentwi-
ckelt, Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Obrigkeit vieler Stadre durch einen neuen
Arntstráger, den Bürgermeister, erganzr, der von da an den Platz des Oberrichrers einnahm
und somit an erster Stelle stand. Ebenfalls im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Amt des
Stadthauptmanns zu einem dauerhaften, und gleichzeitig stieg auch sein Ansehen. Als
Rechtsvertreter der Sradr trat der Amtsanwalt (procuratorfiscalis) auf den Plan. AuBer
dem Stadrnorar - nun Obernorar - wurden auch Vizenotarc eingesrellr. Die übrigen
Mitglieder des Rates, die Geschworenen der Stadr (von denen es au ch weiterhin 12 gab),
híeíien zu jener Zeit Senatcren oder Ratsherren und wurden auf Lebenszeir gewahlt.
Die Amtsführung der Stadte wurde vielfaltiger, und auch die Rechtspflege war starker
organisiert.

Das wichtigste Organ der Rechtspflege der Stadec war also auch weiterhin der Rar
(senatus),der seine richterliche Gewalt in gesonderten gerichtlichen (iudicialis)Sitzungen
ausűbte. In den gröBeren Sradten karn es Yor, dass nur noch ein Teil der Ratsherren (eine
besrimrnte Zahl von ihnen und immer dieselben Personen) mit der Rechtsprechung
befasst war. In diesen Stadten war das sradrische Gerichr (Geríchrshof) vom Rat getrennt.
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Mit Ausnahme der Polizei- und Übertretungssachen (die in die Kornperenz desMarkt-
richters oder des in der hier besprochenen Epoche eingerichteten Stadthauptmannsstuhis
fielen) begannen alle Prozesse beim Gerichtshof der Stadt. In Strafsachen konnre man bis
zum Ende des 18.Jahrhunderts keine Berufung einlegen. (Bis dahin war der stadtische
Gerichtshof das erste und zugleich letzte Forum für solche Falle.) Nach 1790 wurden
gemaB Gesetzesartikel Nr. 43 von 1790/91 die Strafsachen der Stadte, in denen Berufung
eingelegt worden war, bei der königlichen Kurie weirerverhandelt. In Zivilprozessen
war - auf die gewohnte Art und Weise - eine Berufung möglich, und diese ging je nach
dem Privileg der Stadt an den Scharzrneisterstuhl oder an den Personalisstuhl.

tatig. Er hatte zweierlei Aufgaben: Zum einen war er Abgesandter des Richrers (Königs,
Palatins, Landesrichters, Komitatsgespans usw.), der Vorladungen bei Gericht, Einset-
zungen in den Besitz, Flurbegehungen usw. erwirkte, zum anderen war er im Auftrag
von Privadeuten bei deren Rechtsgeschafien (An- und Verkauf Schenkung, Testament
usw.) als "glaubhafter Zeuge" zugegen. Für seine Arbeit erhielt er ein bcsrimmres Entgelt
von den Parteien.

Hier ist anzumerken, dass die Schrifilichkeit im ll. und 12.Jahrhundert noch sehr
cingeschrankt war und die einzige Möglichkeit, ein Geschafi schriftiich zu bestatigen,
eine königliche Urkunde war. Die Schriftlichkeit erfuhr unter Béla III. (1172-1196)
einen Aufschwung, da (angeblich) er es war, der die Möglichkeit einfühne, Petitionen
beim königlichen Hof einzureichen. Im Rechtswesen eritwickelte sich das Ansehen des
authentischen Siegels.Über ein solches verfügten auger der königlichen Kanzlei und der
Kurie nur kirchliche Instirutionen, die Beglaubigungsstellen (loca credibilia).

Dass die kirchlichen Institutionen in den Vordergrund traren. resulríerredaraus, dass
die Institution des "pristaldus" im 13.Jahrhundert den Anforderungen an die öffentliche
Glaubwürdigkeit nicht mehr entsprach, da er von den Parteien bezahlt wurde, was dic
Möglichkeit des Missbrauchs barg. Also wurde verfügt, dass auger der Zeugenschaft des
"pristaldus" auch die Beglaubigung durch den Bischof ein Kapitel oder einen Konvcnt
erforderlich war.

Im Laufe des 13.Jahrhunderts wurden die Konvente und Kapitel immer rnchr zu
Garanten der öffendichen Glaubwürdigkeit. Siewirkten bei gerichdichen Handlungcn
und Geschaftsabschlüssen mit, über die sie authentische Urkunden ausstellren. Dic von
Klerikern und Mönchen ausgestellten Urkunden folgten in ihrer Form und ihremlnhnlr
dem welelichen Gewohnheitsrecht. Die Beglaubigungsstellen entwickelten eine Schrifr-
lichkeit, die erheblich von der königlichen Kanzlei beeinflusst wurde. Siekonntc besondcrs
im Bereich des Schuldrechts nicht auf die Einflüsse des römischen Rechts verzichren. ist
jedoch insgesamt eher dem Gewohnheitsrecht zuzuordnen.

Ab dem 14.Jahrhundert etablierten sich die Beglaubigungsstellen noch fester. Nach
den Oberrichtern verwies nun auch der Königdiejenigen, die um eine Urkunde ersuchten,
an die Beglaubigungsstellen. Allerdings genossen die kleineren Konvenre gcringcrcs
Ansehen, da sie durch Macht oder Geld leichter zu beeinflussen waren.

Mit dem vom Adel erzwungenen Dekret von 1351wurde esden kleinerenKenventen
untersagt, Urkunden über Besitzverkaufe auszustellen, und ihren Siegelnwurdc dic Krafi
der öffentlichen Beglaubigung entzogen: "Auch die kleineren Konvente sollen davon ab-
sehen, in Sachen Avitizitat der Besitztümer Urkunden auszustellen, und ihre Siegclsollen
keinerlei Krati haben." 1353 lieg der König die Siegel aller Beglaubigungsstellen nach
Buda bringen, und ein igen von ihnen gab er sie nicht zurück. Darnit ham er den Kreis
der Beglaubigungsstellen endgültig bestimrnt und die königlíche Kontrolle besrangr. Ali
das und die Verwendung der bei der königlichen Kurie entstandenen Formeln durch die
Beglaubigungsstellen gewahrleistete bis zur Türkenzeit eine erhebliche Bescandigkeicfür
die Institution der Beglaubigungsstellen.

Auch nach Werböczys Ansicht genossen die von den mit Befllgnissen ausge-
statréten Kapiteln und Kenvenren ausgefertigten Urkunden eine uneingeschrankre

In den Angelegenheiten der Leibeigenen wurde das crstinstanzliche Urteil vom Dorf-
richter, vom Verwalter des Grundherrn oder vom Patrimonialgericht gefallt. Die Kom-
petenz des Dorfrichters erstreckte sich auf geringfügige Angelegenheiten. In kleineren
Angelegenheiten, hauptsachlich in Zivilsachen, urteilte auch der Verwalter des Grund-
herrn (Verwalterstuhl). Diese Art der Gerichtsbarkeit verbreitete sich besonders im
19.Jahrhundert in den groBen Besitztümern, und von da an wurde das Patrimonialgericht
nur bei schwereren Strafsachen oder gröBeren Zivilsachen einberufen.

Im Patrimonialgericht sagen auger den Beamten des Besitzrums Verrrerer der
Komitatsbehörde, der Vizegespan, der Stuhlrichter und die eingeladenen Besitzer der
Nachbargüter. Im 17.jahrhundert nahmen an den Sitzungen noch regelmagig Leibeige-
nenbeisitzer teil, diese Praxis wurde jedoch im 18.Jahrhundert schrittweise eingestellt.
Mit Gesetzesartikel Nr. 10 von 1836 wurde die missbrauchliche Möglichkeit in Bezug
auf die Patrimonialgerichte aufgehoben, dass ein Grundherr in seinem eigenen Prozess
Richter sein konnte.

Das Patrimonialgericht war auch das Forum fűr Berufungen gegen die Urreile des
Dorfrichters, des Rates des Marktfleckens und die richterlichen Ur-teile des Verwalter-
stuhls. In geringfügigeren Angelegenheiten der Leibeigenen von Adligen, die kein Patri-
monialgericht abhielten, entschied der Dorfrichter, in grögeren Sachen und in Strafsachen
das Burgkomitat (der "sedria").

Wie bereits erwahnt, wurden die Kompetenzen der heiligen Stühle im 15.Jahrhundert
durch mehrere königliche Verordnungen beschnitten, die auch besagren, dass im Falle
von Kompetenzkollisionen ein Personalis entscheiden werde. Im 17.Jahrhundert wurden
die Kornperenzen der heiligen Stühle erneut eingeschrankr, doch auBer den Eheprozessen
blieben auch Prozesse in Bezug auf die Misshandlung Geistlicher sowie Testamenec zu
mildratígen Zwecken und die formale Richtigkeit von Testamenten bis zum Ende der
Epoche bei ihnen.

Die Organe des öffentlichen Glaubens

Im frühen Feudalismus war zusatzlich zu den verschiedenen Gerichten als unrerstűtzendes
Organ der Rechtspflege und Person des öffentlichen Glaubens der "pristaidus" oder Bürrel
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Glaubwürdigkeit. Yor den weltlichen Gerichten hatten sie eine gröísere Beweiskrafi als
eine Zeugenaussage.

Allerdings hatte die beherrschende Position der Beglaubigungsstellen betrachtliche
Folgen für die privatrechtliche Schriftlichkeit und für das Gerichtsverfahren. Es ist der
Institution der Beglaubigungsstellen zuzuschreiben, dass das römische Rechr über das
kanonische Recht in Ungarn keinen so groBen Einfluss hatte wie anderswo in Europa,
da die Beglaubigungsstellen dem Einfluss des kanonischen Rechts widerstanden. Es mag
merkwürdig erscheinen, ist aber eine Tatsache, dass rnit ihnen kirchliche Einrichtungen
zu Bewahrern des ungarischen Gewohnheitsrechrs wurden. Der Einfluss des kanon ischen
und über dieses des römischen Rechts in Westeuropa wurde namiich in erheblichem
MaBe durch die Praxis der Notare beförderr. Die Verbreitung der Notarc aber wurde
in Ungarn durch das Netzwerk der Beglaubigungsstellen verhindert. Die Institution
der Notarc konnte sich mit der Verrnitdung der papstlichen Gesandtschaften in Ungarn
nur schwer etablieren. Fakt ist, dass die papsrlíchen oder kaiserlichen Notarc hier nur
in eingeschranktem MaBe zur Verbreitung der Ideen des römischen und des kanonischen
Rechts beitragen konnten, Das Notarswesen existierte in erster Linie im Zusammenhang
mit den kanonisch-rechtlichen Foren und der Gerichtsbarkeit der Vikare, bis zum
16.Jahrhundert lediglich mit geringer Wirkung. Doch das hatte wenig Einfluss auf die
ungarische Rechtspraxis.

Kapirel und Konvenre mussten ihren Sirz verlassen und serzten ihren normalen Berrieb
nicht fort. Der Urnstand, dass die religiőse Alleinherrschaft der karholischen Kirche
mit dem Vormarsch des Protesranrismus angefochten wurde, machte sich auch politisch
bemerkbar.

Nach der Niederlage bei Mohács (besonders ab dem 18.jahrhunderr) wurde es üblich,
dass wichtige vermögensrechdiche Akte start bei den kirchlichen Bcglaubigungsstellen
yor dem jeweiligen Burgkomitat vorgenommen wurden. Die Burgkomirate trugen diese
Rechtshandlungen in das Protokollbuch des Burgkomitats ein und stclltcn im Streitfall
eine ebenso authentische Beweisurkunde aus wic die kirchlichen Beglaubigungsstellen.
Die freien königlichen Stadte aber verlangten sogar, dass vermögensrechtliche Geschafie
yor ihnen vorgenommen wurden und sie diese in die stadrischen Prorokollbücher ein-
trugen. Diese Urnsrande verringerten die Bedeutung der kirchlichen Beglaubigungssrellen,
und obwohl der König beziehungsweise das Parlament die alten Beglaubigungsscdlc:nnach
dern Auszug der Türken wiederhersrellte, waren sie bereits zurn Niedergang vcrurteilt.

Das Prozessverfahren

Die Entwicklung des ungarischen Prozessrechts im Mittelalter
und der Prozessablauf'bís 1526

Wenn man das Verhaltnis zwischen den Stadten und der öffentlichen Glaubwürdigkeit
untersucht, kann man feststellen, dass die Beglaubigungsstellen in den ersten jahrhun-
derten des Mittelalters (bis zur Entstehung der stadtischen Kanzleien) in vielen Stadten
einen entscheídenden EinfIuss auf das Urkundenwesen ausgeübt haben, da sie ihre
Dienste auch den neu entstehenden stadtíschen Behörden anbieten konnten. Nach der
Herausbildung der Organisation der stadtischen Kanzlefverring-enesich die Teilnahme
des Kapitels an der Schrifilichkeit der Stadr, erlosch aber nicht ganz. In bestimmten
Fallen ging diese Zusammenarbeit auch damit einher, dass eine Beglaubigungsstelle ihr
Siegel zusatzlich zu dem der Stadt oder sogar anstelle desselbenan eine Urkunde hangte.

Der nachste Entwicklungsschritt bestand darin, dass sich die stadtischen Kanzleien,
als man sie ab dem Ende des Mittelalters ebenfalls als Beglaubigungsstellen zu betrachten
begann, ein Ansehen und Kornpetenzen erwarben, wic die Beglaubigungsstellen sie
hatten. In dieser Hinsieht umfasste ihre Tatigkeit zwei Hauptbereiche. Der eine war die
Dokurnentation von Rechtsgeschafien aufErsuchen der Parteien, in erster Linie in Fallen,
in denen eine Partei oder beide stadtische Bürger waren. Der andere bestand darin, auf
Befehl diverser Behörden in Rechtsgeschafien tarig zu werden (Prüfung, Registrierung,
Flurbegehung usw.). Auch im Verfahren gab es Unterschiede zu den Beglaubigungs-
stellen: Beim Verfahren der stadtischen Behörden war kein Mann des Königs anwesend,
was der Aussage der stadtischen Privilegienurkunden enrsprach, laur welcher sie dern
Magistrat die volle Rechtshoheit über das Gebiet der Stadt und ihre Bürger gewahrre,

Die Geschichte des ungarischen Prozessrechts bis 1526kann man in zwei groBc Epochen
unterreilen, die in etwa den Epochen des frühen und der Hochzeit des Feudallsmus ent-
sprechen. Die einfachen und primitiven Formen des Prozessrechts im frühen Feudalismus,
zur Zeit der Árpáden-Könige, wurden dadurch, dass der Lehnsstaat in einen 't~ndcstaat
überging, durch die damir einhergehende "Modernisierung" des Staatswesens im 13.
und 14.Jahrhundert und die rapide Verbreitung der Schrifilichkeit von einern für dic
Zeit weit entwickelten Prozessrecht abgelöst. Die wichtigsten Institurioncn dcs letzteren
wurden nach den Anfangen in den letzten jahrzehnten der Árpáden durch dic Rcformen
Karls 1. (1308-1342) und Ludwigs 1.(1342-1382) etabliert. Die so entstandcncn Formen
des Verfahrensrechrs erganzten spater - im Kampf gegen die feudale Anarchie - die
Gesetze der Hunyadis (1458-1490) um zahlreiche neue Elemenec.

Da die Schrífilichkeit nahezu völlig fehlre, kann man das Verfahrcnsrechr des ll.
und 12. jahrhunderes heute nicht mehr rekonstruieren, hinsiehtlich seines Ursprungs
gíbr es nur Vermutungen - die sich in vielerlei Hinsieht gegenseitig widersprechen. Den
Ausichren zufolge, die sich der breitesten Zustimmung erfreuen, ahne/te cin Prozess in der
.Árpádenzeit den im karolingischen Zeitalter üblichen germanischen Prozessen, wie es sie
in den sachsischen und bayrischen Gebieten auch im 12.Jahrhundcrt noch gab. Dieses
Prozessverfahren etablierte sich hauptsachlich durch die königlichen Verordnungen.

Dieses frühe Prozessverfahren war insofern einheirlich. als cs nicht nach Angelegen-
heiten oder Personen differenziert war. Es war öffentlich, die formalen Prozesshandlungen
wurden in Gegenwart der Mitglieder der Gemeinschaft vorgenommen. Die gleichberech-
tigten Parteien führten eine starren und strengen formalen Regeln folgende rnündliche

Die im Mittelalter entstandenen kirchlichen Stellen der öffentlichen Beglaubigung
konnten ihre Arbeit nach der Niederlage bei Mohács nur schwer fortsetzen. Die meisren
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Debatte (litigium, duellum) über den Inhalt der Sache. Das Hauptziel bestand darin, zu
beweisen, dass sie Recht hatten (kontradiktorischer Charakter), Wahrend des Verfahrens
war der Richter eher Betrachter der Ereignisse, seine Prozessbefugnis beschrankte sich
darauf, über die Einhaltung der primitiven, streng festgelegten Formen zu wachen, einer
der Parteien die Möglichkeit zur Beweisführung zu gewahren und dann den Ausgang des
Kampfes um das Recht zu verkünden. Der Prozess wurde auf Initiative der geschadigren
Partei eingeleitet (akkusatorischer Cbarakter). Nach den gegenseitigen Beteuerungen
ging es zumeist mit der formalen Beweisführung weiter, und die wichtigste Aufgabe des
Ríchters bestand darin, den Ausgang der Beweisführung festzuhalren,

Die Beweisführung erfolgte - mit Ausnahme der Einzelfalle, in denen Urkunden
vorgelegt wurden - durch Eid oder Gottesurteil. Das geschah gewöhnlich gar nicht
yor dem Richter, sondern das Ergebnis wurde dem Richter vom Büttel, der im frühen
Verfahren eine wichtige RolIe spíelte, gemeldet. Der Richter fallte sein Urreil mündlich,
und die Einlegung von Rechtsmirteln dagegen war nur in Form der Verweigerung der
Rechtsprechung möglich. Die wichtigsten Erkenntnisse über diese Prozessordnung
stammen aus dem Regestrum von Várad (Nagyvárad, heure Oradea), das sehr gut über
die Prozesse in der spaten Árpádenzeit (1208-1235) infonnierr.

(1526) in Kraít, musste aber naturlich kleineren und grögeren Reformen unterzogen
werden. Die wichtigsre diesbezügliche Bestrebung besrand darin, die Möglichkeiten
der Prozessverschleppung einzuschranken und den Missbrauch der Rechtsmirtel zu
verhindern. Die Scanderage forderten schon ab dem Ende des 14. Jahrhunderts eine
Beschleunigung der Prozesse, die Vorladung durch Mitteilung (auf kürzerem Wege
als bis dahin), die Möglichkeit der Rechtsprechung auferhalb der Octavalgerichte, die
kurze Streitverkündung. Ein Grogteil dieser Bestrebungen war zum Schcitern verurteilt,
dennoch gelang es der königlichen Macht, die gegen die Anarchie vorging. ab der Mitte
des 15.Jahrhunderts die standige Gerichtsbarkeit einzuführen und die Beschleunigung
des Verfahrens durch die radikale Einschrankung der Aufschübe zu befőrdcrn, Mir dem
"Decretum Maius"Matthias' I. (1458-1490) wurden ein Beweisverfahren rnit ciner neuen
Strukrur eingeführt, das Duell abgeschaffi:,die Zeugenbeweisführung neu organisierr, die
Verkündung nach den Vorladungen verkürzt und die Rechtsmittel erweitert. Obgleich
sich solche Reformen wegen der politischen Gegebenheiten nicht immer als dauerhah
oder endgültig erwiesen, signalisierten sie doch eine Tendenz zur Ernchrung cincr starken
Zentralmacht.

Unter den Jagiellonen (nach 1490) verlor die königliche Macht an Krafi, erbtc jedech
die prozessrechtlichen Formen. Zwischen der um ein kurzes und effektives Verfahren
bernűhten Zentrale und dem im Grunde gegenteilige Interessen verfolgendcn Add karn
es zu einer Art Kompromiss, laut welchem sich zusatzlich zu den für die Enrscheidung
der langeren Prozesse gedachten zwei Octavalgerichten pro Jahr gesondertc sogcnanntc
kurze Octavalgerichte mit den schnell zu erledigenden, den sogenanntcn kurzcn, Prozessen
berassren.Die Wiederherstellung der früheren Urnstande, die in dieser Zeit erfolgte, zeigre
allerdings eher, dass der Adel die prozessrechtlichen Lösungen, die eine starke t. atsmacht
verkőrperten, auf dem Altar seiner momentanen Interessen opferte.

Hier ist noch anzumerken, dass im míttelalterlíchen Ungarn auch eine von der welt-
lichen getrennte und mit ihr konkurrierende kirchliche Rechtspjlege starrfand, sodass die
Grundsatze und Begriffe des "ius comrnune" über diese - mehr oder weniger - Eingang
in das ungarische Gewohnheitsrecht fanden. Die weldichen juristen wandrcn in ihrem
Kampf gegen die feudale Anarchie ab dem Anfang des 15.Jahrhundcrts dic prozess-
rechdichen Mittel an, die bei den Vikaren und Kirchenrichtern bereles gang und gabe
waren. Die Etablierung der Berufung, das Versaurnnisurteil und dic Verkürzung des
herkömmlichen Prozesswegs bedeuteten. dass die praktizierenden jutisten zur inneren
Ordnung des Staares beitrugen, und zeigen zugleich, dass die Prakriker die Schritte der
Doktoren aufmerksam verfolgten.

Anzurnerken ist auferdern, dass bis 1526 im Hinblick auf den Ablaufkein wesent-
licher Unterschied zwischen dem Zivil- und dem Strafprozess bcsrand. Diesen allgemein
anerkannten Standpunkr kann man vertreten, obwohl sich bis zurn Ende des Mirrelalters
parallel zur endgültigen Festigung der staadichen Rechrspflege (ahnlich wie in anderen
europaischen Landern) auch die Trennung der Rechrszweige dcs Privatrechrs und des
Srrafrechts vollzogen hat. Zu den materiellen Rechren. die jeweils andere Lebensurnsrande
regelten, rnusste sich natürlich in einer Zeit von historischer Grögenordnung das ent-
sprechende Verfahrensrecht eurwickeln. Deshalb gliedertc sich das bis dahin einheitliche

Mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschafr, der Entstehung des Groíl-
grundbesitzes auf Lehnsbasis und der Rahmenbedingungen des Srandesysrerns sowie
der Verbreitung der Schrifilichkeít emsranden hőher enrwickelre Formen des Verfahrens,
insbesondere zur Zeit der Anjou und dann der Hunyadis. Die zur Anjou-Zeit eingeführte
neue, reformierte Prozessordnung ist auf jTanzösisch-normannische Gebrauche zurück-
zuführen, in denen Elemente des byzantinisch-sizilianischen Prozessrecbts zu erkennen
sind. Es war der früheren germanischen Form überlegen. Die strenge Formalisierung des
Verfahrens war schon wesentlich gelockert worden. Der Ihbzess dienredamals schon der
Klarung der Angelegenheit und der Schaffung von Recht durch den Richter. Mit der
wachsenden Bedeutung der Beglaubigungsstellen in den Verfahren erfolgten einzelne
Abschnitte des Prozesses zwar schrifrlich, doch in dem Prozessabschnitt yor dem Gericht
kamen Mündlichkeit und Öffentlichkeit auch weiterhin zur Geltung. Das wichtigste
Merkmal des Prozesses auger der Schrifilichkeir war dieformale Beweisfohrung. Sie spielte
eine wichtige Rolle bei der Umsetzungder materieIlen Beweisführung in Form der "inqui-
sitio" (Unrersuchung), die aus dem normannischen Recht hergeleitetwerden kann und yor
alIem bedeurete, dass man versuchte, von den Bewohnern der betreffenden Gegend oder
Gemeinde uriter Eid die Wahrheit zu erfragen. Auch die RolIe des Richters anderre sich
erheblich, durch seine Befugnisse wurde er zum Leiter des Prozesses. Der König gewahr-
leistete die Vereinheidichung der Praxis durch sogenannte "Mandate'~ Anweisungen,
und nahm auf diesem Wege olimals sogar direkten Einfluss auf den Prozessverlauf. Auf
solch zentralen Wegen entstanden auch die Urkundenvorlagen (stylus curiae, curialis), die
auch das materielle Recht in bedeutendem Mage forrnren. Die wichtigste diesbezügliche
Sammlung ist eine Dokumentenvorlagensammlung von der Mitte des 14.Jahrhunderts,
die sogenannte "Ars notaria", die bereits eine relativ gefestigte und geregelte Verfahrens-
ordnungwiderspiegelt. Diese neue Verfahrensordnung blieb bis zur Niederlage bei Mohács
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Prozcssrccht in Srraf- und Zivilverfahrensrecht, die Auswirkung dieser Aufteilung zeigte
sich abcr erst ab dem 16.jahrhunderr in vollem Umfang.

zwei Arterr der Vorladung, die einfache Vorladung, die erst beim 4. Mal eine "insinuatio"
enthielr, und die einmalige und endgültige Streitverkündung "durch Mitteilung".

Der Tag, für den vorgeladen wurde, wurde im Rahmen des Beglaubigungs-
stellenverfahrens bestirnmt. Ab dem 13.Jahrhundert wurden die Parteien in der Regel
yor das an einem gröBeren Fesnag abgehaltene Octavalgericht vorgeladen.

Begab sich der Beklagte auch nach der erlaubten Zahl von Versaumnissen nicht yor
den Richter, verlor er den Prozess. Wenn der Klager nicht erschien, hane sein Versaumnis
"ewiges Schweigen" zur Folge, das heiBt, er konnte diesen Anspruch nicht mehr in einem
Prozess geltend machen.

Dazu ist anzumerken, dass die Srreirverkündung im spaten Feudalismus oh mit
anderen Rechtshandlungen (Einführung, Flurbegehung, Untersagung, Verwarnung, Un-
tersuchung) verbunden war. Familiares, die keinen freien Grundbesitz hatten, und spater
Leibeigene wurden nicht vorgeladen, sondern vorgeführt, wofür auf die Aufforderung des
Richrers hin der Herr des Betreffenden zu sorgen hane. Die Bürger der Stadte wurden
durch den stadtischen Gerichtsdiener yor Gericht vorgeladen.

Der Prozessablauf im Mittelalter

Obwohl zuverlassigere Informationen aus dem Míttelalter eher über die Prozesse des
13.-15. Jahrhunderts vorliegen, die einen inquisitorischen Charakter anzunehmen
begannen, hat die ungarische Rechtsgeschichre auch versucht, den Ablauf der frühen
Prozesse mit akkusatorischem Charakter zu rekonstruieren. Nachfolgend wird der "ideale"
mittelalterliche Verfahrensablauf yor dem 16. Jahrhundert als einheitlicher Vorgang
jedoch so dargestellt, dass dabei auch versucht wird, die bedeutenden Veránderungen
herauszustellen, die im 14.Jahrhundert eingetreten sind und sich auch auf den Charakter
des Verfahrens ausgewirkt haben.

Das Prozessverfahren des Mittelalrers unterteilen die Experren des Themas gewöhn-
lich in 5 Phasen, für die man - obwohl sie nicht als allgemein akzeptiert zu betrachten
sind - die folgenden Bezeichnungen verwenden kann: Vorbereitungsphase, Exzeptions-
phase, Allegationsphase, Abschlussphase und VolIstreckungsphase.

Die Vorbereitungsphase bedeutete im Grunde die Srreitverkündung an den Be-
klagten, die im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen konnte.
Die früheste Form der Vorladung war die Übermitdung des Siegels (missio sigilli), die
noch yor der Verbreitung der Schriftlichkeir üblich war. Ein Bevollmachrigter des Rich-
ters, der Bürtel, brachte dem Beklagten ein Siegel mit dem Abbild des Richters, und der
Beklagte hane am genannten Tag yor dem Richter zu erscheinen. Eine einfachere Art
der Streitverkündung war die, bei der der Klager den Büttel zum Beklagten begleitete
und ihn in dessen Anwesenheit yor den Richter zitierte (citatio), Diese Forrneh waren nach
dem 13.Jahrhundert nur noch bei den Gerichten niedrigesen Ranges .(Komitat, Sradr)
üblich, die zentralen Gerichte nahmen bei der Vorladung (e;ocatio) die Mitwirkung der
Beglaubigungsstellen in Anspruch. Der zukünfrige Klager erwirkte beim König einen an
die zustandige Beglaubigungsstelle gerichteten Vorladungsbefehl (mandatum evocatorium),
und dementsprechend wurde der Mann der Beglaubigungsstelle mit dem Mann des
Königs bezüglich der Vorladung útig. Der Vorladungsbefehl war 6 Wochen lang gültig,
und die Vorladung rnusste mindestens 2 Wochen yor Prozessbeginn erfolgen. Wenn sie
nicht zum Erfolg führte, wurde die Vodadung mehrmals wicderholt. Nach den Gesetzen
Ladislaus' des Heiligen (1077-1095) 3-mal, in der Zeit der Anjous 6-mal, und selbst dann
wurde noch kein Versaumnisurteil gefallr, wenn der Beklagce nicht erschien, sondern sein
Name wurde noch auf3 Markten in verschiedenen Komitaten ausgerufen. Diese Praxis
stellte Matthias 1.ein, um die Prozesse zu beschleunigen, sodass schon beim 3. Mal quasi
mit einer Mineilung (euocatio cum insinuatione) vorgeladen wurde, das heiBt mit einer um
die Bemerkung erganzren Vorladung, laur welcher, ungeachtet dessen, ob der Vorgeladene
am genannten Tag erscheint oder nicht, in dem Prozess ein Urteil gefallt würde. Um die
anarchischen Zustande zu beseitigen, wurde dieser Modus in Fallen von Machthaberei ab
dem 15.Jahrhundert bereits bei der ersten Vorladung angewandt. Von da an gab es also

Wenn beide Parteien yor dem Richter erschienen, begann die Prozessphase, die auch
als Einwandphase (Exzeptionsphase) bezeichnet wird, die allerdings die Möglichkeit
mehrerer Prozessereignisse barg.

Da der Prozess im frühen Feudalismus ein Angriff gegen die Ehre des Beklagcen
(Angeklagten) war, musste er persönlich yor dem Richter erscheinen. (Selbsrversracdlích
konnte anstelle einer Frau ihr Mann, an stelle eines rninderjahrigen Kindes sein Vater
oder sein Vormund in den Prozess eintreten.) Ab der Mitte des 13.Jahrhunderts war der
persönliche Prozesseinrritt nur noch obligatorisch, wenn die Vorladung das gesondert
vorschrieb, im Übrigen war die Vertretung erlaubt.

Die Möglichkeit, die die Bezeichnung der ersten Phase yor dem Richter birgt, bestand
darin, dass derjenige, dem der Streit verkündet wurde, auf die vom Kláger vorgetragene
Klage (levata) nicht sofort eine Antwort in der Sache gab, sondern erstformale Eimodnde
(exceptiones) erhob, sich zum Beispiel auf Verjahrung, Erhebung einer falschen Anklage,
fehlende Zusrandigkeit usw. berief. Akzeptierte der Richter auch nur einen der formalen
Einwande, bedeutete das Prozessaufhebung, also die Abweisung der Klage des Klagers,
zumindest aber den Aufschub des Prozesses, bis die Grundlage des Einwands (beispiels-
weise durch Zeitablauf) behoben war oder der Klager sie behoben hane.

Wenn demjenigen, dem der Streit verkündet wurde, die formalen Einwaride
ausgingen, musste er eine Antwort in der Sache auf die Klage des Klagers geben.Wenn
er eine Antwort in der Sache gegeben hat te, trat die sogenannte Prozessanhangigkeit (litis
pendentia) ein, die nach dem rnittelalterlíchen Prozessrecht drei Rechtsfolgen hane: Ers-
tens schloss sie die Möglichkeit, weitere Einwande vorzubringen, aus; zweitens hielt sie
den Prozessgegenstand bis zum Urteil fest, und zwar in dem Zustand, in dem dieser bei
Prozessaufnahme war; drittens schloss siedie Möglichkeit aus, dass die Parteieri - wahrend
der Dauer des Verfahrens - untereinander einen neuen Prozess ansrrengten. Mit dem
Einereten der Prozessanhangigkeit offenbarten sich dem Gerichr also die entgegengesetzten
Standpunkte der Parteien (allegationes), und es musste mithilfe der Beweismittellediglich
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emschieden werden, welcher der zutreffende war. Bevor es jedoch dazu karn, konnre die
Emscheidung in der Sache immer noch durch die Möglichkeit des Prozessaufschubs
verzögert werden.

Der Aufschub des Prozesses - gewöhnlich - bis zum nachsten Octavalgericht konnte
von den Parteien ausgehen, dem Gericht zuzuschreiben oder aufBefehl von oben erfolgt
sein. Die Parteieri konnten ihn im gemeinsamen Einvernehmen beantragen, doch meisrens
beanrragte der Beklagte einen Aufschub, weil sein Prozess bei einem anderen Gerichr
bercits im Gange war, weil er Urkunden einholen wollte oder um sich auf die Antwort
vorzubereiten. Ein Prozess konnte auch versehoben werden, weil der zusrandige Richter-
sruhl nicht besetzt war oder sich am königlichen Hof nicht genug geistliche und weltliche
Vornehme versammele hatten. Der Prozess eines Mannes, der als Gesandter des Königs
unrerwegs oder auf dem Schlachtfeld war, konnte durch königlichen Befehl aufgeschoben
werden. Auíserdem gab es auch allgemeine landesweite Prozessaufschübe, zum Beispiel
landesweite Mobilmachung oder Epidemien.

Die Allegationsphase, also das Beweisverfahren, diente selbstverstandlich schon
damals dazu, dass eine Parrei unter Verwendung bestimmter Beweismittel die Richrigkeit
ihrer Behauprungen beziehungsweise die U nrichrigkeit der Behauprungen der Gegenseite
bewies, das heiíit, es musste sich herausstellen, ob derjenige, gegen den prozessiert wurde,
schuldig oder unschuldig war.

Im frühen, akkusarorischen, Prozess erfolgte eine formale Beweisführung, sodass
auch die Beweismittel formaler Natur waren. Zu jener Zeit diente das Beweisverfahren
nicht dazu, die ratsachlichen Ereignisse zu rekonstruieren, es bezog sich nicht auf die
Sache selbst, sondern sollte lediglich die Redlichkeit der Partei beweisen oder widerlegen.
Die Beweisrnittel des frühen Prozessverfahrens, die Gorresurceile und der Eid, harren
also nichts rnit der Fragestellung des Prozesses zu tun. Pje diesen 'Mitteln vorausgehende
Beweisführung, darunter die Zeugenanhörung, sollte anch nur die-Behauptung der Partei
besratigen. Der Zeugenbeweis war also ebenfalls nur formaler Art, und in den Augen des
Gerichts war die Beweisführung derjenigen Partei erfolgreicher, deren Glaubwürdigkeit
mehr und vornehmere und sornit glaubwürdigere Zeugen bestatigten. Diese formalen
Beweisrnittel waren lange Zeit die alleinigen: Das Cotresurteil verschwand im Laufe des
13. Jahrhunderts, das Duell wurde im 15. Jahrhundert aus dem orderulichen Verfahren
elirniniert.

Ab der Mitte des 13.Jahrhunderts, besonders ab er unter den Anjou-Kőnigen,
erlangten bei den zentralen Gerichten eindeutig die materiellen Beweisrnittel die
Vorherrschaft, und zwar der Urkundenbeweis, mehrere Arren des Zeugenverhörs
(Unrersuchung) und der prozessentscheidendeEid. Diese betrafen schon die Sache selbst
und führten dazu, dass das Prozessverfahren sinnvoller wurde. Die einzelnen Arten der
Beweisführung harren jedoch eine unrerschiedliche Bedeurung. Anhand der vorgelegten
Urkunden konnte das Gericht (besonders in Besitzprozessen) unrnittelbar ein Endurteil
sprechen. Der Zeugenbeweis war nicht prozessentscheidend und diente nur dazu, dass der
Richter an hand der Zeugenaussagen ein sogenannres Zwischcnurteil oder Beweisurreil
(sententia interlocutoria) fallen konnte. Mit dies em Beweisurteil enrschied der Richter,
wem das Recht der Beweisführung, des Gottesurteils und nach dessen Eliminierung

des Eides oder des Duells zustand. Das Beweisurteil konnte zugunsten einer oder beider
Parteien gesprochen werden. Das Beweisurteil enrschíed im Wesentlichen den Verlauf des
Prozesses, denn anhand der öffenrlichen Unrersuchung, des Eídes oder des Ergebnisses des
Duells verkündete der Richter nur noch die Verurteilung oder den Freispruch.

In der ungarischen Praxis gab es zwei Arren des Gottesurteils (ordalia), durch dessen
Ergebnis - nach der damaligen allgemeinen Auffassung - GOtt ein Urteil über die
Prozesspartei sprach: die Probe (iudicium) und das Duell (duellum). Ein Gottesurteil war
in der Regel in Strafsachen zulassig, doch es konnte auch in Prozessen im Zusammenhang
rnir dem Personenstand, rnit dem Besitz oder mit Schulden angewandt werden.

Von den Proben waren die Eisenprobe, die HeiJf- und die Kaltwasserprobe verbreiter,
die an bedeurenderen Sitzen der Kirche vorgenommen wurden. In Srrafsachen wurde
der Beklagte, ansonsten der Klager der Probe unrerzogen. In Strafsachen rnusste sich
der Betreffende der Probe gewöhnlich selbst unrerziehen, wenn die Probe jedoch dem
Klager auferlegt wurde, konnte sich dieser auch einer seiner Unrergebenen unterziehen.
Diese Methode der Beweisführung konnte insofern zu einer vernünfiigen Beilegung
von Rechtsstreitigkeiten beitragen, als die religiosen Formen den Probanden oder seinen
Gegner nicht selten zu einem Gestandnis oder die Parteieri zur Einigung bewegten.
Nach dem Verbot des Laterankonzils von 1215 verbot in Ungarn das Konzil zu Buda im
Jahr 1279 den Pfarrern die Mitwirkung bei den Proben. was dann auch das Ende dieser
Praxis bede ute te.

Danach war die einzige Form des Gottesurteils das Duell (duellum), das bis zum
Ende des 15. Jahrhunderrs bestand. Nach der allgemeinen Auffassungzeigte ein im Duell
errungener Sieg, rnit wem die Wahrheit war. Die Bürger wurden in den stadtischen Pri-
vilegien schon in der Árpádenzeit von der Austragung von Duellen befreit, und auch die
Leibeigenen waren von dieser Art der Beweisführungausgeschlossen. SchlieBlich wurde
es nur in den Angelegenheiten der Adligen in der Kurie oder in über die Kompetenz der
Kornitate hinausgehenden Strafsachen wie Majesrarsbeleidigung, Verrat, Geldfalschung,
Mord, Brandstiftung und Anfang des 14. J ahrhunderts auch in anderen Fallen angewandt,
wenn die Vorabbeweisführung nicht ausreichend war. Spater konnte diese Beweisführung
jedech nur noch auf Aufforderung einer der Prozessparteien und rnit der Zustimmung
beider angewandt werden. Persönlich rnusste man das Duell nur seiten besrreiren.
1m Allgemeinen besrirnrnre der Richter, dass anstelle der Partei, zu deren Gunsten die
Vorabbeweisführung ausgefallen war, ein geübter und anstelle der anderen Partei ein
ungeübter Kampfer anzutreten hatre, Das Duell entschied den Prozess. Wurde der Klager
besiegt, wurde er zu ewigem Schweigen verurteilt, verlor der Beklagte, verlor er den Prozess
(succubitus duelli). Selbstverstandlich konnren die Parteien - bei gleichzeitiger Zahlung
der GeldbuBe - yor oder auch wahrend des Duells einen Vergleich miteinander schlielsen.

In der frühen Epoche des ungarischen Prozessrechts war der Eid im Grunde als eine
Variante des Corresurteils zu betrachten. Die Partei bekrafiigte die WahrheitsgemaBheit
ihrer Aussage oder Negation unter Berufung auf Gott - und zog mit einem evenruellen
Meineid nach der damaligen Auffassung die Rache der übernatürlichen Kraíte auf sich.
Bis zum 13. Jahrhundert waren sowohl der Eid als auch der seiner Beurteilung zugrunde
liegende Zeugenbeweis ein rein formales Beweisrnirtel, denn sie bezogen sich auf
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die Redlichkeit und die Glaubwürdigkeit der Partei, nicht aber auf den Prozessgegenstand.
Die Bedeutung des Eides wurde nur noch gröger, als die Kirche ihre Mitwirkung bei
den Cottesurreilen versagte und diese dadurch zum Aussterben verurreilre.

In den Prozessverfahren des frühen Mirrelalters war also auch der Zeugenbeweis ein
formaler Beweis. Die als Zeugen berufenen Personen bewiesen mit ihren Aussagen nicht
ein Geschehen, das sich ereignet hatte, oder eine Tarsache. sondern die Redlichkeit der
Prozesspartei, die sie als Zeugen berufen hatte. Die Zeugen wurden früher vom Gericht
und sp ater dann von einer der Beglaubigungsstellen verhört, und im Sinne der Stellung-
nahme des Richters leísteren die Zeugen oder nur eine Gruppe von ihnen zusammen mit
der Partei, die sie unterstiitzten, den Eid. Dieser Eid bezog sich nicht darauf, dass sie die
Wahrheit gesagt hatten. sondern dass sie sich dem Eid der betreffenden Partei anschlossen
und diesen besrarigten,

Die Reformen, die uriter den Herrschern des Hauses Anjou - nach dern Vorbild
des hochentwickelten sizilianischen Verfahrensrechts, das die Institute des römischen
Rechts einarbeitere - erfolgten, andérten auch den Einsatz von Zeugen als Beweismittel
von Grund auf. Der frühere Zeugenbeweis, anhand dessen lediglich der Eid beurteilt
werde, nahm die Form der Untersuchung (inquisitio} an und war als solche bereits als
materielles Beweisrnitrel zu bewerten. In der ungarischen Praxis haben sich drá Formen
des Zeugenbeweises eritwickelt.

• Einfache Untersuchungvor dem Prozess (inquisitio simplex), die der Klager bean-
tragen konnte, bevor er seine Klageschrift einreichte. Damit beantragte er beim
zentralen Gericht die Anordnung der Untersuchung des ihm widerfahrenen Un-
rechts. Einer der Oberrichrer karn dem durch einen an eine Beglaubigungsstelle
gerichteten Befehl (mandatum inquisitionis) nach. Die Beglaubigungsstelle führte
die Untersuchung mit dcrn in dern Befehl benannren {vfann des Königs durch,
indem sie sich an den betreffenden Ort begaben und sich durch Besichtigung
und das Verhören von Zeugen Gewissheit über den Sachverhalt verschafften.
Über das Ergebnis der Umersuchung stellte die Beglaubigungsstelle ein Berichts-
schreiben aus. Eine ebensolche Untersuchung konnre auch beim Burgkomitat
beantragt werden, diese wurde dann von einem Stuhlrichter und einem Mann
des Kornitars durchgeführt. Ab dem 15. Jahrhundert stieg die Bedeutung der
Berichtsschreiben.

• Die öffendiche Untersuchung (inquisitio communis) wahrend des Prozesses konnre
der Richter aufWunsch einer oder beider Parteien anordnen. Wenn eine Partei die
angebotene öffendiche Untersuchung nicht akzeptierte, erschwerte sie die Bedin-
gungen eines spateren Eides ihrerseits. Dieses Verfahren eursprach voll und ganz
dem heutigen Zeugenverhör, und ab dem 15. jahrhunderr sah man darin eines der
wirksamsten Mittel zur Ermitdungder Wahrheit. Der Mann des Königs und der
Mann der Beglaubigungsstelle, die der Richter gesondert zu jeder Partei entsandte,
verhorren die Zeugen, die die Parteien mítbrachten, am vorgesehenen Tag unter
Eid. Über das Verhör, das an einem Tag durchzuführen war, stellte die Beglaubi-
gungsstelle anhand der Mitteilung der Abgesandren und der Aufzeichnungen des
Mannes der Beglaubigungsstelle einen Bericht aus, der die ausführlichen Aussagen

der Zeugen enthielt. Der Bericht musste dern Gericht innerhalb von 8 Tagen
vorgelegt werden, und die Parteien konnren auch Einwaride dagegen erheben.

Die öffenrIiche Untersuchung konnte auch durch eine Besichtigung erganzt werden,
und wenn diese die Behauptungen des Klagers besratigte (z. B. im Falle der Beschlagnah-
mung von Besitz), war kein Eid mehr erforderlich. Besratigre die Besichtigung den Kláger
jedoch nicht, war sie zugunsten des Beklagten zu werten.

• Und schlieíilích konnte die Untersuchung - wie bereits erwahnt - auch in der Ge-
richtsversammlung (proclamata congregatio) erfolgen. Jeder der bei der Versamm-
Iung Anwesenden konnte beantragen, dass in seiner Sache Auskünfte eingeholt
wurden.In dies em Fali richrete der Palatin, der die Versammlungleitete, eine Frage
bezüglich der Beschwerde an das gesamte adlige Publikum des Kornitats, die die
Kornitatsbehörde und die Geschworenen nach einer Beratung beantworteten,
indem sie die Behauptung der Partei bestatigten oder verneinten. Wenn es in einer
Frage kein aUgemeines Einverstandnis gab, blieb die Angelegenheit unerledigt.
Über das Verfahren srellre der Palatin ein Beweisschreiben (litterae affirmatoriae)
aus, das selbstverstandlich im Prozess verwendet werden konnre,

Im Prozess des Hochmirtelalters entschíed der Richter anhand der Untersuchung uber
die Bewertung des Eídes, denn der Beklagte - des sen mögliche Schuld der Grund für die
Anordnung der Untersuchung gewesen war - hatte die Möglichkeit, sich durch einen
Eid gegen die Anklage beziehungsweise die Behauptung des Klagers zu rechtfertigen.
Die sogenannte "Kraft" des Eides wurde an dem Mag des Verdachts gemessen, in den
der Klager den Beklagren mit der Vorabuntersuchung gebracht hatte. (So konnte der
Beklagte beispielsweise seine Unschuld bei drei oder vier gleichlautenden Untersuchungen
nur mit einem Reinigungseid beweisen. Gegen zwei Unrersuchungsschreiben konnte er
einen Eid von halber Kraft, gegen eines einen Vierteleid leisten. Wenn weiterhin die öf-
fentliebe Untersuchung eher für den Beklagten sprach oder der Klager die vom Beklagten
angebotene öffenrIiche Untersuchung abgelehnt hatte, brauchte der Beklagte auch bei
3 Beweisschreiben des Klagers nur einen Eid mit halber Kraft zu leisten.) Belastere die
öffentliche Untersuchung den Beklagten eindeutig, besratigte sie als o die Behauptung
des Klagers, ging der Eid auf den Klager über, der dann einen .Haupteid" mit uoller Kraft
ablegen konnte, bei dem er seine Hand auf den Kopf des Beklagten legte. Der Beklagte
konnte dem Klager diesen "Haupteid" (iuramentum ad caput) schon ganz zu Anfang des
Prozesses anbieten. Wenn sich der Klager weigerte, den Eid abzulegen, konnte der Beklagte
mit einem zusammen mit 3 Gefahrten abgelegten Eid von der Anklage befreit werden.

Die Kraft und der Wert des Eides - die beziehungsweise den also anhand des Ergeb-
nisses der Untersuchung der Richter festsrellte - hing augerdem auch vom Gegenstand
des Prozesses ab. Die Kraft des Eides karn in der Zahl und dem Stand der Eideshelfer
zum Ausdruck, was bedeurere, dass der Eid eines Eideshelfers je nach dessen Stand
einen bestirnmten in Geld ausgedrückten Wen hatre (Trip. Il 32 lO-ll). Obwohl die
ausführlichen Regeln in Verbindung mit dem Eid hier nicht dargelegt werden können,
ist anzumerken, dass der Eid yor den Mannern der Beglaubigungsstellen abzulegen war,
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dic iibcr dicses Ereignis ein Zeugnisschreiben ausstellren. das dem Gerichr an einem
bcst inunrcn Tag vorzulegen war. Gegen das Dokument konnte der Gegner oder sein
A nwalt Einwaride vorbringen. Wenn keine Einwaride erhoben wurden oder die erhobenen
Einwande erledígt waren, erging anhand des Eides das Endurteil.

In den Stadten - wo keine Untersuchungen vorgenommen wurden - reichte die
bcwcisführung durch die nötige Zahl von Zeugen für die Behauptungen der Parteien
schori im Mittelalter für die vollstandige und endgültige Beweisführung aus.

Im frühen akkusatorischen Verfahren hatte der Urkundenbeweis wegen der
geringen Verbreitung der Schrifilichkeit keine besondere Bedeutung. Nur die königlichen
Urkunden spielren eine gewisse Rolle, denn sie galten - da man von ihrer Unumstőíi-
lichkeit ausging - als öffendiche Urkunden. Alle anderen Schreiben dienten nur dazu,
die Erinnerung wachzuhalten, und hatten somit keine Beweiskrafi. Ihren Inhalt bewies
eventuell der Büttel, der bei der Ausstellung der Urkunde anwesend war, yor dem Richter.

Die Beweisführung mit Urkunden verbreitere sich mit der Eritfalrung der Tatigkeit
der Beglaubigungsstellen ab der Mitte des 13.Jahrhunderrs immer weirer, und von da an
wurde in Besitzprozessen fast ausschlieBlich diese Art der Beweisführung angewandt.
Schon Mitte des 14. jahrhunderts wurde gesetzlich festgelegt, dass man ein Erbrecht
an einem Besitz nur mit einer Urkunde mit daran hangendem Siegel erwerben konnte
(1351: Ceserzesartikel Nr. 20). Eine solche wurde üblicherweise nur über ein vollstandig
abgeschlossenes Rechrsgeschaíi oder einen vollsrandig beigelegren Rechtssrreit ausgesrellt.
Die gewöhnlich auf Pergament geschriebenen Urkunden besratige die königliche Kanzlei
mit dem gröBeren Siegeldes Königs (sigillum maius), und die Beglaubigungsstellen folgren
dieser Praxis.

Das allererste Erfordernis an eine Urkunde, die yor Gericht über Beweiskrafi ver-
fügen sollte, war, dass sie mit einem aurhentischen Siegel,peJ::rafrigtwar. Auch zwischen
den mit einem Siegel bekranigten Urkunden gab es Unterschiede, und zwar je nachdem,
ob sie in Form eines "privilegium" oder eines "patens" ausgestelit worden waren. Unter
einem Privileg ist hier eine Urkunde mit einem hangenden Siegelzu verstehen, eine also, an
der das authentische Siegelan einer Seidenschnur oder einem Pergamentband hing. Beim
Pate nt wurde das Siegel auf der Rückseite in eine dünne Wachsschicht gedrückt. Zum
Beispiel wurden über endgültig abgeschlossene Rechtsgeschafre von den Beglaubigungs-
stellen Privilegienurkunden ausgesrellt, wahrend bei bestimrnren Rechrsgeschafien wie
der Verpfandung, die noch keinen endgülrigen Recheszustand bedeuteten. nur Urkunden
auf Papier ausgestelle wurden.

Urkunden konnten in verschiedenen Arten von Prozessen vorgelegt werden. sie
rnussten aber in Sachen, in denen es nicht um einen Besitzzusrand oder eine Handlung
ging, sondern um die Rechtsfrage (hauprsachlich im Eígenrumsrechc), auf jeden FalI als
Beweise vergelegr werden.

Urkunden musste der Klager vorlegen, der sich im Prozess auf sieberief. und zwar der
Klager üblicherweise sofort und der Beklagte gewöhnlich in der nachsten Gerichtsphase.
Befanden sich die Urkunden in fremder Hand, erhielt die Parrei, die sich auf sie berief,
ein Jahr, um sie beizubringen. Der Gegner konnte gegen Ende der Epoche um Kopien der
vorgelegten Urkunden ersuchen, was mit einem dreitagigen Aufschub einherging, der dazu

diente, dass der Betreffende sich darauf vorbereitete, Einwaride gegen die Echtheir oder
die Gültigkeit zu erheben.

Dem Gerichr vorgelegre Urkunden konnten durch Zeugen nicht geschwacht werden.
Gegen sie konnte man nur vorbringen, dass sie falsch waren, durch List erlangt worden
waren oder ihr Inhalt nachtraglich verfalschr worden war. Wenn die Gegenpartei die
Falschheit der vorgestellten Urkunde bestritt, ordnete der Richter eine Prüfung und Be-
sratigung an, die von den Beglaubigungsstellen vorgenommen wurden.

Im Prozess des Mittelalters war das Beweisurteil (iudicium) wichtiger als das Urreil, das
den Prozess abschloss (sententia). In ersterern stellte der Richter fest, wem das Recht der
Beweisführung zustand, und auf welche Art und Weise, wann und wo diese zu erfolgen
hatte. Er bestimrnte also die Bedingungen für den Eid und für das Duell. In solchen
Fallen besrimrnte im Grunde schon das Beweisurreil den Inhalt des Endurreils, denn
nach dem Eid oder dem Duell mussten nur noch seine Ordnungsgemaíiheic und sein
Ergebnis festgestelit werden. Deshalb hing der Ausgang des Prozesses in hohem Maíse
vom Beweisurteil ab. Es ist anzumerken, dass nach dem 13.jahrhundert in den Prozessen,
in denen die Urkundenbeweisführung angewandt wurde, jeweils nur ein Endurtell
gesprochen wurde.

Mit dem Abschluss des Beweisverfahrens sprach der Richter also auf Antrag der
Parteien - nach der Befragung seiner Richterkollegen, jedoch ohne unbedingt an ihre
Mehrheitsmeinung gebunden zu sein - das Endurreil, das den Rechtsstreir abschloss.

Das Urreil wurde anfangs nur mündlich verkünder, jedoch seit der Verordnung
Bélas Ill. von 1181 bei der Kurie auch schrifrlich festgehalren. Ab dem 14.Jahrhundert
wurden die Urreilsschreiben ziemlich umfangreich, denn darin wurden der Ablauf des
Prozesses und seine einzelnen Abschnitte beschrieben und auBerdem die Entscheidung
mit einer Regel des Gewohnheírsrechrs des Landes begründet. Das Urreilsschrciben
rnusste mit dem Siegel des Gerichts versehen werden. war keines vorhanden (wie bei
den Burgkorníraren), wurde es mit dem Siegel eines der Richter beglaubigt.

Wir haben nur in Verbindung mit einigen Stadren und mit dem Scharzrneistcrsruhl
Kenntnis davon, dass die richterlichen Beschlüsse in ein Register eingetragcn wurdcn,
Nach der in den Stadren üblichen Praxis wurde das Urteil verlesen, in der "Spmche des
Volkes" erklarr und dann für die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren in schrifillcher
Form an die Parteien ausgehandigt,

Ein Prozess konnte nicht nur mit einem Urreil, sondern auch mit cinern Prozess-
vergleich abgeschlossen werden. Nach dem frühen ungarischen Prozcssrc ht konnten
die Parteien, wenn sie sich einmal an das Gericht gewandt hatten. ihren Prozcss nur mit
dessen Genehmigung und gegen die Entrichrung eines Friedensgeldcs fi'ledllch beenden.
Nach 1435 wurde vorgeschrieben, dass die Parteien sich auch ohne dic Enrrichrung eines
Friedensgeldes vergleichen konnten. Ein Vergleich war in jedern Absch nltt des Prozesses
zulassíg, selbst nachdem das Endurtell gesprochen war.

Die rneisten Prozessvergleiche kamen mit der Vermittlung von "Schiedsrichtern"
(arbitri, probi viri) zustande, die on auch ohne Mitwirkung dcs crichts vom Anfang
bis zum Ende des Prozesses tatig waren. Die Parteien wahltcn jcweils eine identische
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Zahl von Richrer n, gewöhnlich zwischen 2 und 8. Manchmal benannten sie auch
je 1 Obcrrichrer oder Protonotar, der entscheiden musste, wenn sich die "arbitri" nicht
einigen konnten. Die Bestimmung des Schiedsgerichts enrhielt immer die Klausel, dass
dic Parrcicn zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort erscheinen, die Schiedsrichter
mitbringen und die Emscheidung als verbindlich anerkennen würden.

Prozessvergleiche der Parreien waren damals in Ungarn selbst in den Strafsachen,
in derren der Grundsatz der Kornpositionalitar vorherrschte, keine Seltenheit,

die dieses Rechtsmittel in Anspruch nahm, berief sich darauf, dass sich ihr
Rechrsanwalt nicht im Sinne ihrer Anweisungen eingelassen habe.

• Der Einspruch (protestatio) war ursprünglich kein Rechtsrn ittel, sondern ein
rnateriell-rechtliches Mittel, um eine drohende Rechtsverletzung zu verhindern
oder eine bereits eingetrerene festzustellen. Im Prozess konnte man Einspruch
gegen das Urteil einlegen, zum Beispiel wenn man es für nachteilig befand, da mit
der Prozess dann von vorne beginnen und die Partei, die den Prozess verloren
hatte, ihre etwaigen neuen Beweismittel vorlegen konnte. Man konnte auch
der Vollstreckung widersprechen. Ab dem Ende des IS. Jahrhunderts konnte
man als Rechtsmittel ein Verbot der Veröffentlichung des verkündcten Urreils
(prohibita] beantragen, damit die Prozesspartei in einem neuerlichcn Prozess
eine Ariderung des Urreils erreichen konnte. Der Einspruch erfolgre mündlich
yor dem Richter. Er war gefolgt von einem neuerlichen Verhör und der Fassung
eines neuen Urteils.

• Die Möglichkeit der Berufung (apellatio) war im ungarischen Recht lange Zeit
unbekannt. Auf Gesetzesebene wurde sie erstmals ab dern Anfang des IS. Jahr-
hunderts in Bezug auf Stadte gewahrt: Vom Gericht der Tochtersradr konnte
man beim Gericht der Mutterstadt Berufung einlegen. Schon zu Sigismunds Zeit
wurde es allgemein üblich, dass die Leibeigenen beim Komitat Berufung ein-
legren, Ende des IS. Jahrhunderts karn dann die Berufung vom Komitarssruhl
zur Kurie auf. In einem auf der höchsten Ebene entschiedenen Prozess hatte das
in der ersten Instanz tatige Forum (Kornitar, Sradr) das Urteil zu vollstrecken.

• Die Abwehr (repulsio) bedeutete die Möglichkeit, die Vollstreckungeines Urteils
durch bewaffneten Widerstand oder durch die Verereibung der gerichtlichen
Vollstreckungsbeamten zu verhindern. Im IS. Jahrhundert war das bercits eine
anerkanme Institution; spater wurde gesetzlich vorgeschrieben, dass sie nur
in Form der Prasentation des gezückten Schwertes erfolgen konnte (1500: Ccset-
zesartikel Nr. 19). Wenn die Abwehr den Regeln emsprechend ausgeübt wurde,
konnte der Klager bei Androhung dessen. dass er den Prozess verlieren würde,
nicht in den Besitz eingesetzt werden, und der Beklagte blieb im Besitz. Die Ab-
gesandten luden den Abwehrenden mit einer angemessenen Frist an die Kurie
Yor, und die Beglaubigungsstelle stellte die "litterae repulsionales"für den Klager
aus, von denen der Beklagte eine Kopie erhielr, Erschien der Beklagte, der die
Abwehr vorgenommen hatte, am festgelegten Tag nicht yor Gerichr oder konnte
keine neuen Beweise vorlegen, wurde er zur Tragung der Geldbu Be der Abwehr
in Hőhe von 72 Gulden verurteilt, und das Gerichr ordnete erneur die Vollsere-
ckung an, gegen die keine Abwehr mehr angewandt werden konnte.

• Eine Wiederaufnahme eines bereits abgeschlossenen Prozcsses, die eine
neue Beurteilung (novum iudicium) bedeurete, konnte der König anordnen.
Das konnte bei ihm aufgrund eines Irrturns oder eines Versaurnnisses des An-
tragstellers im Prozess beamragt werden. Den Wiederaufnahmebefehl richtere
der König an das Gericht, gegen dessen Urteil die Wiederaufnahme beantragt
worden war, und forderre es auf, die Parteien aus den Wiederaufnahmegründen

Das Urreil musste innerhalb eines Jahres vollstreckr werden. und dafür war das Gerichr
zusrandig, bei dem der Prozess begonnen hatte. War ein Prozess aus irgendeinem Grund
von einern Untergericht an ein Obergericht verwiesen worden, war die Vollstreckung des
Urteils trotzdem das Recht und die Pflicht des Untergerichts (z, B. des Komitats).

Die Vollstreckung war anfangs Aufgabe des Büttels, spater beim Komitat die eines
der Stuhlrichrer und bei den kurialen Gerichten des königlichen Abgesandten (unter
Mitwirkung einer der Beglaubigungsstel1en), der die obsiegende Partei in das ihm
zugesprochene Land einführte. Wenn das Gericht eine GeldbuBe verhangr hatte, erfolgte
diese Einführung in einen Teil des Besitzes, der der Hőhe der GeldbuBe entsprach.
Im Übrigen bestimmte das Gewohnheitsrecht die Regeln der materiellen Vollstreckung.
Die Vollstreckung an der Person war Sache der obsiegenden Partei,

Im Prozessrecht des frühen Feudalismus konnten keine Rechrsmittel eingelegt werden.
Da die Parteieri an strenge Formen gebunden waren und diesbezügliche Fehler dazu
führtcn, dass man den Prozess verlor, konnte auch das Obergericht dieser Unzulang-
lichkeit nicht abhelfen. Eine Partei konnte sich nur an den König wenden, wenn der
zustandige Richter die Rechtsprechung verweigerte oder-die str~ngen Verfahrensregeln
verletzte. Dann zitierte der König das Gericht, das tat ig géwesen -war, an die königliche
Kurie und half dem Unrecht nach Möglichkeit ab.

Ab dem 14. Jahrhundert jedoch, als uriter dem Einfluss des rörnisch-kanonischen
Verfahrensrechts au ch das ungarische Prozessrecht eine höhere Emwicklungsstufe
erreichte, etablierten sich die Rechtsmiitel, die wáhrend des Prozesses oder gegen das
ergangene U rteil eingelegt werden konnten und die sich im 15.Jahrhundert weiter ent-
falteren: Klageablegung, Widerruf der Einlassung desRechtsantoalts, Einspruch, Berufung,
Abwehr und Wiederaufoahme.

• Bei der Klageablegung (depositiocausae) zog der Klager seine Klage zurück, ohne
endgültig auf seinen Anspruch zu verzichten. Von dies em Recht konnte der Klager
bis zum Endurtell Gebrauch machen. In der Árpádenzeit wurde dieser Rücktritt
des Klagers so ausgelegt, dass er zugab, dass die Klage unbegründet gewesen war.
Deshalb wurde er mit einer GeldbuBe in Höhe des Doppelren des Streitwertes
belegr. Ab dem 14. Jahrhunden verringerte sich die GeldbuBe für die Klageable-
gung deutlich.

• Der Widerruf der Einlassung des Rechtsanwalts (reuocatiovocisprocuratoris) war
zulassig, wenn die Partei nicht zum persönlichen Erscheinen vorgeladen worden
war und die widerrufenen Einlassungen nicht selbst gemacht hatte. Eine Partei,
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für das nachste Octavalgericht erneur vorzuladen, ein neues Urreil zu fallen
und den Fali aufWunsch der Partei dem König vorzulegen.

Die Entwicldung des Prozessrechts nach 1526

Nach unseren heutigen Kennrnissen kann man den früher weit verbreiteten Stand-
punkt, das Prozessverfahren, wie es sich im Mittelalter eurwickelt hat, habe sich in den
Jahrhunderten nach Mohács kaum veranderr. nur noch in sehr allgemeinem Sinne
vertreten. Selbsrverstandlich haben die Ereignisse in den mehr als vier Jahrhunderten
bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts auch der Geschichte der ungarischen Rechtsord-
nung und somit auch des Verfahrensrechts ihren Srernpel aufgedrückt. So hatten
bereits die anarchischen Zustande im 16. und 17.Jahrhundert und das unzulangliche
Funktionieren des Gerichtswesens (nach Meinung mehrerer der Verfali der Bildung)
natiiriich auch auf die Enrwicklung des ungarischen Prozessrechts erheblichen Einfluss.
Wegen der allgemeinen Rechtsunsicherheit sowie der Ansprüche in Verbindung mit
der Verteidigung der wirrschafilichen Positionen des Kleinadels, der den Grogteil der
privilegierten Klasse srellte, und des Groggrundbesitzer-Hochadels war die Errichrung
einer Rechrsordnung wünschenswerr, die die Inreressen des Adels in den Vordergrund
stellte, Dazu gehörte eine Prozessordnung, die bei Bedarf auch die Verzögerung des
Falls, den Aufschub der Enrscheidung oder die emeute Verhandlung eines verlorenen
Prozesses' ermöglichte.

Diese und andere Umstande führten dazu, dass im adligen Prozessrecht der Epoche
die starren Forrnalitaren überhandnahmen, ein kornplízierter. Formalismus herrschte,
was zusammen mit den vielen Arten des Prozessaufschrrhs und der Rechtsmittel die
Möglichkeit bot, den Prozess zu verschleppen. . . . "-., •.

Das kramplliafte Festhalten des Adels an seiner privilegierten Stellung führte zu
einem Érstarren des gesamten materieIlen und formalen feudalen Rechts. Das ungarische
Rechtswesen wurde in Relation zu der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Enrwick-
lung, die sich im 18. und 19.Jahrhundert vollzog und in Richtung Verbürgerlichung
deurere, immer rücksrandiger, und von diesem negativen Gesamtbild stellte auch das
Prozessrecht keine Ausnahme dar. Es konnre trotz zahlreicher Reformmaíinahrnen im
18. Jahrhundert und in der 1. Halfté des 19.Jahrhunderts nicht hinreichend mit dem
Fortschritt des Staatswesens und des gesellschaftlichen Lebens in anderen Bereichen
Schritt halten.

Andererseits kann man natürlich nicht sagen, das ungarische Prozessrecht habe sich
im Vergleich zu der Epoche yor Mohács nicht weirerenrwickelt, denn die meisten seiner
Insritutionen wurden weiter ausgearbeitet und auch erheblich verandert. Zum einen
wurden die Unterschiede im Prozessablaufje nachdem, ob es sich um die Angelegenheit
eines Adligen oder eines Nichtadligen handelte. immer gröger, zum anderen erfolgte auch
eine deutliche Trennungzwischen Zivil- und Strafprozess. Die Regeln des Strafverfahrens
emsranden in erster Linie in der ersten Haltie des bereits besprochenen Zeitraums an
den "Sedria"-Gerichten der Kornitate in den Prozessen gegen die öffendichen Srraftarer.
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Innerhalb beider Verfahren emsranden zwei grundlegende Arten der augerordendich
zahlreichen Prozesse: der schriftliche Prozess (processus ordinarius) und der műndliche
Prozess [processussummarius) und ihre formalen Merkmale.

Der als übliche Form zu betrachtende schriftliche Prozess war dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gericht keinen unmittelbaren Konrakt mit den Parteien harte
und - abgesehen von der Urteilsverkündung - keine öffendiche Verhandlung stattfand.
Ein soleher Prozess war nich ts anderes als ein oftmals endloses schriftliches Geplankel der
Vertreter der Parteien, das nicht viel mehr mit dem Gerichr zu tun harte, als dass die Ein-
rragungen in das Prorokoll des Prozesses, den "Korpus des Prozesses", in einem Raum des
Gerichts vorgenommen werden mussten. In der ungarischen Rechtsgeschichrswissenschafi
herrschte lange Zeit die Arisieht (die auch heute noch vorherrschend ist), privatrechdiche
Verfahren der Adligen seien typischerweise auf diese Art durchgeführt worden, wah-
rend die mündliche Prozessführung eher bei Rechrsstreitigkeiten der Leibeigenen zur
Anwendung karn. Es gibr jedoch auch Forschungen, die ergeben haben, dass selbst bei
den Verfahren der Adligen die wesentlich einfachere Form des summarischen Prozesses,
bei der es oft innerhalb eines Tages zu einem Abschluss karn, die allgemein angewandte
war. Unstrittig ist aber die Bedeutung des mündlichen Prozesses bei Strafsachen.

Das Zivilverfahren

Das Zivil- und das Strafverfahren enrwíckelten sich im Laufe des 16.Jahrhunderts bereits
zu getrennren Verfahren, und obgleich mit der ausführlichen Ausarbeirung der einzelnen
prozessrechtlichen Institute auch kleinere Anderungen einrraten, kamen die bis zum
Beginn der lS00er Jahre etablierten prozessrechrlíchen Grundsarze - nicht zuletzt dank
Werböczys "Tripartitum" und János Kitonichs .Directio Metbodica" - überwiegend bis
1848 unveranderr zur Geltung.

Nachfolgend kann - weitestgehend gestützt auf die Ausführungen zum Prozessablauf
im Mittelalcer - nur ein stark vereinfachtes und schematisches Bild des Haupttyps des
privatrechtlichen Verfahrens im spaten Feudalismus, des schrijilichen Prozesses (processus
ordinarius, processus sollemnis), skizziert werden, das das Gerüst aller Arren schrifilicher
Zivilprozesse aller Foren (Komitatsgerichte, stadrische Gerichtshöfe, königliche Tafel
usw.) zeigt. Die Skizzierung selbst dieses vereinfachten Bildes wird erheblich durch
den Umstand erschwert, dass die Angelegenheiten - mangels einheirlicher Regeln für
die Berufung - eine sehr unrerschiedliche Zahl von Foren durchlaufen konnren. Dazu
kamen noch die Vielfalt der Prozessarten (der sogenannren kurzen und langen Prozesse,
der Haupr- und Nebenprozesse usw.) und die vielen Abweichungen in den Verfahren der
einzelnen Foren.

Das Zioilprozessuerfahren des spaten Feudalismus, insbesondere seine eritwickelte
Form, das heigt, der schriftliche Prozess, wird - ioie auch der mittelalterliche Prozessab-
lauf - in verscbiedene Abschnitte unterteilt, Die alren und die modernen Verfasser unter-
scheiden gewöhnlich 6Abschnitte (die sich ziemlich gut neben die beim rnictelalterlíchen
Prozess genannren Abschnitte stellen Iassen): 1. Vorbereitungspbase, 2. Einwandphase,

~I\"
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3. Rechtftrtigungsphase oder auch "Mitte des Prozesses", 4. Abschlussphase, 5. Rechts-
mittelphase und schlieíílich 6. Vollstreckungsphase. Die ersten 3 dieser 6 Prozessphasen
lassen sich noch relativ gut voneinander trennen, die letzren 3 aber waren in der Realirat
ineinander verflochten, und ihre Reihenfolge war zufallig, dennoch werden sie in der
Literatur getrennt besprochen.

1. Die Vorbereirungsphase begann im Grunde schon mit der dem Prozess vorausgehenden
Handlung, der Verwarnung. Die Vorbereitung im engeren Sinne begann mit den bereits
besprochenen, aber weiterentwickelten Arten der Vorladung beziehungsweise mit der
Klage und endete mit der Prozessaufnahme.

Dem Verfaliren ging haufig eine Verwarnung {admonitio) voraus, mit der der
zukünftige Klager seinen Gegner aufforderte, die beanstandete Handlung zu unterlassen
beziehungsweise seine Verpflichrung zu erfüllen. Es gab Falle, in denen die Verwarnung
obligatorisch war, und dann konrite sie au ch eine unmittelbare - bedingte - Streit-
verkündung bedeuten. Die Einleírung des schriftlichen Prozesses konnte zu jener Zeit
auf zweierlei Weise erfolgen: auf die alrhergebrachte Art und Weise, mit einem beim
Oberrichter erwirkten und an das zustandige Gericht gerichteten Streitverkündungsbefehl
(mandatum euocatorium] oder durch Einreichen der moderneren Klageschrift (libellus
actionalis). Letzrere Methode eritstand Mitte des 16. Jahrhunderts an der königlichen
Kurie und wurde ab dem 17.Jahrhundert bei den Untergerichten üblich.

Mit der Klageschrift reichte der Klager seine Beschwerde unmittelbar beim zu-
standigen Gerichr ein und ersuchte dieses um die Behebung des Beschwerdegrundes
und die Streitverkündung an den Beklagten. Anhand der Klage stellte das Gerichr ein
Vorladungsschreiben (litterae citatoriae) an den Beklagien aus, in das auch die Klage
kopiert wurde, oder es wurde ihm die Kopie der Klageschríű, &~igeschlossen. So wurde
der Beklagte für den Tag der Verhandlung vorgeladen.· +-«,

An dem für die Prozessaufnahme vorgesehenen Tag erschien der Vorschrifi nach
der Rechtsanwalt des Klagers in dem Raum des Gerichts, der für den Kontakr mit
den Parteien vorgesehen war (Prozessbibliothek), und ersuchte um die Prozessaufnahme
beziehungsweise die Aufrufung des Beklagten. Bezüglich des Nichterscheinens der
Parteien emstanden komplizierte Detailregeln, die theoretisch streng waren, ab er in der
Praxis stark aufgeweicht wurden und viele Möglichkeiten beten, den tarsachlichen
Prozessbeginn hinauszuzögern.

2. Wenn die Rechrsanwalte beider Parteien erschienen und es zur Prozessaufnahme karn.
trat der Prozess in die Einwandphase (formale Einwande) ein, in der sich die Parteien
gemaG dem Ablauf des alten mündlichen Prozesses gegenseitig mit ihren Argumenten
und Gegenargumenten űberschűtreren - die kontinuierlich in das Protokoll (den Korpus)
des Prozesses eingetragen wurden. In dieser Phase ging es um formale Probleme, die
nicht die Sache an sich betrafen, der Beklagte berief sich in Verbindung mit praktisch
jeder Handlung der ersten Phase des Prozesses auf Forrnfehler, und das erleichterte die
Verschleppung des Verfahrens, gegebenenfalls über Jahrzehnte, erheblich, wogegen sich
auch die prozessrechtlichen Reformen zur Beschleunigung des Verfahrens als wirkungslos
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erwiesen. Zur Verschleppung der Prozesse trugen au ch die Prozessvertagungen bei, die
auch in dieser Phase beantragt werden konnten oder die Folge der Gerichtsferien waren.
Die vorgebrachten Einwande konnten auch zur Prozessaufhebung. zur Eiustellung des
Prozesses, führen.

3. In den bereits erwahnten Raurnen des Gerichts (der Prozessbíbliorhek) fand im Grunde
auch die nachste Phase des Prozesses start. Nach der Erschöpfung der formalen Einwaride
begannen die Parteien den Streit in der Sache (litis contestatio). Die 3. Prozessphase dauerte
von diesem Schritt bis zum letzten, deJinitiven Urteil. Das war die "Mitte" des Prozesses, hier
wurden die Debatten zur Sache in Form der Repliken der beiden Rechtsanwalte geführt,
die das Gericht nur gelegendich durch ein eingeworfenes Urteil unterbrach. Die Par-
teien reichten ihre Antwerten schriítlich ein. und diese Prozessschriften kamen in die
Prozessbíbliothek. Da der Beklagte den Prozess mit den Repliken ebenfalls endlos hatte
weiterführen kőnnen, war ihre Zahl auf vier, die sich auf die Sache bezogen, beschránkt,
doch auch das hat nicht viel gebracht.

Die Rechtftrtigungen konnten unendlich vielfaltig sein, sie zu kategorisieren. ist
nahezu unmöglich, in der Literatur hat es jedech diesbezügliche Versuche gegeben. Dern-
nach kann man die Rechtfertigungen in drei Hauptgruppen einteilen: a) solche bezüglich
des Rechestieels der Parteien am Prozessgegenstand; b) solche bezüglich des Ursprungs
und des Charakters des strittigen Rechts: c) solche bezüglich der Kraft, der Gültigkeit
und der Authennzitat der in dieser Phase verwendeten Beweise.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Prozessphase war das Beweisverfahren. Start der
früheren (formalen) Beweisführung dominierte in der fűhen Neuzeit bereits das System
der matericllen Beweise. Die wichtigsten Beweismittel in den privatrechtlichen Prozessen
waren Urkunden und Zeugenaussagen.

Im Zivilprozessverfahren der frühen Neuzeit wuchs die Bedeutung des Urkundenbe-
uieises, was auch dadurch deutlich wurde, dass selbst der Zeugenbeweis im Grunde mitrels
ciner Urkunde erfolgte. Die Urkunden waren zum einen öJfentliche (von Kanzleien, Ober-
richtern, Protonotaren, Beglaubigungsstellen, Kornitaten usw. ausgefertigte) Urkunden
und zum anderen Privaturkunden. Erstere dienten im Prozess, sofern der Gegner ihre
Authentizitat oder Gültigkeit nicht anzweifelte, als vollwertige Beweise, Privaturkunden
hingegen hatten ein geringeres Cewichc, eine geringere Beweiskrafi.

Der Auftritt der Zeugen im Prozess erfolgte in Form der "inquisitio", bei der zu
dieser Zeit zwischen "collateralis" und "communis" unterschieden wurde. Erstere nahmen
der Sruhlrichrer und ein Geschworener auf Antrag einer, Ierztere auf Antrag beider
Parteieri yor. Das Beweisschreiben "de eo atrum" über die Aussagen der Zeugen stellte der
Stuhlrichter aus. Die Untersuchungvor Prozessbeginn stellte noch keinen Beweis dar, die
Aussagen der Zeugen bedurfien noch der Beglaubigung (authenticatio}, die darin bestand,
dass dieselben Zeugen auch yor Gerichr verhört wurden. Dabei konnte auch der Gegner
Fragen an die Zeugen richten. Gewöhnlich sagten die Zeugen jedoch nur zu den Fragen
QU • zu denen sie auch vereidigt worden waren. Für einen vollstandigen Beweis brauchte
s die gleichlautenden Aussagen zweier tadelloser Zeugen. Ein Zeuge galt nur als halber

lkwcis. zu dessen Vervollstandigung noch eine Urkunde oder ein Eidbeweis erforderlich
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war. Gegen eine auf diese Weise nur halb bewiesene Klage konnte der Richter - als wich-
tigste Form der Anwendung des Eides zur damaligen Zeit - einen prozessenrscheidenden
Eid anordnen, des sen Regeln gesetzlich verarikert waren (1729: Gesetzesartikel Nr. 27).
In ein igen Fallen hatte der Beklagte lange auch die Möglichkeit, einen Reinigungseid
abzulegen, wozu man in den Kornitaten auch im 17.J ahrhundert Eideshelfer in Anspruch
neh men konnte,

• Das wesentliche Merkmal des Rechtsmirrels der schon in der vorangegangenen
Epoche bekannten Abweisung (repulsio) bestand darin, dass der verurteilre Be-
klagte die Vollstreckung des Urteils durch die Anwendung symbolischer Gewalt
verhinderte, indem er die ausgerückten Amtspersonen symbolisch bedrohte. Seit
dem 18. Jahrhundert begann die "repulsio"nur yor der königlichen Tafel oder der
Banustafel und konnte in Prozessen bezüglich der Avirizicat zur Verhinderung der
noch nicht begonnenen Vollstreckung eingesetzt werden.

• Der Widerstand (oppositio)grenzte sich erst im 18. Jahrhundcrt von der Abwehr
ab. Er war in erster Linie an den unteren adligen Gerichten (beziehungsweise
in Angelegenheiten, bei denen es nicht um die Avitizitar ging, bei den beiden
genannten Tafeln) gebrauchlich, jedoch nur im Falle der im Gesetz einzeln auf-.
gelisteten prozessrechtlichen Fehler. Allerdings konnte dadurch auch die bereits
begonnene Vollstreckung unterbrochen werden. Wie im Falle der "rcpulsio" war
der abgewehrte Obsiegende auch in diesem Fall gezwungen, einen neuen Prozess
gegen den Verlierer anzustrengen. Das identische Risiko der beiden Rechtsmittel
bestand darin, dass die Widerstand leistende oder abwehrende Partei, d ie in einern
solchen Prozess unterlegen war, nicht nur den Prozessgegenstand verlieren konnte,
sondern auch die Prozesskosten, eine Enrschadigung und eine GeldbuBe zu zahlen
hatte.

• Der Widerruf der Einlassung des Rechtsanwalts (reuocatio vocisprocuratoris)
bedeutete, dass die Partei, die nicht persönlich vorgeladen worden war, dem
Gericht nachtraglich (gegebenenfalls noch nach der Fassung des Endurreils]
mitteilen konnte, dass sich ihr Vertreter im Laufe des Prozesses nicht nach ihren
Anweisungen geati/Sert habe, sodass sie als Auftraggeberin einen Nachteil erlitten
habe. In einem solchen Fall setzte der Richter - gegen die Entrichtung eines BuB-
geldes - einen neuen Termin für die Fortsetzung des Prozesses fest und gestattete
der Partei, die die Einlassung ihres Rechtsanwalres widerrufen hatte, den Sachver-
halt neu darzulegen.

• Wie bereits erwahnt war die Wiederaufnahme das letzte Rechrsmirrel, das nach
der Vollstreckung, auíserhalb des Besitzes angewandt werden konnte. Mit diesem
Mitrel konnte der Verlierer das gesamte Verfahren - wenn auch schneller als beim
zugrunde liegenden Prozess - noch einmal durchlaufen und dem Gericht seine
formalen und sachbezogenen Argumente erneut vortragen. Einen Wiederauf-
nahmebefehl konnte man anfangs von einem Oberrichter einholen, spater durch
Einreichen einer neuen Klageschrift (einfache Wiederaufnahme).

4. Wenn eine Partei oder beide sdmtliche Beu/eismittel ausgeschöpjt hatten, gaben sie
den Prozess für das Endurreil frei. Das Gericht des schriftlichen Prozesses fallee sein
Urteil=-Iogischerweíse - an hand der Unterlagen in der Prozessbíbliothek, Bei den Ober-
gerichten trug der Protonotar oder der referierende Richter die Sache anhand des
Prozessauszugs yor. Das gefasste Urteil wurde öffendich mündlich verkűndet und ins
Prozessprorokoll eingetragen. Das Urteil enrhielt auch in dieser Epoche eine Begrün-
dung. Sie in den Text des Urteils einzufügen, wurde jedoch erst in der 1. Halfre des
19. jahrhunderes obligatorisch. Bis zur Entstehu ng der modernen Prozessordnung waren
dispositiver Teil und Begründung nicht voneinander getrennt, sondern verschwammen
in den Formulierungen (vor allem früher) oftmals vollkommen ineinander. Über das
Endurtell stellte das Gericht den Parteieri ein Urteilsscbreiben (littera sententionalis) aus.

Selbstverstandlich konnte ein Prozess auch mit einem Prozessvergleich der Parteien
abgeschlossen werden. Diesbezüglich gab es keine wesentlichen Anderungen gegenüber
den mitrelalterlíchen Regeln.

5. Nach der Fassung des Endurteils konnte die Partei, die mit dem Urteil nicht zufrieden
war, gewöhnlich Rechtsrnittel einlegen. Obwohl bestimmte_ ~echtsmittel im gesamten
Verlauf des Prozesses angewandt werden konnren, unterscheidér rnan eine gesonderte
Rechtsmirtelphase des Prozesses, die jedoch an mehreren Punkten rnit-der letzten, der
Vollsrreckungsphase, verflochten ist.

Ein Teil der damals am haufigsten angewandten Rechtsmittel (prohibita - als eine
Form des Verbots: Berufung, Widerstand und Abweisung) gewahrleisteten, dass der
Beklagre, der den Prozess verloren hatre, im Besitz blieb. Demgegenüber war die ebenfalls
hanfige Wiederaufnahme nur nach der Vollstreckung, auíserhalb des Besitzes möglich.

• Als Weiterentwicklung der rnirrelalterlichen Verbotsformen waren die sogenannten
"prohibita"in der frühen Neuzeit - aúf einige zentrale Foren beschrankte - Verbote,
die der Beklagte, der den Prozess verloren hatte gegen das Urteil anmelden konnre,
die die Rechtskraíi des Urteils aussetzten und dem Verlierer des Prozesses auf diese
Weise die Möglichkeit gaben, durch das Vorlegen neuer Rechtfertigungen und Be-
weise den bereits abgeschlossenen Prozess fortzusetzen.

• Seinerzeit war die Berufung {apellatio) das haufigste Rechtsmittel. Sowohl der Be-
klagre als au ch der Klager konnte sie in Anspruch neh men. Wenn sie angemeldet
wurde, wurde die Angelegenheit yor dem nachsthöheren richterlichen Forum
fortgesetzt, wo anhand der vorgelegten Unterlagen in einem verkürzten Verfahren
(ohne neuerliche Rechtftrtigungen) innerhalb eines Ceríchrsrages, also schnell, ein
Urteil gesprochen wurde.

In bestimmten Fallen konnte ein Prozess aufgrund eines vom König oder von der Kanzlei
erwirkten besonderen Wiederaufnahmebefehls von Neuem beginnen. Diese Möglichkeit
nannte man seinerzeit Wiederaufnahme aus Gnade (novum cumgratia).

Die Vollstreckung des rechtskraftigen Urteils nahm - nachdem die Beglaubigungs-
srellen diese Funktion im 18. Jahrhundert verloren hatten - das in erster Instanz
tatige Gericht durch Abgesandte yor. Handelte es sich um eine Vollstreckung in einem
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Immobilíenprozess, führte der Abgesandte des Gerichrs die obsiegende Partéi yor den einbe-
stellten Nachbarn in den erstrittenen Besitz ein und verfasste daruber einen Berichr für das
Gericht. Das Zweirexemplar des Berichrs handigte er - als Beweis für dessen Rechte - dern
neuen Eigentümer aus. Bei einer mareriellen Vollstreckung rnusste die obsiegende Partei yor
allem aus den beweglichen Sachen des Beklagten Befriedigung erlangen.

Das Strafverfahren

Arren der Beschaffung soleher Informationen waren die in den Burgkomitaten uriter der
Leitung des Vizegespans víerteljahrlich abzuhaltenden "inquisitiones generales", die im
16. und 17.Jahrhundert gesetzlich vorgeschrieben waren (1548: Ceserzesartikel Nr. 50.;
1625: Ceserzesarríkel Nr. 13.; 1655: Geserzesanikel Nr. 38). Diese bestanden darin, dass
der Vizegespan in einer Gegend oder einern Kreis von Dorf zu Dorf zog, die glaubwür-
digen Leute zu sich rief und sie nach Straftaten und Straftatern ausfragre. Das Ergebnis
des Verhőrs konnre eine sofortige Festnahrne oder eine Vorladung yor den "sedria" sein.
Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden nur noch die Srrafraten unrersucht, von denen
das Gericht aus anderén Quellen (z. B. Anzeigen, Gerüchte) erfahren hatte, und von da
an wurde die Untersuchung vom Stuhlrichter und einem Geschworenen durchgeführt.
Die Phase des Verfahrens, die hiermit begann, könnre man als Investigationsphase
bezeichnen. Sie umfasste alle Handlungen der oben genannten Behörden, die sie zur
Untersuchung der Straftaten yor dem Gerichtsverfahren vornahmen. Die wichtigsten
Akte der Untersuchung oder Ermittlung uraren das Verhör des Verddchtigen und das
Zeugenverhör, auferdem die Besichtigung oder die Aufnahme einesAugenscheinbefundes.
Sie wurden bei den einzelnen Fallen selbsrverstandlich in unterschiedlicher Reihenfolge
und oftmals wicderholt vorgenommen.

Beim Verhör des Verdachrigen gab es ebenfalls Unterschíede nach dem Stand des
Betreffenden. Mit Adligen und wohlhabenden Bürgern gingen die Behorden schonend
um, gegenüber sofort festzunehrnenden Leibeigenen und Plebejern ab er durften sie beim
Verhör bis zur Mitre des 19. Jahrhunderts harte, ja grausame Mittel ariwenden. (Dafür
wurde in der Gerichtsphase seir dem Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts nicht
mehr gefolrerr.)

Das Zeugenverhör, in dessen Rahmen die Zeugen auch einander und dem Verdáeh-
tigen gegenübergestellt werd en konnten, diente dazu, Belastungszeugen ausfindig zu
machen. Es bestand jedech auch die Möglichkeit, auf Antrag des Verdachtigen Zeugen
zu verhőren, von denen eine für ihn günstige Aussage zu erwarten war. Das über das
Verhör der ersteren Zeugen verfasste Protokoll wurde zu den Akten der Strafsache gelegt,
die Unterlagen der letzteren wurden der Partei oder ihrem Rechtsanwalt ausgehandigt,
die sie bei der Verhandlung yor Gericht verwenden konnten.

Die im Rahmen der Ermittlungshandlungen erstellten Unterlagen und etwaige
Beweísstücke űbermíttelte die ermittelnde Behörde (der Stuhlrichter, der Stadthauptmann
usw.) zusammen mit einem zusammenfasenden Berichr, der Fallbeschreibung (species
facti) und den Festgenommenen an den Arntsanwalt des Kornitats, der Stadt usw., der
den GroBteil der weiteren prozessvorbereitenden Handlungen wie die Abfassung des
Anklageschreibens zu erledigen hatte.

Das sogenannte Anklageerhebungszwischenverjahren war im Falle von adligen
Beschuldigten erforderlich, denn bei ihnen benőrlgre man für die Anklageerhebung einen
Beschluss der Komitatsversammlung.

2. Das Verfahren yor Gerichr konnte auf zweierlei Art und Weise ablaufen: mündlich
(summarisch) oder schriJtlich.Sofern sie nicht auf ihr diesbezügliches Recht verzichreten,
wurden alle Angelegenheiten der Adligen und die gröBeren Angelegenheiten der Bürger,
ja spater sogar die Prozesse der Leibeigenen wegen schwerer Strafsachen (Delikren, die mit

Vo rab ist anzumerken, dass das Strafrecht des Feudalismus, und som it auch das Straf-
prozessrecht, wesentlich weniger entwickelt war als das damalige Ptivarrecht und Zivil-
prozessrecht. Das lasst sich damit begründen, dass die Mírglieder des Adels r~lativ sel~en
in Strafprozesse involviert waren, und wenn es dennoch dazu karn, wurden Sleyor adhge
Gerichte gestelit, wo sie auch im Stratprozess eine Sonderbehandlung erhielten. Dadurch
konnte das Strafprozessverfahren auf theorerischer Ebene noch weniger ausgestaltet
werden als im Zusammenhang mit dem Zivilprozess ausgeführt.

Es muss betont werden. dass der Stand des Beschuldigten praktisch wahrend des
gesamten Verfahrens von auBerordentlicher Bedeutung war. Adlige und stadtische
Burger konnten, von bestirnmten Fallen (Errappen auf frischer Tat, Majestatsbeleidigung,
Geldfalschung usw.) nicht festgenommen werden. und sie konnten bis zur Verkündung
eines schwerert Urteils auf freiem FuB am Prozess reilnehrnen. Ja, die Einleitung einer
Untersuchung oder die Anklageerhebung gegen Adlige konnre gewöhnlich nur mit der
Bevollmachtigung durch die Komitatsversammlung erfolgen. Lelbeigene und stádtische
Plebejer aber, die in Verdacht geraten waren, wurden sofotr festgenommen, einern Verhör
unterzogen und űblícherweise wáhrend des gesamten Prozesses.gefangen gehalten. Adlige,
stádtische Bürger und Inrellektuelle konnten lange nicht gefoltertwerden, auBer wenn sie
der Majesütsbeleidigung oder der Hexerei beschuldigt wurden.

Um einen Uberblick űber den Ablauf des Strafverfahrens in der frühen Neuzeit zu
erhalten, wird die - von den ungarischen Rechtshistorikern akzeptierte - Aufteilung
in 4 Phasen verwendet. Man unterscheíder 1. die Vorbereitungsphase; 2. das Verjahren
vor dem Gerichtshofi 3. das Rechtsmittelverjahren; 4. die Prozessphase der Vollstreckung.
Gegebenenfalls konnte, zumeist aber nur in schriftlichen Verfahren Adliger, zwischen
die ersten beiden Phasen eine Zwischenphase der Anklageerhebung eingefügt werden.
Die genannten Ph asen können wiederum in mehrere Unterabschnitte unterteilt werden.

1. In Strafsachen, die nach Mohács die interisivere Anwendung des errnittelnden,
untersuchenden Grundsatzes kennzeichnete, wurde das Verfahren im 16.Jahrhundert
bereits von Arnts wegen eingeleitet. Erlangte das Gericht Kerintnis von einem Verdacht,
Íeitete es auch ohne Vorliegen einer Anklage ein Verfaliren ein, und das Gericht selbst
bernühte sich, die für die Verurteilung der Angeklagten erforderlichen Beweis- oder
belastenden Marerialien zu sammeln. Das Strafverfahren wurde also eingeleitet, wenn eine
Behörde (in der Provinz die Leute des Grundherrn, in den Stadren der Sradthauprmann,
im Burgkomitat zunachst - im 16. und 17. Jahrhundert - der Vizegespan, spater dann
der Sruhlrichrer) Kenntnis von einer strafbaren Handlung erlangre. Eine der typischen
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cincr Ge(nl1gel1s~haftvon mindestens 3 Jahren besrraít wurden), in einem schrifilichen
PI'OZCSS crlcdigt, in dem die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erlaubt und zum Teil
sognr vOl'gcschriebenwar. Die übrigen Falle, also der GroBteil der Strafsachen (vor aliern
del' Adllgcn). wurden in einem mündlichen, summarischen, Verfahren verhandelr, in dem
dic Vereretung durch einen Rechtsanwalt seit dem 18.Jahrhundert nicht erlaubt war.

Der mündliche Prozess entsprach dem Ablauf des schriíilichen Prozesses,der nachfol-
gend kurz beschrieben wird. Beim summarischen Verfahren war jede Verfahrenshandlung
von kurzer Dauer und weitaus weniger förmlich. Eine Sache wurde gewöhnlich in einer
Sirzung des Gerichts abgeschlossen. In der Verhandlung trug der Staatsanwalt an dem
fül' die Prozessaufnahme vorgesehenen Tag mündlich die Anklage Yor,der vorgeführte
Angeklagte - oder früher sein Rechtsanwalt - trug seine Aussage, seine Verteidigung
und seine Einwaride yor. Nach der etwaigen Debatte zwischen Anklage und Verteidigung
wurden die Zeugen verhört, und das Gerichr fallte sein Urtell.

Der Ablauf und die Formalíraren des schrifilichen Strafprozesses waren ahnlich
wie beim Zivilprozess jener Zeit, sodass sie im Falle wohlhabender adliger Ange-
klagrer - wegen der Tatigkeit der Rechtsanwalte - auch sehr langwierig sein konnten.
Zur Prozessaufnahme (Einreichen des Anklageschreibens, Eintragen der Klage und des
Verurteilungsantrags des Staatsanwalrs im Prozessprotokoll usw.)mussten der Amtsanwalt
und der Angeklagte aufVorladung persönlich erscheinen. Nach der Prozessaufnahme
erfolgte - ahnlich wie beim Zivilverfahren - der Vorabkampf der Anklage und der Ver-
teidigung (bezüglich der formalen Einwande), Die Debatte in der Sache wurde auch hier
ausschlíefslich schriftlich in der Prozessbiblíorhek in Form der abwechselnden Notizen
des Staatsanwalts und des Verteidigers geführt; das Ger~cht nahm nur ab und zu in seinen
Zwíschenurteilen Stellung. ,

In dieser Phase musste der Beschuldigte sein gegeb~~enfalls durch Folter er-
zwungenes Gestandnis wiederholen, und die früheren Aussagen der Zeugen mussten
ebenfalls bestatigt werden. Auch im Strafverfahren galt die gleichlautende Aussage
von mindestens zwei tadellosen Zeugen als ein vollstandiger Beweis. In Srrafprozessen
karn es selbst Ende des 18. Jahrhunderts noch zur Anwendung des Reinigungseides,
den der mit einem halben Beweis belastere Angeklagte leisten konnte. Im 16.Jahrhundert
und Anfang des 17.Jahrhunderts erfolgte der Eidbeweis noch mit "coniuratores".Etwaige
Sachversrandigengutachten bewertete das Gericht nach ihrem in der Untersuchungsphase
aufgenommenen Inhalt.

Nach mehr oder weniger Rechtfertigungen und Zwischenurteilen war der Prozess
reif für das Urtell. Den für das End~rteil vorgesehenen Inhalt trug der Gerichtsnotar
den zu Gerichr sitzenden Richtern yor. Diese Zusammenfassung (relatio) war besonders
beim Straf-"Sedria" wichtig, da sich die Besetzung dieses Forums haufig anderre und die
Falle dadurch immer wieder yor neue Richter kamen. Nach der Beratung entschieden
die Richter durch Abstimmung. Nachdem das Urteil gefallr worden war, wurde es
yor dem in Eisen gelegt aus dem Gefángnis vorgeführten Angeklagten verkündet. Bei
diesem Anlass hatten auch Adlige, die sich auf freiem FuB befanden, personlich yor dem
"sedria"zu erscheinen, und wenn sieein schweres Urteil erhielten, wurden sie nach dessen
Verkündung eben faUsfestgenommen.

3. Gegen ein in einem summarischen Strafverfohren ergangencs Urteil waren keine
Rechtsmittel zuldssig. Gegen Urteile in schrifilichen Prozessen konnrc man eventuell
durch Berufung oder Wiederaufnahme vorgehen.

• Auch im Zusammenhang mit den Berufungen zeigt sich die Bedeutung der
Standeszugehörigkeit des Beschuldigten. Ab der Mitte dcs 16. Jahrhunderts
konnten nur Adlige in Verfahren wegen Mordes Berufung ciniegen. Obwohl
Gesetzesartikel Nr. 30 von 1723 die Möglichkeit der Berufung thcoretisch für
alle gemeinen Strafiater ausschloss, wurde diese Bestirnrnung bei d\.:11Adligen
nicht angewandt. Níchradligen, die wegen einer schweren StrnCtat vcrurteilt
worden waren, ermöglichte erst Gesetzesartikel Nr. 43 von 1790/91 die
Anwendung dieses Rechrsrnirreis. Von da an folgte also auf fast jcdes Urteil
in einer schwereren Angelegenheit eine Berufung seitens des Angcklagtcn oder
seitens des Sraarsanwaltes: "Es wird als zur vollen Billigkeit und Gcrcchtigkeit
gehörend anerkannt, dass auch Bürger ohne adlige Privilegien und alle anderén
Gemeinen die Vergünstigungen genieBen, die Adligen durch dic Berufung
in Strafprozessen zustehen," (Bei Todesurteilen war der Verteidiger verpjlichtet,
ein Rechtsmittel einzulegen.)

Im Falle einer von der Verteidigung oder der Anklage eingelegten (und vom Genchr
genehmigten) Berufung übermitrelre die Munizipialbehörde (das Komitat, der
privilegierte Bezirk oder die privilegierte Stadt) alle Unterlagen des Prozesses an dic
königliche Tafel. Die Parrimonialgerichtsurteile gelangten mit der Verrnittlung des
zustandigen Burgkomitats yor die Tafel. Bei der Tafel wurde die Berufung einlegende
Partei, gewöhnlich der verurteilte Angeklagte, zum Klager, und der Beamte, der in der
ersten Instanz die Anklage gegen ihn vertreten hatte, zum Beklagten. Die yor dic Tafel
gebrachten Berufungen in Strafsachen wurden in einem sogenannten Transmissions-
verfohren erledigt. Das erfolgte in kurzer und einfacher Form: Bei der Verhandlung
spielte weder die Anklage noch die Verteidigung eine Rolle, die königliche Tafel urteilte,
ausgehend von dem vom Gericht der ersten Instanz festgestellten Tatbestand ohne neue
Rechtfertigungen der Parteien lediglich anhand der ihm űberrnittelten Unrerlagen.
Das Urtell der königlichen Tafel wurde in der Prozessbibliothek verkündet. Dort
konnten die Verreídiger und die von den Munizipialbehörden beaufcragten Rechts-
anwalte den Ausgang der Angelegenheit erfahren. Die betroffenen Parteien konnten
den Prozess, soweit das erforderlich und möglich war, noch yor das Sepremviralgericht
bringen, wo in einern Verfahren, das dem bei der königlichen Tafel ahnlich war, ein
Endurreil gefallt wurde. Gegen ein vom Septemviralgericht bestatigtes Todesurteil
konnte man beim Herrscher um Gnade ersuchen.

Die Berufungsgerichte űberrnirtelten ihre Urteilsschreiben zurn Zwecke der
Vollstreckung an die Gerichte der ersten beziehungsweise nachsmíedrigeren Instanz.

• Eine Wiederaufnahme war im Allgemeinen nur in Mordsachen zul.issig.
Der Rechtsanwalt des Beschuldigten konnte sie erreichen, indem er dem tatigen
Gericht neue Beweise vorlegte.

314 315
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4. Rechrskriífdgc Urteile, also solche, gegen die keine Berufung mehr eingelegr
werden konnrc, vcrkündete das Gerichr der ersten lnsranz yor dem Verurteilten, und sie
Wll rd n sororr vollsueckbar.

Dic körperlichen Srrafen wurden in Anwesenheit eines Mirglieds des Gerichrs oder
dcs riitlgcn (Arnrs- oder gursherrlichen) Staatsanwalrs vollstreckt. Laurere das Urteil auf
l-r .ihcirssrrafe, und war der Verurteilte bis dahin auffreiem FuS gewesen, wurde er nach
del' Urrcilsverkündung fesrgenommen und ins Gefangnis gespern. Zum Tode Verurteilte
wurdcn nach der Urreilsverkündung in die Todeszelle gebrachr und am dritten Tag auf
dcrn Richrplatz - in Anwesenheir eines Abgesandren der Behörde - hingerichrer. Bis zum
Ende des 18. jahrhunderts wurden in Ungarn auch verschiedenste qualvolle Todesarten
angewandr, am Ende der hier besprochenen Epoche aber durfien Hinrichrungen nur noch
rnit dem Schwen oder durch den Galgen erfolgen.
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Es muss kurz angemerkr werden. dass es neben dem ordemlichen Srrafprozess - wie in der
vorangegangenen Epoche im Falle der aufBefehl des Königs vom Palatin oder vom Ober-
gespan abgehalrenen Richrerversammlungen - auch besondere und auíserordentliche
Formen des Srrafverfahrens gab. Der parrouillierende Vizegespan verurteilte die dingfest
gemachten Strafiater zusammen mit seinen Richterkollegen anhand allgemein bekannter
Társachen in einem mündlichen Verfahren zum Tode und lieG sie hinnehren. Ab dem
Ende des 17. Jahrhundens richteten dann die Srandgerichre ebenfalls in mündlichen
Prozessen uber auf frischer Tar errappre Straítater und sprachen an hand des Gesrandnisses
der Tater ihr Urteil. .,
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Lajos Rácz

Das Beziehungssystem Staat und Kirche
im historischen Ungarn

Vorgeschichte

Christliche Missionierung im Karpatenbecken
yor der ungarischen Landnahme

Im Jahr 381 war das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion geworden
und dies hatte auch in Ungarn Auswirkungen. Neueste Studien lassen gröBere frühchrist-
liche Zentren vermuten. Es genügt hier der Hinweis auf Sirmium (Mitrovica), Baciensis
Ecclesiae (Petrovce) oder auf Quinqeecclesiae. Im vierten und fünfien Jahrhundert war
jedoch das Christentum in Pannonien - trotz der Nahe zu Rom - bei der Bevölkerung
wohl nicht sehr verbreitet. Nebenbei weist Pannonien, wie auch Rom selbst, in den Zeiten
bevor das Christentum zur Staatsreligion wurde, eine recht bunte religiőse Vielfalt auf.
Angefangen vom Kult der agyptischen .Isís', über bestimmte Elemente der syrischen
Religion und sogar iiber auítauchende Spuren jüdischer Kultstatren hinaus zeigen alle,
dass die Reichsregierung mit dem Limessystem hier eine ziemlich gemischte Bevölkerung
angesammelt hatte, und diese - meist mit Soldatenrum befassten - Völker lange Zeit ihre
einstigen religiösen Kulte beibehielten. Alle sogenannten Mysterienreligionen waren im
Reich verbreitet, so auch in Pannonien. Der kirchengeschichtlichen Fachlireratur nach
.verehrre das Offizierskorps der Armee in erster Linie den Mithras Kult", In der östlichen
Halfte des Karpatenbeckens, in der im Vergleich zur Provinz Pannonien deutlich spater
organisierten Provinz Dacia, zeigre sich andererseits eine womöglich noch gröBere
religiőse Vielfalt. Gleichzeitig könnte die fehlende Masse des Christentums natürlich
auch mit den Stürmen der Völkerwanderung und der standigen rnilitarisch-politischen
Unsicherheit zusamrnenhangen.

Es gibt zudem die Meinung, das in unmittelbarer Nahe des Limes langsam entste-
hende Mőnchturn habe das Christentum reprasentiert, bzw. die Verbreitung des Chris-
tentums übernommen - dies sei archaologisch unterrnauert. Offenbar wird dies bestatigt
durch die Enrsrehung klar definierter und lange aufrechterhaltener christlicher Zentren.
Sie befanden sich einige hundert Meilen wei ter, etwas dieserhalb des Limes und somit im
Verwaltungsbereich des Sirmium, wo sich sogar der Arianismus vorübergehend etabliert
hatte. Oder in Richtung ltalien gibt es das permanent eingerichtere christliche Zentrum


